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Gemeinde Großrosseln

Niederschrift

15. Sitzung des Gemeinderates

Sitzungstermin: Donnerstag, 16.09.2021

Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr

Sitzungsende: 18:55 Uhr

Ort, Raum: Rosseltalhalle, Emmersweilerstraße 7, 66352 Großrosseln

Anwesend

Vorsitz

Bürgermeister

Jochum, Dominik

Mitglieder

CDU

Becker, Philipp

Busch-Kammer, Saskia

Busse-Braun, Daniela

Feld, Markus

Fretter, Petra

Hektor, Ralf

Krewer, Michael

Schuler, Laura

Walle, Anke

SPD

Einsweiler, Anja

Franzen, Hans-Werner

Frey, Christian

Herth, Norbert

Kiefer, Jens

Müller, Herbert
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Schuler, Wolfgang

Wagner, Michael

Willems, Brian

Freie Rossler

Engel, Peter

Pfortner, Stephan

Waszut, Harald

Verwaltung

Mitarbeiter/in

Albert, Daniel

Gianonatti, Michaela

Gillet, Kerstin

Meumann, Daniel

Rupp, Eduard

Sonstige Teilnehmer

Beauftragter für Menschen mit Behinderung

Prior, Uwe

Abwesend

Mitglieder

CDU

Schuler, Manfred entschuldigt

Speicher, Tobias entschuldigt

Wollscheid, Günter entschuldigt

SPD

Deetz, Karsten entschuldigt

Kuhn, Christian entschuldigt

Steuer, Jörg entschuldigt

Sonstige Anwesende:
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Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Tagesordnung

 geändert 

beschlossen

Nichtöffentlicher Teil

2. Annahme der Niederschrift der Sitzung vom 20.05.2021 - 

Nichtöffentlicher Teil

 

ungeändert 

beschlossen

3. Steuerangelegenheit

 

2019-2024/401

ungeändert 

beschlossen

4. Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Pferde- und Ziegenalm"; 

Abschluss Durchführungs- und Erschließungsvertrag

 

2019-2024/398

ungeändert 

beschlossen

5. Personalangelegenheit

 

2019-2024/414

ungeändert 

beschlossen

6. Mitteilungen und Anfragen

 

6.1. Information Brandschutz KiTa

 

Öffentlicher Teil

7. Annahme der Niederschrift der Sitzung vom 20.05.2021

 ungeändert 

beschlossen

8. Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Pferde- und Ziegenalm"; 

Satzungsbeschluss

 

2019-2024/399

ungeändert 

beschlossen

9. Investitionsprogramm 2021-2025

a) Kernhaushalt

b) Sonderrechnung Abwasser

 

2019-2024/400

ungeändert 

beschlossen

10. Jahresabschluss zum 31.12.2019 des Kernhaushaltes der Gemeinde 

Großrosseln und Entlastungsbeschluss

 

2019-2024/397

ungeändert 

beschlossen

11. Darlehensaufnahme

 

2019-2024/404

ungeändert 

beschlossen
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12. Umbau und Erweiterung Alte Schule Großrosseln zur 

Kindertagesstätte.

Vergabe Planungsleistungen.

 

2019-2024/384

ungeändert 

beschlossen

13. Fassadensanierung Rathaus

 

2019-2024/389

ungeändert 

beschlossen

14. Herstellen des gemeindlichen Einvernehmens

 

2019-2024/392

ungeändert 

beschlossen

15. Herstellen des gemeindlichen Einvernehmens

 

2019-2024/393

ungeändert 

beschlossen

16. Herstellen des gemeindlichen Einvernehmens

 

2019-2024/394

ungeändert 

beschlossen

17. Herstellen des gemeindlichen Einvernehmens

 

2019-2024/395

abgelehnt

18. „Kanalerneuerung Gensbacher Straße in Emmersweiler“, 

Zuschlagserteilung

 

2019-2024/403

ungeändert 

beschlossen

19. Umlagezahlung 2019 - Umlagenachforderung

 

2019-2024/411

ungeändert 

beschlossen

20. Anschaffung Luftreiniger

 

2019-2024/408

zur Kenntnis 

genommen

21. Mitteilungen und Anfragen
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Protokoll

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Tagesordnung
geändert beschlossen

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung, stellt die ordnungsgemäße Einladung und die Beschlussfähigkeit 

des Gremiums fest. 

Der Vorsitzende beantragt die Erweiterung der Tagesordnung um den Punkt „Personalangelegen-

heit“ als neuer Punkt 5. Alle weiteren Punkte verschieben sich somit um einen Punkt nach unten.

Es erfolgt eine Abstimmung.

Beschluss:
Dem Antrag wird zugestimmt. Neuer Tagesordnungspunkt 5 ist „Personalangelegenheit“. Alle      

weiteren Punkte verschieben sich somit um jeweils einen Punkt nach unten. 

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

21 0 0
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Öffentlicher Teil

7. Annahme der Niederschrift der Sitzung vom 20.05.2021
ungeändert beschlossen

Die Niederschrift steht den Mitgliedern des Gemeinderates der Gemeinde Großrosseln zur Ver-fü-

gung.

Es werden keine Einwände erhoben.

Beschluss:

Die Niederschrift vom 20.05.2021 wird in der vorgelegten Form und Fassung angenommen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

20 0 1

8. Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Pferde- und Ziegenalm"; 
Satzungsbeschluss

2019-2024/399
ungeändert beschlossen

Die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und parallele Beteiligung der Behörden und      

sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB sowie die Abstimmung mit den Nach-

bargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

„Pferde- und Ziegenalm“ fand vom 25.05.2021 bis zum 25.06.2021 statt. Die während dieser Zeit 

vorgebrachten Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der 

Nachbargemeinden und der Bürger hat der Gemeinderat der Gemeinde Großrosseln mit dem in der 

beiliegenden Beschlussvorlage dargestellten Ergebnis geprüft.
 

Hinweise gem. §§ 214, 215 BauGB
 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-

schriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 BauGB wird hin-

gewiesen.
 

Unbeachtlich werden demnach:

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplanes „Pferde- und Ziegenalm schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die 

Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, 

wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.
 

Hinweise gem. § 12 Abs. 6 KSVG:
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Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Kommunalselbst-verwal-

tungsgesetzes (KSVG) oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach 

der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Vorschriften über die Genehmigung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung ver-

letzt worden sind,

2. vor Ablauf der vorbezeichneten Frist (Satz 1 des § 12 Abs. 6 KSVG) der Bürgermeister dem      Be-

schluss widersprochen oder die Kommunalaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat 

oder der Verfahrens- oder Formmangel gegenüber der Kommune unter Bezeichnung der Tat-sa-

che, die den Mangel ergibt, schriftlich gerügt worden ist.
 

In der Bekanntmachung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 

Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 BauGB hinzuweisen. Auch auf die Rechts-

folgen des § 12 Abs. 6 KSVG ist bei der öffentlichen Bekanntmachung hinzuweisen.
 

In der Bekanntmachung ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ferner darauf hinzuweisen, wo der vorhaben-

bezogene Bebauungsplan „Pferde- und Ziegenalm“ eingesehen werden kann. Mit der Bekannt-ma-

chung tritt die Satzung in Kraft.

Beschluss:

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Großrosseln beschließt die Abwägung der eingegangenen Stel-

lungnahmen gemäß der beiliegenden Beschlussvorlage sowie die Übernahme des Abwägungs-

ergebnisses in die Planung.
 

2. Die Verwaltung der Gemeinde Großrosseln wird beauftragt, die Personen, Behörden und sonsti-

gen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden, die sich zur Planung geäußert ha-

ben, von dem Ergebnis der Abwägung in Kenntnis zu setzen. Hierzu ist das Ergebnis der Abwä-

gung den o.g. Personen und Behörden sowie sonstigen Trägern öffentlicher Belange und den 

Nachbargemeinden schriftlich mitzuteilen.
 

3. Der Gemeinderat der Gemeinde Großrosseln beschließt gem. § 13a BauGB i.V.m. § 10 Abs. 1 

BauGB den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Pferde- und Ziegenalm“, bestehend aus der 

Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie dem Vorhaben- und Erschließungsplan als 

Satzung. Die Begründung wird gebilligt.
 

4. Die Verwaltung der Gemeinde Großrosseln wird beauftragt, den Satzungsbeschluss zum vorha-

benbezogenen Bebauungsplan Pferde- und Ziegenalm“ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich be-

kannt zu machen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

21 0 0
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9. Investitionsprogramm 2021-2025

a) Kernhaushalt

b) Sonderrechnung Abwasser

2019-2024/400
ungeändert beschlossen

Neben dem eigentlichen Investitionsprogramm 2021-2025 (Kernhaushalt und Sonderrechnung Ab-

wasser) sind dieser Sitzungsvorlage noch die Änderungs- und Ergänzungsvorschläge der Ortsräte bei-

gelegt. Über beide Vorlagen ist entsprechend zu beraten und Beschluss zu fassen.

Die Programme sind Basis für die mittelfristige Planung und haben insbesondere für die Haushalts- 

und Wirtschaftsplanung des kommenden Jahres grundlegende Bedeutung.

Der Programmentwurf des Kernhaushaltes weist gegenwärtig für das Jahr 2022 eine Kreditaufnahme 

von 638.000 € aus und liegt damit in Höhe von 208.000 € über der Altschuldentilgung in Höhe von rd. 

430.000 €.

Hinzu kommt eine Kreditaufnahme zur Finanzierung des Neubaus der Kindertageseinrichtung 

Großrosseln in Höhe von 400.000 €, welche nicht auf die maximale Kredithöhe von 638.000 € ange-

rechnet wird.

Durch den im Jahr 2015 veröffentlichten Krediterlass des Landes, orientiert sich die Kreditgenehmi-

gung zukünftig an der Leistungsfähigkeit der jeweiligen Gemeinde und ist in enger Abstimmung mit 

der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde vorzunehmen.

Der Konsolidierungsprozess des saarländischen Landeshaushaltes ist weiter voranzutreiben und die 

damit einhergehende kontinuierliche Verringerung des strukturellen Defizits der saarländischen 

Städte und Gemeinden mit dem Ziel des zahlungsbezogenen Haushaltsausgleichs im Jahr 2024 ist 

nach wie vor – trotz der Corona-Krise – erklärter Wille der Landesregierung.  Aus diesem Grund wur-

de durch die Kommunalaufsichtsbehörde eine für die Gemeinde Großrosseln geltende maximale 

Kredithöhe von 638.000 € festgelegt. Eine über diesem Betrag hinausgehende Kreditgenehmigung ist 

regulär ausgeschlossen.

Bereits der Betrag von 638.000 € bedeutet für die Gemeinde Großrosseln eine jährliche Neuver-

schuldung. Das Ziel, Schulden mittel- bis langfristig abzubauen, verfehlt die Gemeinde somit jährlich 

auf das Neue. Diesem Trend gilt es massiv entgegenzuwirken. Zu Anfang dieses Jahres betrug der Alt-

schuldenstand der Gemeinde (nur im eigentlichen Kernhaushalt ohne die Verbindlichkeiten der Son-

derrechnung Abwasser und ohne Liquiditätskredite) bereits rd. 9.600.000 €. Dies entspricht einer 

Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 1.218 €. Durch Einbeziehung der langfristigen Kredite der Sonder-

rechnung Abwasser und der vorhandenen Liquiditätskredite steigt dieser Betrag pro Einwohner der 

Gemeinde auf 3.335 €.

Beschluss:

a)

Dem vorgelegten Entwurf des Investitionsprogrammes 2021-2025 wird – unter Berücksichtigung der 

durch den Haupt-, Finanz- und Personalausschuss beschlossenen Änderungen im allgemeinen Teil auf 

eine mögliche genehmigungsfähige Kreditaufnahmehöhe in Höhe von rd. 638.000 € – zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

21 0 0

b)
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Dem vorgelegten Entwurf des Investitionsprogrammes 2021-2025 der Sonderrechnung Abwasser 

wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

21 0 0

10. Jahresabschluss zum 31.12.2019 des Kernhaushaltes der 
Gemeinde Großrosseln und Entlastungsbeschluss

2019-2024/397
ungeändert beschlossen

Aufgrund Befangenheit verlässt der Vorsitzende für diesen Tagesordnungspunkt den Raum und 

übergibt die Leitung der Sitzung dem Ersten Beigeordneten Michael Krewer.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft W+ST 

Publica Revisionsgesellschaft mbH, Saarbrücken, geprüft. In dem Bericht vom 05.11.2020 stellt die 

W+ST Publica Revisionsgesellschaft mbH das Folgende fest:

"Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung erteilen wir dem Jahresabschluss zum 
31.12.2019 und dem Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2019 der Gemeinde Großros-
seln den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die 
Gemeinde Großrosseln

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinde Großrosseln – bestehend aus der Vermögensrech-
nung zum 31.12.2019, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen 
und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 sowie 
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – ge-
prüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Kommunal-
haushaltsverordnung des Saarlandes (KommHVO).

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge-
gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 101 
Abs. 1 KSVG i.V.m. § 122 KSVG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung (GoA) durchgeführt. 
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Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwor-
tung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Hinweise auf einen sonstigen Sachverhalt: Die angewandten Rechnungslegungsvorschriften

Die Rechnungslegungsvorschriften verlangen zwar, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt. Die Vermittlung 
eines zutreffenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde erfolgt im Jah-
resabschluss jedoch nur, soweit die landesrechtlichen Vorschriften dies zulassen. Die kommunale 
Doppik im Saarland enthält ein gesetzliches Passivierungsverbot für Pensionsverpflichtungen 
gemäß § 32 Abs. 2 Satz 2 KommHVO. Insoweit werden – entgegen dem ansonsten geltenden 
Vollständigkeitsgebot – nicht alle Verpflichtungen der Gemeinde im vorliegenden Jahresab-
schluss abgebildet. Unter Berücksichtigung solcher Verpflichtungen ergäbe sich ein anderes Bild, 
insbesondere wäre das Eigenkapital geringer.
Wir weisen ferner darauf hin, dass bei den einschlägigen landesrechtlichen Rechnungslegungs-
vorschriften eine mit § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB vergleichbare Vorschrift fehlt, sodass die landes-
rechtlichen Rechnungslegungsvorschriften nicht die Definition der GoA sowie der International 
Standards on Auditing (ISA) von Rechnungslegungsvorschriften zur sachgerechten Gesamtdar-
stellung erfüllen. Dies bedeutet, dass diese Rechnungslegungsvorschriften nicht die Definition 
der GoA von Rechnungslegungsvorschriften zur Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erfüllen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Gemeinderates für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung des Saarlandes in allen wesentlichen Belangen 
entspricht. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung der Auf-
gaben zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-
hang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben. 

Der Gemeinderat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 
Gemeinde zur Aufstellung des Jahresabschlusses.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss 
beinhaltet.
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 101 Abs. 1 KSVG i.V.m. § 122 KSVG unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung.
Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-
tigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass 
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kon-
trollen beinhalten können.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in-
ternen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieses Systems der Gemeinde abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dar-
gestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darü-
ber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenhei-
ten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer 
Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres 
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten können jedoch dazu führen, dass die Gemeinde die stetige Aufgabenerfüllung nicht 
sicherstellen kann.

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 
etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES RECHENSCHAFTSBERICHTS

Prüfungsurteil



15. Sitzung des Gemeinderates vom 16.09.2021 Seite: 15/28

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Gemeinde Großrosseln für das Haushaltsjahr vom 
01.01.2019 bis zum 31.12.2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
beigefügte Rechenschaftsbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Kommu-
nalhaushaltsverordnung des Saarlandes und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gemeinde soweit diese durch die Vorschriften der kommunalen Doppik im Saarland 
abgebildet wird.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Rechenschaftsberichts unter Beachtung des International Stan-
dard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt. 

Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssi-
cherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis 
(IDW QS 1) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung 
für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhän-
gigkeit haben wir eingehalten.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ange-
messen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Gemeinderates für den Rechenschaftsbericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts, der 
in allen Belangen den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung des Saarlandes ent-
spricht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt soweit diese 
durch die Vorschriften der kommunalen Doppik im Saarland abgebildet wird.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts 
in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung 
des Saarlandes zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Rechenschaftsbericht erbringen zu können.

Der Gemeinderat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 
Gemeinde zur Aufstellung des Rechenschaftsberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht 
in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung des Saar-
landes entspricht.

Die Ausführungen zur Verantwortung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses 
gelten gleichermaßen für die Prüfung des Rechenschaftsberichts.
Des Weiteren führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestell-
ten zukunftsorientierten Angaben im Rechenschaftsbericht durch. Auf Basis ausreichender ge-
eigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten An-
gaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. 
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
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liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Saarbrücken, den 05.11.2020“

In seiner Sitzung am 01.06.2021 hat der RPA einstimmig beschlossen:

1. Dem Gemeinderat wird vorgeschlagen, den geprüften Jahresabschluss für das Haushalts-
jahr 2019 wie vorgelegt zu beschließen und festzustellen:

 Bilanzsumme 69.009.535,87 €
 Summe der Erträge 13.521.629,46 €
 Summe der Aufwendungen 14.222.269,59 €
 Jahresfehlbetrag      700.640,13 €
 Allgemeine Rücklage 37.263.071,45 €
 Ausgleichsrücklage                   0,00 €

Der Jahresfehlbetrag wird in Höhe von 700.640,13 € durch die Allgemeine Rücklage ausgegli-
chen.

2. Dem Gemeinderat wird vorgeschlagen, dem Bürgermeister gemäß § 101 Absatz 2 KSVG ohne 
Einschränkungen Entlastung zu erteilen.

Beschluss:

1. Der geprüfte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 wird beschlossen und wie folgt festge-

stellt:

 Bilanzsumme 69.009.535,87 €

 Summe der Erträge 13.521.629,46 €

 Summe der Aufwendungen 14.222.269,59 €

 Jahresfehlbetrag      700.640,13 €

 Allgemeine Rücklage 37.263.071,45 €

 Ausgleichsrücklage                   0,00 €

Der Jahresfehlbetrag wird in Höhe von 700.640,13 € durch die Allgemeine Rücklage ausgeglichen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

21 0 0

2. Dem Bürgermeister wird gemäß § 101 Absatz 2 KSVG ohne Einschränkungen Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

21 0 0
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11. Darlehensaufnahme 2019-2024/404
ungeändert beschlossen

Der Vorsitzende betritt den Raum wieder und übernimmt somit erneut die Leitung der Sitzung.

Im Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Großrosseln ist eine genehmigte Kreditaufnahme von 

438.000 € vorgesehen. Die Kreditaufnahme soll in der Gemeinderatssitzung am 16.09.2021 be-

schlossen werden.

Die tagesaktuellen Angebote der Kreditinstitute zu den Konditionen

 100% Auszahlung

 Valuta 01.10.2021

 Zinsbindung alternativ 10, 20 und 30 Jahre sowie bis zum Laufzeitende

 anfänglich 1% p.a. Tilgung oder höher bei Zinsfestschreibung über Gesamtlaufzeit

 vierteljährliche Verrechnung

 Alternative Finanzierungsmöglichkeiten z.B. der Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten 

(„Swap“) sind möglich

stellen sich wie folgt dar:

Kernhaushalt:

Nach einer kurzen Beratung kommen die Mitglieder zu dem Ergebnis das Angebot der Magral AG an-

nehmen zu wollen. Es ergeht sodann folgender 

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt, für die Kreditaufnahme des Kernhaushaltes in Höhe von 438.000 €, das 

Angebot der Magral AG; München, mit einer Zinsfestschreibung über eine Gesamtlaufzeit des Darle-

hens von 30 Jahren und einer anfänglichen Tilgung von rd. 3,01 % anzunehmen.

Abstimmungsergebnis:

Sparkasse Vereinigte VB SaarLB HSH Magral AG Witt GmbH

Saarbrücken* eG Saarlouis** Saarbrücken*** Nordbank AG München**** & Co. KG

10 Jahre 0,440 % 0,421 % kein Angebot kein Angebot kein Angebot 0,380 % kein Angebot

20 Jahre 0,600 % 0,762 % kein Angebot kein Angebot kein Angebot 0,750 % kein Angebot

30 Jahre kein Angebot kein Angebot 0,890 % kein Angebot kein Angebot kein Angebot kein Angebot

Gesamtlaufzeit 0,620 % 0,863 % 0,810 % kein Angebot kein Angebot 0,710 % kein Angebot

* Gesamtlaufzeit Spk. Sbr.  = 30 Jahre, Tilgung 3,33  % p.a.; Angebot über die Laufzeit von 20 Jahren und 30 Jahren

mittels Einbeziehung eines Payer-Sw aps. Per 16.09.2041 beiderseitige Kündigungsmöglichkeit gegen Ausgleichszahlung.

** Vermittelt für die DZ HYP AG, Hamburg; 

Zinssatz 0,863 % bei einer Laufzeit von 30 Jahren, Tilgung dabei anfänglich 2,93 %

*** Laufzeit SaarLB = 30 Jahre, Tilgung 1,0 % p.a. und Tilgung anfänglich 2,9 % p.a. bei Ende Laufzeit

**** Zinssatz 0,710 % bei einer Laufzeit von 30 Jahren Ende Laufzeit, Tilgung dabei anfänglich 3,01 %

Zinsbindung CC Gesell. f . 

Geldhandel

Hypo Vereins- KADEGE

bank UniCredit Geld Vermittl.

10 Jahre kein Angebot kein Angebot kein Angebot

20 Jahre kein Angebot kein Angebot kein Angebot

30 Jahre kein Angebot kein Angebot kein Angebot

Gesamtlaufzeit kein Angebot kein Angebot kein Angebot

Zinsbindung Commerzbank 

AG
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Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

21 0 0

12. Umbau und Erweiterung Alte Schule Großrosseln zur 
Kindertagesstätte.

Vergabe Planungsleistungen.

2019-2024/384
ungeändert beschlossen

Im Rahmen des Umbaus der ehemaligen Grundschule Großrosseln zur Kindertagesstätte ist es er-

forderlich, die Planungsleistungen zur Vorbereitung der weiteren Ausführungsschritte zu vergeben.

Die Leistungen unterliegen der EU-Vergaberichtlinie und wurden dementsprechend in einem EU-Ver-

fahren, auf der Grundlage der bereits erstellten Machbarkeitsstudie, öffentlich ausgeschrieben.

Im Rahmen des Verfahrens wurden am 15.06.2021 durch die Bewertungskommission die Vergabe-

verhandlungen mit nachfolgend benannten Bietern durchgeführt.

Nach anschließender erfolgter rechnerischer Prüfung der eingereichten Angebote liegen der Ver-wal-

tung nachfolgend genannte Honorarangebote auf der Grundlage der Auftragsschätzung vor:

Los 1 Objektplanung Gebäude, Freianlagen Planung

Baubar I urbanlaboratorium

Uhlandstraße 18

66121 Saarbrücken

Honorarangebot Brutto   

Honorarzone III, LPH 3-9 inkl. Nebenkosten 409.544,82 €

Los 2 Tragwerksplanung

eepi GmbH

Am Kieselhumes 81

66123 Saarbrücken

Honorarangebot Brutto

Honorarzone III, LPH 1-9 inkl. Nebenkosten 109.609,94 €

Ingenieurbüro für Bauwesen Weinmann

An der Christ-König-Kirche 19

66119 Saarbrücken

Honorarangebot Brutto                

Honorarzone III, LPH 1-9 inkl. Nebenkosten 103.091,32 €
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Rogmann Ingenieure GmbH

Einöder Straße 6

66424 Homburg

Honorarangebot Brutto 91.342,11 €

Los 3-6 Technische Ausrüstung / Anlagengruppen 1,4,5,6

W+P Ingenieure GmbH

Rathausstraße 12a 

66557 Illingen

Honorarangebot Brutto   

Honorarzone I/II, LPH 2-9 inkl. Nebenkosten 118.781,80 €

Die Ergebnisse der Vergabeverhandlung sind der Sitzungsvorlage beigefügt. Nachfolgende Be-wer-

tungsrangfolge wurde in Bewertung der Angebote unter Anwendung der bekanntgemachten Zu-

schlagskriterien durch die Vergabestelle des FB 1 vorgelegt:

Los 1 Objektplanung Gebäude, Freianlagen Planung

Baubarurbanlaboratorium                                                                                                 alleiniger Teilnehmer

Los 2 Tragwerksplanung

Rogmann Ingenieure 412 Bewertungspunkte

Ingenieurbüro für das Bauwesen Weinmann 332 Bewertungspunkte

eepi GmbH                              315 Bewertungspunkte 

Los 3-6 Technische Ausrüstung / Anlagengruppen 1,4,5,6

W+P Ingenieure GmbH                                             alleiniger Teilnehmer

Beschluss:

Der Bürgermeister wird beauftragt, die Planungsleistungen zur Maßnahme „Umbau und Erweiterung 

ehemalige Grundschule Großrosseln zur KITA“ nach Erfolgen der Bieterinformation gemäß § 134 

GWB durch die insoweit beauftragte Kanzlei Eisenbeis Partner sowie Ablauf der Wartefrist von 10 

Tagen wie folgt zu vergeben:

Los 1 Objektplanung Gebäude, Freianlagen Planung

Baubar I urbanlaboratorium

Uhlandstraße 18

66121 Saarbrücken

Honorarangebot Brutto 409.544,82 €
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Los 2 Tragwerksplanung

Rogmann Ingenieure GmbH

Einöder Straße 6

66424 Homburg

Honorarangebot Brutto     

Honorarzone III, LPH 1-9 inkl. Nebenkosten 91.342,11 €

Los 3-6 Technische Ausrüstung / Anlagengruppen 1,4,5,6

W+P Ingenieure GmbH

Rathausstraße 12a 

66557 Illingen

Honorarangebot Brutto  118.781,80 €

Gesamtsumme Honorare 619.668,73 €

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

12 0 9

13. Fassadensanierung Rathaus 2019-2024/389
ungeändert beschlossen

Im Rahmen der laufenden Bauunterhaltung bzw. gemäß Haushaltsbeschluss der Gemeinde Großros-

seln wurde durch den Fachbereich 3 die notwendige Fassadensanierung des Rathauses im Haushalts-

jahr 2021 erneut ausgeschrieben.

Die Sanierung beinhaltet Malerarbeiten und Gerüstbauarbeiten sowie Nebenarbeiten (Elektro / Be-

leuchtung).

Folgende Firmen wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert:

Malerarbeiten

1) Malerbetrieb Maier-Biegel Keine Angebotsabgabe

Zur Warndtwiese 14

66352 Großrosseln

2) Malerbetrieb Keller Keine Angebotsabgabe

Karlstraße 10

66352 Großrosseln
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3) Forster GmbH Keine Angebotsabgabe

Max-Planck-Str. 17

66271 Hanweiler

4) Enke GmbH Keine Angebotsabgabe

Vollweidestraße 9

66115 Saarbrücken

5) Wolfgang L`Hoste Keine Angebotsabgabe

Im Rehwinkel 9

66620 Nonnweiler

6) Josef Koch Gmbh 84.809,75 €

Quierschieder Str. 21

66299 Sulzbach

7) Pratt GmbH 69.240,27 €

Am Dietrichsberg 2

66333 Völklingen

8) Malerbetrieb Junker Keine Angebotsabgabe

Hunsrückstraße 31

66333 Völklingen

9) Maler Hampel Keine Angebotsabgabe

Glückauf-Ring 20

66127 Saarbrücken

10) Malerbetrieb König Keine Angebotsabgabe

Zur Scheib 22

66787 Wadgassen

Gerüstbauarbeiten

1) P & F Gerüstbau Keine Angebotsabgabe

Bliesdahlheimerstr. 125 a

66440 Blieskastel

2) Gebrüder Rende GmbH Keine Angebotsabgabe

Werner-von-Siemens Str. 40 d

66793 Saarwellingen

3) Wunderlich Gerüstbau Keine Angebotsabgabe

In den Hallen 52

6666115 Saarbrücken

4) Gerüstbau Hänel Wertungsausschluss

Zum Waldsee 4

66352 Großrosseln
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5) Gerüstbau Hoffmann Wertungsausschluss

Josefaschacht 20

66126 Saarbrücken

6) Gerüstbau Storck GmbH Keine Angebotsabgabe

Wiesenstraße 11

66115 Saarbrücken

7) Rieser Gerüstbau Keine Angebotsabgabe

Im Netz 1A

66589 Merchweiler

8) Pfeifer Gerüstbau GmbH Keine Angebotsabgabe

Langwies 27

66802 Überherrn

9) RTG Gerüstbau GmbH Keine Angebotsabgabe

Hirschbacher Straße 9

66292 Riegelsberg

10) Friedrichsthaler Gerüstbau 24.742,48 €

Am Westschacht 6

66299 Friedrichsthal

Zu 4) Das Angebot der Fa. Hänel ist in unvollständig, Preisangaben fehlen. Weiterhin fehlen gefor-

derte Unterschriften.

Zu 5) Das Angebot der Fa. Hoffman ist in unvollständig, Preisangaben fehlen, Streichungen wurden 

vorgenommen. 

Kostenzusammenstellung nach Wertung

Malerarbeiten 69.240,27 €

Gerüstbau 24.742,48 €

Bauleitung Architekt    6.921,28 €

Nebenarbeiten (Beleuchtung und Blitzschutz)             ca. 1.750,00 €

Gesamtkosten               102.654,03 €
       

Die derzeitige Lage im Baubereich erschwert, aufgrund erheblicher Auftragsauslastungen verbunden 

mit den bestehenden Lieferschwierigkeiten aufgrund der Corona-Krise, die Bautätigkeit. Folgen die-

ser Situation sind erhebliche Preissteigerungen sowie geringe Bewerberzahlen.

Beschluss:

Der Bürgermeister wird beauftragt die erforderlichen Aufträge an die Fa. Pratt, 66333 Völklingen zum 

Angebotspreis von 69.240,27 € sowie an die Fa. Friedrichsthaler Gerüstbau zum Angebotspreis von 

24.742,48 € zu erteilen.
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Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

21 0 0

14. Herstellen des gemeindlichen Einvernehmens 2019-2024/392
ungeändert beschlossen

Die UBA beim Regionalverband Saarbrücken hat die Gemeinde Großrosseln zur Stellungnahme gem. 

§ 36 Abs. 1 LBO zu dem Bauantrag „Erweiterung des vorhandenen Wohnhauses durch einen rück-

wärtigen Anbau und Einbau einer vorder- u. rückseitigen Dachgaube“ auf dem Grundstück Rosenberg 

47 im Gemeindebezirk Großrosseln aufgefordert. 

Das Anwesen liegt innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslage. Seine Erschließung ist gesi-

chert. Öffentliche Belange werden nicht tangiert. Es bestehen keine planungsrechtlichen Bedenken 

gegen die Wohnhauserweiterung.

Beschluss:

Das Einvernehmen zu dem Antrag auf Erweiterung des vorhandenen Wohnhauses durch einen rück-

wärtigen Anbau und Einbau einer vorder- u. rückseiteigen Dachgaube auf dem Grundstück Rosen-

berg 47 im Gemeindebezirk Großrosseln wird hergestellt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

21 0 0

15. Herstellen des gemeindlichen Einvernehmens 2019-2024/393
ungeändert beschlossen

Die Untere Bauaufsichtsbehörde des Regionalverbandes Saarbrücken hat die Gemeinde Großrosseln 

zur Stellungnahme gem. § 36 Abs. 1 BauGB aufgefordert. Beantragt ist der Neubau eines Kleinge-

wächshauses im Bezirkslehrgarten Großrosseln auf dem Grundstück Gemarkung Großrosseln, Flur 3, 

Flurstück 200/1.

Das Grundstück liegt im Außenbereich. Seine Erschließung ist gesichert. Öffentliche Belange werden 

nicht berührt. Planungsrechtliche Bedenken bestehen gegen die Baumaßnahme nicht.

Beschluss:

Das Einvernehmen zu dem Bauvorhaben „Neubau eines Kleingewächshauses im Bezirkslehrgarten 

Großrosseln“ auf dem Grundstück Gemarkung Großrosseln, Flur 3, Flurstück 201/1 wird hergestellt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

21 0 0
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16. Herstellen des gemeindlichen Einvernehmens 2019-2024/394
ungeändert beschlossen

Die UBA beim Regionalverband Saarbrücken hat die Gemeinde Großrosseln zur Stellungnahme gem. 

§ 36 Abs. 1 LBO zu dem Bauantrag „Erweiterung des vorhandenen Wohnhauses durch einen rück-

wärtigen Anbau, grenzständig“ auf dem Grundstück Schillerstraße 8 im Gemeindebezirk Großrosseln 

aufgefordert.

Das Anwesen liegt innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslage. Seine Erschließung ist gesi-

chert. Öffentliche Belange werden nicht tangiert. Es bestehen keine planungsrechtlichen Bedenken 

gegen die Wohnhauserweiterung.

Beschluss:

Das Einvernehmen zu dem Antrag auf „Erweiterung des vorhandenen Wohnhauses durch einen 

rückwärtigen Anbau, grenzständig“ auf dem Grundstück Schillerstraße 8 im Gemeindebezirk 

Großrosseln wird hergestellt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

21 0 0

17. Herstellen des gemeindlichen Einvernehmens 2019-2024/395
abgelehnt

Das Mitglied Markus Feld (CDU) verlässt den Raum.

Die UBA beim Regionalverband Saarbrücken hat die Gemeinde Großrosseln zur Stellungnahme gem. 

§ 70 LBO zu dem Bauantrag der F.+P. GmbH aufgefordert. Beantragt ist die Nutzungsänderung des 

Kassenraumes und Änderung der Ladenöffnungszeiten der bestehenden Tankstelle Lothringer Straße 

42 im Gemeindebezirk Emmersweiler sowie die Errichtung eines digitalen Preistransparentes.

Geplante Dienstleistung ist der Handel mit tankstellenüblichen Produkten ohne Backwaren in der 

Zeit zwischen 06.00 und 22.00 Uhr an Werktagen und zwischen 07.00 und 21.00 Uhr an Sonn- und 

Feiertagen.

Dies entspricht auch den Tageszeiten gemäß der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA 

Lärm). Eine Nachfrage beim zuständigen Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz bestätigte dies 

nochmals. Eine Störung zu Nachtzeiten ist somit nicht gegeben.

Das Vorhabengrundstück befindet sich innerhalb des Geltungsbereiches des Vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes „Ortsmitte Emmersweiler“. Der betroffene Bereich ist als Allgemeines Wohngebiet 

gem. § 4 BauNVO von 1990 ausgewiesen. Zulässig sind hiermit gem. Absatz 2 u.a. Wohngebäude, die 

der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende 

Handwerksbetriebe. Darüber hinaus sind nach Absatz 3 Nr. 5 ausnahmsweise auch Tankstellen zuläs-

sig.
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Die Erschließung des Grundstücks ist gesichert. Öffentliche Belange werden nicht tangiert. Es beste-

hen keine planungsrechtlichen Bedenken gegen die geplante Maßnahme.

Beschluss:

Das Einvernehmen zu dem Antrag auf „Nutzungsänderung Kassenraum und Änderung der Laden-öff-

nungszeiten“ sowie „Errichtung eines digitalen Preistransparentes“ der genehmigten Tankstelle auf 

dem Grundstück Lothringer Straße 42 im Gemeindebezirk Emmersweiler wird hergestellt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

0 19 1

Somit ist der Antrag abgelehnt.

18. „Kanalerneuerung Gensbacher Straße in Emmersweiler“, 
Zuschlagserteilung

2019-2024/403
ungeändert beschlossen

Das Mitglied Markus Feld (CDU) betritt den Raum wieder.

Dem FB3 liegen seit längerem Informationen über Probleme in der Kanalisation der Gensbacher 

Straße vor. Nach diesen Informationen, in Verbindung über selbst bemerkte Probleme im Zuge der 

Baumaßnahme Feldstraße, sind von der Verwaltung Mittel zur Überplanung der Kanalisation der 

Gensbacher Straße – Einzugsgebiet des Verkehrsberuhigten Bereiches - in den Wirtschaftsplan der 

Sonderrechnung Abwasser eingestellt worden. 

Es wurde für die Umsetzung der Planung von der Gemeindeverwaltung angestrebt, die aktuell in 

Emmersweiler befindliche Infrastrukturmaßnahme der energis Netzgesellschaft mit in das Projekt zu 

integrieren. Hierbei sollen Synergieeffekte nicht nur wirtschaftlicher Art sondern und gerade auch im 

Bezug auf die betroffenen Anwohner genutzt werden. D.h. die Anwohner werden nur einmal mit ei-

ner Baumaßnahme konfrontiert und nicht wie normal üblich nacheinander mit dem Bau des Kanals 

und danach mit der Kabelverlegungsmaßnahme. Hierzu hat die Gemeinde Großrosseln eine vor der 

Veröffentlichung notwendige Baustellenvereinbarung zur gemeinsamen Ausschreibung mit der ener-

gis Netzgesellschaft geschlossen.    

Die Baumaßnahme wurde nun, nach der Fertigstellung der Planung öffentlich ausgeschrieben. Das 

öffentliche Vergabeverfahren wurde mit Veröffentlichung der Ausschreibung am 31.07.2021 eröffnet 

und mit Submissionstermin am 24.08.2021 beendet. Die eingegangenen Angebote wurden nach der 

Submission jeweils geprüft und gewertet. Die Wertung der Angebote ergab nachfolgendes Ergebnis: 

Wertungsergebnis:

1) Kostenansatz nach Kostenberechnung Gesamtmaßnahme (Brutto): 815.210,00 €

Folgende Angebote liegen vor:

Dittgen Bauunternehmung GmbH, 66839 Schmelz    897.678,58 €
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Peter Groß Tiefbau GmbH & Co. KG, 66386 St. Ingbert    983.503,09 €

Hans Geimer GmbH, 66740 Saarlouis 1.201.422,49 €

TSG Bauunternehmung GmbH, 66333 Völklingen 1.318.416,18 €

2) Kostenansatz nach Kostenberechnung Ausschreibungsanteil Gemeinde (Brutto): 665.210,00 €

Wirtschaftlichster Bieter:

Dittgen Bauunternehmung GmbH, 66839 Schmelz 735.065,64 €  

  (+10,50 % gegenüber der Kostenberechnung)

Die Bindefrist für die Bieter endet am 12.11.2021.

Beschluss:

1) Die Gemeinde Großrosseln hat federführend für die energis Netzgesellschaft mbH die Maß-

nahme „Kanalerneuerung „Kanalerneuerung Gensbacher Straße“ ausgeschrieben. Die Ge-

samtmaßnahme soll an den wirtschaftlichsten Bieter Firma Dittgen Bauunternehmung 

GmbH, Saarbrücker Straße 99, 66839 Schmelz, zum Angebotspreis von 897.678,58 € ver-ge-

ben werden. Jeder zuvor genannte Auftraggeber vergibt seinen Auftrag für seinen Ausschrei-

bungsanteil selbst. 

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

21 0 0
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2) Der Bürgermeister wird für den Ausschreibungsanteil der Gemeinde Großrosseln be-voll-

mächtigt, dem wirtschaftlichsten Bieter Firma Dittgen Bauunternehmung GmbH, Saarbrücker 

Straße 99, 66839 Schmelz den Auftrag für die Bauleistungen, zum Angebotspreis von 

735.065,64 € zu vergeben.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

21 0 0

19. Umlagezahlung 2019 - Umlagenachforderung 2019-2024/411
ungeändert beschlossen

Der Haushalt des Zweckverbandes Regionalentwicklung Warndt ist gem. § 82 Ansatz 3 Satz 1 KSVG 

grundsätzlich auszugleichen.  Der Ausgleich ist sofern erforderlich durch Erhebung einer Umlage zu 

decken (§ 16 Absatz 1 Satz 1 KGG). Hinsichtlich der Ermittlung des umlagefähigen Finanzbedarfs ist 

auf § 16 Absatz 1 Satz 2 KGG zu verweisen. In analoger Anwendung von § 189a Absatz 3 KSVG müs-

sen in Rechnungsjahren eingetretene Überschüsse und Fehlbeträge spätestens im zweitfolgenden 

Haushaltsjahr in den Umlagebedarf eingerechnet werden. Die Fehlbeträge der Vorjahre wurden in 

den Umlagebedarf 2019 eingerechnet, das Jahresergebnis reichte jedoch nicht aus, um diese Fehlbe-

träge gänzlich zu decken. Insgesamt bleibt noch ein Restbetrag von 19.326,99 €.

Die errechnete und auch erhobene Umlage für 2019 allein betrachtet, war jedoch ausreichend hoch 

bemessen. Ebenso zeigt sich der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 mit einer vollständigen De-

ckung durch die bereits erhobene Umlage. Hier könnte gar ein minimaler Überschuss entstanden 

sein. 

Gemäß § 13 der Satzung des Zweckverbandes Regionalentwicklung Warndt bittet der Zweckverband 

Regionalentwicklung Warndt um Nachzahlung des Erhöhungsbetrages zur jährlichen Umlage 2019 in 

Höhe von 7.730,80 € (2/5 Anteil) bis zum 30.09.2021.

Beschluss:

Der Bürgermeister wird ermächtigt, den Betrag in Höhe von 7.730,80 € aus dem Haushalt 2021 an 

den Zweckverband Regionalentwicklung Warndt zu überweisen. 

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

21 0 0

20. Anschaffung Luftreiniger 2019-2024/408
zur Kenntnis genommen

In der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses am 19.08.2021 wurde der Bürgermeister, 

aufgrund der Dringlichkeit ermächtigt, unter der Voraussetzung, dass ein wirtschaftliches Ergebnis 

der Ausschreibung vorliegt, an den dann wirtschaftlichsten Bieter den Auftrag für die Anschaffung 

von mobilen Luftreinigungsgeräten zu vergeben. 

Es wurden folgende Firmen angeschrieben, um ein Angebot gemäß des erstellten Leistungsver-zeich-

nisses, für 24 Luftreiniger, abzugeben.
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Angebotsabgabefrist war der 23.08.2021

Nr. Firma Straße PLZ Ort Gesamtpreis inkl. MwSt 

1

Axel Trapp Elektro-Anlagenbau 

GmbH Gewerbepark 28 66583

Spiesen-

Elversberg 43.934,80 € inkl. MwSt

2 Nevoox Europe GmbH Dynamostraße 13 68165 Mannheim 23.108,43 € inkl. MwSt

4 BerlinerLuft. Technik GmbH In der Kolling 66450 Bexbach keine Angebotsabgabe

5 Kampmann GmbH & Co.KG

Friedrich-Ebert-

Straße 128 49811 Lingen keine Angebotsabgabe

6 Conrad Electronic

Morchfeldstraße 

37-39 68199 Mannheim 25.348,98 € inkl. MwSt

Firma Nevoox Europe GmbH war somit der wirtschaftlichste Bieter und hat den Zuschlag für den Auf-

trag erhalten. Die Geräte wurden der Grundschule und der Nachmittagsbetreuung zwischenzeitlich 

geliefert und in Betrieb genommen.

21. Mitteilungen und Anfragen

Es 

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Vorsitz: Schriftführung:

Jochum, Dominik Gianonatti, Michaela

Die Mitglieder
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1 VORBEMERKUNG 
Ziel und Anlass 

der Planung Gemäß § 1 Abs. 3 S. 1 BauGB hat die Gemeinde die Bauleitpläne aufzustellen, 
sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforder-
lich ist. Die Erforderlichkeit ergibt sich, wenn vor dem Hintergrund der kommuna-
len Entwicklungsvorstellungen ein planerisches Vorgehen geboten scheint, da 
andernfalls eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung gefährdet ist. Im vorlie-
genden Fall ergibt sich die Erforderlichkeit aus der Planungsabsicht zur Schlie-
ßung und angemessenen Ausgestaltung einer vorhandenen Baulücke, welche 
nach aktuellem Planungsrecht nicht durchführbar ist. 

Die wesentliche Zielsetzung des Bebauungsplans liegt in der Schaffung der pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für eine gemeinnützige, tierschützerisch 
agierende sowie gewerblich auf unterschiedlichste Besuchergruppen ausgerich-
tete Tierhaltung, einschließlich relevanter einhergehender Begleitnutzungen. 
Dazu soll neben den Anlagen für die Tierhaltung auch ein Gebäude im Sinne 
eines Vereinsheims entstehen in dem auch das Wohnen (im Sinne einer Über-
nachtungsmöglichkeit) für Betriebsinhaber bzw. den Vereinsvorstand zulässig 
sein wird. Die Flächen befinden sich im Privateigentum und sollen zeitnah bebaut 
werden. 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 3 sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen die sozi-
alen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse 
der Familien, der jungen, alten und behinderten Menschen, unterschiedliche Aus-
wirkungen auf Frauen und Männer sowie die Belange des Bildungswesens und 
von Sport, Freizeit und Erholung zu berücksichtigen. Die vorliegende Planung 
leistet dazu ihren Beitrag, indem vor allem der Fortbestand eines gemeinnützig 
agierenden Tierschutzvereins angestrebt wird, der neben öffentlichen Veranstal-
tungen und Aufklärungsarbeit im Tierschutz u.a. auch Schulungen für körperlich 
und sozial benachteiligte Menschen anbietet.  

Verfahren Der Rat der Gemeinde Großrosseln hat den Beschluss zur Aufstellung des Be-
bauungsplans „Pferde-Ziegenalm“ im Ortsteil Naßweiler gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
gefasst. 

Da es sich bei dem Bebauungsplan sowohl um eine Nachverdichtung im Innen-
bereich, als auch um eine bauliche Entwicklung im Außenbereich handelt, wird 
der Bebauungsplan im regulären Verfahren, einschließlich einer Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB, aufgestellt. 

 Der vorliegende Bebauungsplan ändert zu Teilen den rechtskräftigen Bebau-
ungsplan "Bremerhof". In diesem sind die Innenbereichsflächen des Plangebie-
tes als allgemeines Wohngebiet festgesetzt. 

 Gemäß Stellungnahme des Regionalverbandes Saarbrücken vom 12.03.2021 ist 
der Vorentwurf des Bebauungsplans, bezüglich der angestrebten Hauptnutzung 
aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt. Die Möglichkeit der 
Wohnnutzung für Betriebsinhaber im vorgesehenen Vereinsgebäude, nimmt im 
Sinne des § 35 Abs. 1 BauGB lediglich einen untergeordneten Teil der Betriebs-
fläche ein.  
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Rechtliche Grundlagen Den Festsetzungen und dem Verfahren der Bebauungsplanänderung liegen im 
Wesentlichen die auf dem Plan verzeichneten Rechtsgrundlagen zugrunde. 

 
Bearbeitung  Die Arbeitsgruppe Stadt- und Umweltplanung GmbH (agstaUMWELT GmbH), 

Saarbrücker Straße 178, 66333 Völklingen, wurde mit der Erarbeitung des Be-
bauungsplanes beauftragt. 

2 ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 
LEP Umwelt Der Landesentwicklungsplan (LEP) - Teilabschnitt Umwelt vom 13. Juli 2004 legt 

für den Bereich des Plangebietes keine Vorranggebiete fest, so dass Konflikte 
mit den Zielen der Raumordnung nicht zu erwarten sind. 

LEP Siedlung Gemäß LEP - Teilabschnitt „Siedlung“ vom 04. Juli 2006 wird der Ortsteil Naß-
weiler als nicht-achsengebundener Nahbereich in der Randzone des Verdich-
tungsraumes eingestuft. Die Gemeinde Großrosseln wird als Grundzentrum / 
zentraler Ort in der Kernzone des Verdichtungsraumes dargestellt. 

Das geplante Vorhaben ermöglicht die Bebauung und Nutzung einer ohnehin als 
Bauland ausgewiesenen Lücke im Siedlungsraum. Durch den Einbezug der im 
Außenbereich liegenden Teilflächen soll lediglich eine flexiblere Nutzung der 
Grundstücke gewährleistet, jedoch keine weitere Zersiedelung angestrebt wer-
den. Somit entspricht das Vorhaben dem Ziel der Inanspruchnahme erschlosse-
ner Wohnbauflächen. Eine Baulückenbilanzierung ist in diesem Fall demnach 
nicht erforderlich. 

Ziele der Raumordnung und Landesplanung stehen der Planung nicht entgegen. 

FNP Der Flächennutzungsplan (FNP) des Regionalverbands Saarbrücken (Teilfläche 
Gemeinde Großrosseln) stellt die Flächen im Innenbereich als Wohnbauflächen 
und im Außenbereich als Flächen für die Landwirtschaft dar. 

 Der Regionalverbandes Saarbrücken bestätigt in der Stellungnahme vom 
12.03.2021, dass der Bebauungsplan bezüglich der angestrebten Hauptnutzung 
aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt ist. 

Eine Teiländerung des Flächennutzungsplanes ist somit nicht notwendig. 

LP Der Landschaftsplan (LP) des Regionalverbands Saarbrücken stellt die Fläche 
als Siedlungsfläche und Fläche für Freiflächennutzung dar. Es sind keine Maß-
nahmenflächen definiert. Der Landschaftsplan enthält keine der Planung entge-
genstehenden Aussagen 

3 LAGE IM RAUM 
Lage im Raum Das Plangebiet liegt im Süden der Gemeinde Großrosseln, im Ortsteil Naßweiler, 

unmittelbar an der deutsch-französischen Grenze. Die rund 0,5 ha große Fläche 
in der Gemarkung Naßweiler Flur 1 umfasst die Flurstücke 136 und 137/1. 

Erschließung Das Plangebiet kann über die angrenzende Straße „Bremerhof“ an den öffentli-
chen Straßenraum angebunden werden. 
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Gem. § 49a SWG muss Niederschlagswasser von Grundstücken, die nach dem 
1. Januar 1999 erstmals bebaut, befestigt oder an die öffentliche Kanalisation 
angeschlossen werden, vor Ort genutzt, versickert, verrieselt oder in ein oberir-
disches Gewässer eingeleitet werden. Es ist vorgesehen, das auf den Dachflä-
chen anfallende Niederschlagswasser auf den Freiflächen des Grundstücks zu 
versickern. Die wassergebundenen Wege werden mit leichtem Gefälle ausgebil-
det, so dass das Oberflächenwasser im Randbereich versickern kann. 

Die Entsorgung des Schmutzwassers kann über den vorhandenen Mischwasser-
kanal und die Versorgung mit Trinkwasser und Elektrizität durch Versorgungslei-
tungen im Bereich der direkt angrenzenden Straße „Bremerhof“ gewährleistet 
werden. 

Die Erschließung des Plangebietes ist damit gesichert. 

4 BESTANDSSITUATION 
Die Bestandssituation und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die 
Planung lassen sich im Wesentlichen wie folgt zusammenfassen: 

Themen- 
bereich 

Kurzbeschreibung Handlungsbedarf im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens 

Naturraum Saar-Nahe Bergland (Sandgebiete), „Warndt“ (2.03.01) / 

Geologie/ 
Boden 

Leitboden: Braunerde und podsolige Braunerde,  

Böden aus Oberem und Mittlerem Buntsandstein; im Süden an 
der Basis auch Wadern Formation des Rotliegenden; 

Biotopentwicklungspotential: Standort mit ausgeglichenem Was-
serhaushalt (nur im Außenbereich);  

Entsprechende Festsetzungen zur 
Versiegelung von Flächen 

Altlasten sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht bekannt Sollten Altlasten bekannt werden, wird 
ein entsprechender Hinweis ergänzt. 

Wasser Hohe Grundwasserleitfähigkeit;  

weitestgehend zur Tierhaltung und Beweidung genutzte offene 
Grünfläche 

Entsprechende Festsetzungen zur 
Versiegelung von Flächen und zur 
Nutzung / Versickerung des Nieder-
schlagswassers 

Keine Wasserschutzgebiete; keine natürlichen Oberflächenge-
wässer 

/ 

Klima Nordwestlicher Teil als „Freilandklimatop mit aktiver Ausgleichs-
funktion“, südöstlicher Teil als „gering belastetes Siedlungsklima-
top“ dargestellt 

Entsprechende Festsetzungen zum 
Maß der baulichen Nutzung 

Biotoptypen Das Plangebiet stellt sich sowohl im Innen- als auch im Außenbe-
reich überwiegend als unbebaute Rasenfläche dar, die vereinzel-
ten Gehölzbestand (Laub- und Nadelbäume) aufweist und wei-
testgehend zur Tierhaltung, Beweidung und Gartennutzung ver-
wendet wird. 

Westlich und östlich an den im Außenbereich liegenden Teil des 
Plangebietes grenzen bedingt anthropogen überprägte Freiflä-
chen an. So schließt im Westen eine von Gehölzen durchzogene 
Grün- / Gartenfläche an, die an die dazugehörige Wohnbebauung 
im Süden angegliedert ist. Östlich grenzen die momentan vom 
Vorhabenträger überwiegend zur Tierhaltung und Beweidung ge-
nutzten Flächen an 

Westlich und östlich des im Innenbereich liegenden Teils des 
Plangebietes grenzen bereits überbaute Wohnbauflächen (offene 

Örtliche Überprüfung der vorhande-
nen Strukturen; entsprechende Fest-
setzungen zur Versiegelung von Flä-
chen, Anpflanzung von Bäumen, Er-
halt von Bäumen; Baumkontrolle auf 
Besatz/ Brut unmittelbar vor möglicher 
Fällung; 
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Themen- 
bereich 

Kurzbeschreibung Handlungsbedarf im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens 

Bauweise) an. 

Nördlich schließen sich private und landwirtschaftlich genutzte 
Wege sowie Ackerflächen an. 

Südlich schließt sich die Erschließungsstraße sowie der weitere 
Siedlungsbereich an. 

Fauna/ Flora Grünflächen, Gärten und insbesondere die Gehölzbestände stel-
len potenzielle Lebensräume für synanthrope Tierarten dar. Vor-
kommen planungsrelevanter Arten sind nach jetzigem Stand für 
das Plangebiet nicht bekannt, jedoch aufgrund der vorgefunde-
nen Habitatbedingungen auch nicht zu erwarten (Details siehe 
saP)  

Örtliche Überprüfung der vorhande-
nen Strukturen; Lebensraumpotenzi-
alabschätzung; entsprechende Fest-
setzungen zur Versiegelung von Flä-
chen 

Schutzgebiete/ 
-objekte 

Keine Schutzgebiete/ -objekte bekannt / 

Keine geschützten Biotope; keine FFH-Lebensraumtypen / 

 

Orts- und 
Landschafts-
bild / Erholung 

Das Orts- und Landschaftsbild wird von der vorhandenen Wohn-
bebauung sowie der Garten- / Landwirtschaftsnutzung bestimmt. 
Es gibt keine planungsrelevanten topographischen sowie land-
schaftlichen Besonderheiten. 

Entsprechende Festsetzungen zur Art 
und zum Maß der baulichen Nutzung 

Siedlungs-
strukturen 

Das Plangebiet befindet sich z.T. in einem bestehenden Wohnge-
biet. Der Bebauungsplan „Bremerhof“ setzt für den südlichen Teil 
des Plangebietes sowie die angrenzenden Parzellen ein allgemei-
nes Wohngebiet fest. Nördlich grenzen landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen an. 

Entsprechende Festsetzungen zur Art 
und zum Maß der baulichen Nutzung 

Denkmal-
schutz 

Kultur- und Bodendenkmäler sind innerhalb des Planungsraumes 
nicht bekannt. 

Entsprechender Hinweis 

 

Störfallbetrieb  
(Seveso III) Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im weiteren Umfeld keine Störfallbetriebe 

vorhanden. 

Im Falle einer Ansiedlung eines Störfallbetriebes im Umfeld des Wohngebietes 
sind die Bestimmungen der Störfallverordnung hinsichtlich Anlagengenehmi-
gung, Verfahrensregelungen und Sicherheitsanforderungen zu berücksichtigen. 
Dort sind dann auch die vorhandenen Wohnnutzungen im Umfeld zu berücksich-
tigen. 

5 PLANUNGSKONZEPTION UND FESTSETZUNGEN 
Konzept Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Er-

richtung verschiedener Stallungen für die Unterbringung von Tieren sowie eines 
überdachten Rondells einschließlich der inneren Erschließung und Besucher-
parkplätzen geschaffen werden. Zudem soll ein Gebäude errichtet werden, das 
dem übergeordneten Zweck eines Vereinsheims dient, aber auch als Übernach-
tungsmöglichkeit für den Betriebsinhaber genutzt werden kann. 

Das Vorhaben soll insbesondere das Fortbestehen der gemeinnützig agierenden 
Pferde-Ziegenalm gewährleisten. Die Pferde-Ziegenalm ist als sogenannter Gna-
denhof zu verstehen. Die Vereinstätigkeit umfasst somit die Aufnahme und 
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Pflege alter, kranker oder körperlich beeinträchtigter Tiere im Sinne des Tier-
schutzes und unter Vertretung von Tierrechtspositionen. Darüber hinaus enga-
giert sich der Verein insbesondere für Menschen mit Behinderung und sozialer 
Benachteiligung. Um vor allem wetterbedingte und kapazitäre Herausforderun-
gen zu bestehen, ist es notwendig sowohl überdachte Aufenthaltsmöglichkeiten 
für die Tiere als auch die Besucher bereitzustellen, um die Planungssicherheit für 
eine regelmäßige Vereinstätigkeit zu gewährleisten. Da die Vereinstätigkeit und 
die Unterbringung der Tiere in provisorischen Zelten bereits auf benachbarten, 
anderweitig gepachteten Flächen im Außenbereich stattfinden, wird also lediglich 
eine dauerhafte und konzentrierte Verlagerung angestrebt. Damit eine den Be-
dürfnissen der Tiere angemessene Betreuung gewährleistet werden kann, ist als 
untergeordnete Nutzung im Vereinsheim auch das Wohnen für Betriebsinhaber 
vorgesehen.   

Durch die Planung sollen die momentan eher als Provisorium zu bezeichnenden 
Stallungen einer geordneten städtebaulichen Struktur zugeführt werden. Die Pla-
nung sieht vor, die zu errichtenden baulichen Anlagen im rückwärtigen Teil des 
Plangebiets anzuordnen.  

Vorhaben- und 
Erschließungsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art der baulichen  
Nutzung Die geplante Nutzungsmischung im Baugebiet erfolgt auf sonstige Weise gem. § 

12 Abs. 3a BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2a BauGB. Festgesetzt wird das Baugebiet 
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„Pferde- Ziegenalm“. Es sind nur solche Vorhaben zulässig, zu denen sich der 
Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. 

Zulässig sind Anlagen und Stallungen zur Tierhaltung (keine Nutztierhaltung 
i.S.d. TierSchNutztV1) einschließlich der erforderlichen Wirtschaftsgebäude und 
Nebenanlagen, damit die artgerechte und zweckmäßige Unterbringung der Tiere 
des Gnadenhofs gewährleistet werden kann. Darunter zählen die im Vorhaben- 
und Erschließungsplan eingetragenen Anlagen. Dies sind vornehmlich die Stall-
reihen im nordöstlichen Teil des Plangebietes sowie das überdachte Rondell.  

Anlagen für kulturelle, sportliche, gesundheitliche, Erholungs- und Bildungszwe-
cke, die mit den oben genannten Nutzungen in Zusammenhang stehen, sind zu-
lässig. Dieser Nutzungskatalog umfasst alle vorgesehenen Vereinsnutzungen, 
um die Tätigkeiten die der Übereinkunft von Tier und Mensch dienen im geplan-
ten Vereinsheim sowie an anderer Stelle im Plangebiet zu ermöglichen.  

Zudem sind nicht gewerblich orientiere Bewirtungsmöglichkeiten für Vereinsmit-
glieder und Besucher zulässig. Dadurch soll es ermöglicht werden die Besucher 
der Pferde-Ziegenalm in kleinerem Rahmen zu bewirten. Es ist nicht vorgesehen, 
auf dem Plangebiet einen gastronomischen Betrieb zu errichten. 

Darüber hinaus ist das Wohnen für Betriebsinhaber / den Vereinsvorstand zuläs-
sig. Damit kann für den Betriebsinhaber / den Vereinsvorstand die Möglichkeit 
bestehen im Vereinsheim zu nächtigen bzw. das Vereinsheim teilweise auch zu 
Wohnzwecken zu nutzen. Dabei ist nicht vorgesehen, dass Gebäude als Dauer-
wohnsitz zu nutzen, sondern lediglich als „Übernachtungsmöglichkeit“. Aufgrund 
der Eigenart eines Gnadenhofs bedürfen die oftmals verletzten oder kranken 
Tiere ein hohes Maß an Pflege und Aufmerksamkeit. Damit auch bei gesundheit-
lich intensiveren Fällen eine Rundumpflege möglich ist, ist es daher vorgesehen, 
entsprechende Räumlichkeiten für den Vereinsvorstand / Betriebsinhaber vorzu-
halten. Die Wohnnutzung stellt dabei i.S.d. § 35 BauGB nur eine dem Hauptbe-
trieb untergeordnete Nutzung dar. Eine Wohnnutzung ist nur als Teilnutzung im 
Vereinsheim und an keiner anderen Stelle im Plangebiet vorgesehen. Die Errich-
tung eines ausschließlich zu Wohnzwecken genutzten Gebäudes ist nicht vorge-
sehen.  

Ein- und Ausfahrten, Stellplätze sowie die innere Erschließung (Wege zu den 
Stallungen, Weideflächen etc.) sind zulässig. Eine öffentliche Verkehrsnutzung 
erfolgt nur im südlichen Bereich bis zu den festgesetzten Stellplätzen, die den 
täglichen Besucherverkehr vollumfänglich aufnehmen. 

Maß der baulichen  
Nutzung Das Maß der baulichen Nutzung wird im vorliegenden Bebauungsplan durch 

Festsetzung der zulässigen Grundflächenzahl (GRZ), sowie der Höhe der bauli-
chen Anlagen bestimmt. Zur Gewährleistung einer Integration in das angren-
zende Wohngebiet, bzw. der behutsamen Anpassung an den angrenzenden Au-
ßenbereich wurde eine GRZ von 0,4 festgesetzt. Dies entspricht ebenfalls der 
Obergrenze des Maßes der baulichen Nutzung des vorhandenen angrenzenden 

 
1  Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 2006 (BGBl. I S.2043), die 

zuletzt durch Artikel 1a der Verordnung vom 29. Januar 2021 (BGBl. I S. 146) geändert worden ist 
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Bebauungsplans „Bremerhof“. Die zulässige Grundfläche darf durch Grundflä-
chen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen sowie 
baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrund-
stück lediglich unterbaut wird, bis zu 50 vom Hundert überschritten (bis zu einer 
GRZ von 0,6) werden. 

Des Weiteren wurde im Bebauungsplan unter Berücksichtigung der Wohnge-
bäude im Umfeld, der Topographie sowie des Orts- und Landschaftsbildes auf 
eine verträgliche Höhenentwicklung durch Festsetzung der Höhe der baulichen 
Anlagen hingewirkt. 

Da die mit der beabsichtigten Tierhaltung in Verbindung stehenden Gebäude kei-
ner klassischen Geschossigkeit unterliegen, wird die Höhe der baulichen Anla-
gen auf maximal 7,0 Meter festgesetzt. Dadurch wird zum einen gewährleistet, 
dass die Höhen der umgebenden Bestandsbebauung gewahrt werden, und zum 
anderen der rückwärtige Grundstücksbereich nicht durch eine unzumutbare Hö-
henentwicklung beeinträchtigt wird. 

Bauweise Innerhalb des Plangebietes wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. Die 
abweichende Bauweise wird im vorliegenden Fall dadurch definiert, dass auch 
ohne seitlichen Grenzabstand gebaut werden darf.  

Überbaubare 
Grundstücksflächen  Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen festgesetzt. Durch 

die Ausweisung des Baufensters wird den zukünftigen Gebäuden genügend 
Spielraum ermöglicht. 

Flächen für Garagen,  
Carports Stellplätze  
und Nebenanlagen Stellplätze sind gem. § 12 Abs. 6 BauNVO innerhalb der dafür vorgesehenen 

Fläche (s. Planeintrag), sowie innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 
zulässig. Garagen und Carports sind gem. § 12 Abs. 1 BauNVO sowohl innerhalb 
als auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.  

Nebenanlagen sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen zulässig, auch, soweit der Bebauungsplan für sie keine besonderen Flä-
chen festsetzt. Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO sind allgemein zuge-
lassen. Dies gilt insbesondere für fernmeldetechnische Nebenanlagen sowie für 
Anlagen für erneuerbare Energien, soweit nicht § 14 Abs. 1 BauNVO Anwendung 
findet. Mittels dieser Festsetzung wird den Grundstückseigentümern sowie den 
Netzbetreibern ausreichend Spielraum für die Errichtung von Nebenanlagen ein-
geräumt. 

Gemäß § 14 Abs. 3 BauNVO sind baulich untergeordnete Anlagen zur Nutzung 
solarer Strahlungsenergie in, an und auf Dach- und Außenwandflächen und 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in Gebäuden zulässig, auch wenn die erzeugte 
Energie vollständig oder überwiegend in das öffentliche Netz eingespeist wird. 
Diese Festsetzungen werden damit begründet, dass die Nutzung von regenera-
tiven Energiequellen auch im Hinblick auf den Klimawandel gefördert werden sol-
len. 
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Verkehrsflächen Die vorhandene öffentliche Anliegerstraße „Bremerhof“ wird im südlichen Bereich 
des Plangebietes gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 als öffentliche Verkehrsfläche festge-
setzt. Damit wird die öffentlich gewidmete Anliegerstraße im Zuge der vorliegen-
den Planung gesichert. 

Versorgungsleitungen Innerhalb des Geltungsbereiches werden gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 zwei Nieder-
spannungsleitungen als oberirdische Versorgungsleitungen festgesetzt (s. 
Planeintrag).  

Niederschlagswasser Nach den Vorgaben des § 49a Saarländisches Wassergesetz (SWG) ist das an-
fallende Niederschlagswasser gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 85 LBO vor Ort 
zu nutzen, zu versickern, zu verrieseln oder in ein oberirdisches Gewässer ein-
zuleiten.  

Es ist vorgesehen, das Regenwasser der baulichen Anlagen vor Ort zu versi-
ckern. Die wassergebundenen Wege werden mit einem leichten seitlichen Ge-
fälle ausgebildet, so dass das Oberflächenwasser, das nicht auf der Fläche ver-
sickert, seitlich in den angrenzenden Grünflächen versickern kann. 

Wenn der Nachweis erbracht wird, dass der technische oder wirtschaftliche Auf-
wand zur Erfüllung der v.g. Festsetzungen außer Verhältnis zu dem dabei ange-
strebten Erfolg steht, kann von den Festsetzungen eine Ausnahme erteilt werden 
und das Niederschlagswasser in die vorhandene Kanalisation gemischt mit 
Schmutzwasser zugeführt werden. 

Grünflächen Im Norden des Plangebietes wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB eine private 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung Ausgleichsfläche / Hutung“ festgesetzt. 
Dies soll dazu beitragen einen gewissen Anteil an Grünstrukturen im Plangebiet, 
auch vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen, zu 
erhalten. Die Fläche soll je nach Bedarf als Weide (Hutung) für Tiere der Pferde-
Ziegenalm genutzt werden können. Hier ist eine initiale Anpflanzung von Gehölz-
gruppen vorgesehen. Die Nutzung im Sinne einer extensiv genutzten Hutung und 
der damit verbundene mosaikartig strukturierte Charakter kann auch positive Ef-
fekte für den Artenschutz haben. Auch können sich daraus positive Auswirkun-
gen auf die CO2-Bilanz ergeben sowie  Möglichkeiten zur Versickerung von Nie-
derschlagswasser erhalten bleiben. Da ein Anschluss des Plangebietes an die 
nördlich angrenzenden Grundstücke besteht und diese nach wie vor über das 
Plangebiet erreichbar sein sollen, sind auch Wege sowie Einzäunungen und Ein-
friedungen innerhalb der Grünfläche zulässig. 

Schutz, Pflege und 
Entwicklung von 
Boden, Natur und 
Landschaft Es wird festgesetzt, dass Pkw-Stellplätze, Zufahrten und Hofflächen als wasser-

durchlässige Oberflächenbefestigung auszuführen sind, sofern auf diesen Flä-
chen eine Verunreinigung durch Lagerung / Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen (auch Be- und Entladen), Fahrzeugreinigung / -wartung o.ä. nicht zu er-
warten ist. Dies soll den ökologischen Eingriff durch Versiegelungsmaßnahmen, 
insbesondere vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme von Außenbereichsflä-
chen entsprechend reduzieren. 

 Durch die Planung werden keine naturnahen Flächen entfallen, sondern lediglich 
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solche, die durch anthropogene Nutzung (Beweidung, Standweiden, eingezäunte 
Gartenflächen) bereits überprägt sind. 

 

Anpflanzung von Bäu- 
men und Sträuchern Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a sind die nicht überbauten Grundstücksflächen mit meh-

reren Gehölzgruppen bzw. Einzelbäumen so zu begrünen, dass auch Schatten-
effekte entstehen, die sowohl für die Weidetiere als auch für Besuchergruppen 
positive Wirkungen haben. Die mögliche Anordnung der Gehölze wird im Nach-
gang zum Bebauungsplan festgelegt.  

Die nördliche Grünfläche ist als Gehölzfläche im Sinne einer „Hutung“ zu entwi-
ckeln, um das Gebiet in die Landschaft einzupassen. Dazu sind geeignete Ge-
hölze initial in mehreren Gruppen anzupflanzen. Durch die temporäre Extensiv-
beweidung können positive Effekte für den Artenschutz entstehen. 

Bei Neupflanzungen sind einheimische, standortgerechte Gehölze zu verwen-
den, womit sichergestellt wird, dass vorkommende (meist synanthrope) Tierarten 
auch nach Umsetzung der Planung geeignete Lebensräume bzw. Nahrungsha-
bitate vorfinden.  

Für die Gehölzpflanzungen sollten, soweit möglich, auf der Grundlage des § 40 
BNatSchG, nur gebietsheimische Gehölze mit der regionalen Herkunft "West-
deutsches Bergland und Oberrheingraben" (Region 4) nach dem "Leitfaden zur 
Verwendung gebietseigener Gehölze" (BMU, Januar 2012) verwendet werden. 
Eventuelle Ausfälle bei der Bepflanzung sind durch Neupflanzungen zu ersetzen.  

Es dürfen nur Gehölze angepflanzt werden, die für die Tiere und auch für Men-
schen keine giftigen Pflanzenteile enthalten. 

Bei der Gehölzwahl muss beachtet werden, dass Wiederkäuer, wie Ziegen und 
Schafe, ein anderes Verdauungssystem (Hauptverdauung im Doppelmagen) als 
Pferde (Verdauung im großem Blind- und Dickdarm) haben und so auch eine 
unterschiedliche Verträglichkeit von Pflanzenteilen besteht. Grundsätzlich sind 
Blätter und Triebe insbesondere wegen des Mineralreichtums gut als Nahrungs-
quelle anzusehen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Mineralgehalte des Laubs 
im Vergleich zu üblichen Futtermitteln.  
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Tabelle: Mineraliengehalt von Gehölzlaub2 

 

Folgende Baum und Straucharten werden zur Bepflanzung empfohlen (nicht ab-
schließend): 

Bäume:  Gemeine Esche (Fraxinus excelsior), Hainbuche (Carpinus betu-
lus), Baumweidenarten (Salix spec.), Sommerlinde (Tilia platyphyl-
los)  Schwarzpappel (Populus nigra), Feldulme (Ulmus minor), 
Obstbäume (verschiedene Sorten) sowie  Fichte (Picea abies) und 
Schwarzkiefer (Pinus sylvestris). 

Sträucher: Himbeere (Rubus idaeus), Schlehe (Prunus spinosa), Haselnuss 
(Corylus avellana), Eingriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna), 
Weidenarten (Salix spec.), Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), 

 
2  RAHMANN, G., Gehölzfutter - eine neue Quelle für die ökologische Tierernährung, Bundesforschungsanstalt für Land-

wirtschaft (FAL), Braunschweig 2004, Veröffentlicht in: Landbauforschung Völkenrode Sonderheft 272 
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Kornelkirsche (Cornus mas), Brombeere (Rubus fruticosus), He-
ckenrose (Rosa canina), Sanddorn (Hippophae rhamnoides), Ge-
meiner Schneeball (Viburnum opulus) sowie Obststräucher (ver-
schiedene Sorten),  

Wegen der Unverträglichkeit der Früchte sollte allerdings trotz nahrhafter Blätter 
und Triebe auf die Anpflanzung der Baumarten Ahorn, Birke, Eberesche (Vogel-
beere), Eichen, Rosskastanie, Walnuss, und Rotbuche verzichtet werden.3 Glei-
ches gilt für die heimischen Straucharten Berberitze, Besenginster, Eibe, Holun-
der, Liguster, Pfaffenhütchen und Faulbaum sowie die Ziergehölze Buchsbaum, 
Goldregen, Engelstrompete, Essigbaum, Kirschlorbeer, Lebensbaum, Oleander, 
Rhododendron, Robinie, Sadebaum Schneebeere, Stechpalme und Scheinzyp-
resse, da hier nicht ausgeschlossen werden kann, dass auf dem Bodenliegende 
giftige Pflanzenteile von Besuchern an Schuhen in die Gehege transportiert wer-
den. 

Für eine Randbegrünung / Einfriedung als Sichtschutz eigenen sich vor allem 
Hainbuchen, die schnittverträglich sind und bereits in einer einreihigen ca. 1 m 
breiten Pflanzung Nischenbrutplätze für Vögel bereitstellen können. 

Für die Anpflanzung von Strauchgruppen sollten blühende Sträucher ausgewählt 
werden, die einen unterschiedlichen Blühtermin haben, um der Insektenwelt über 
einen längeren Zeitraum ein ausreichendes Nahrungsangebot bereit zu stellen. 

 
Erhalt von Bäumen  
und Sträuchern Zum Erhalt von Lebensräumen von Tieren wird festgesetzt, dass Bäume, die 

nicht unmittelbar von den Baumaßnahmen betroffen sind und einen guten Ge-
sundheitsstand aufweisen, nach Möglichkeit zu erhalten sind. Die vorherigen 
Festsetzungen ermöglichen es, dass die innerhalb des Gartens vorhandenen 
Einzelbäume weitestgehend erhalten bleiben können. In der Planzeichnung sind 
vier Bäume (nicht eingemessen) zum Erhalt festgesetzt. 

Geltungsbereich Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans orientiert sich an der Ab-
grenzung der privaten Grundstücke des Vorhabenträgers. Die auf Flurstück 
137/1 gelegene Bestandsbebauung wird aus dem Geltungsbereich ausgeklam-
mert. 

Hinweise4 Rodungen sind gem. § 39 Abs. 5 BNatSchG in der Zeit vom 01. März bis zum 
30. September unzulässig. Sollten dennoch Rodungen/ Rückschnittmaßnahmen 
in diesem Zeitraum notwendig werden, die über einen geringfügigen Rückschnitt 
hinausgehen, ist durch vorherige Kontrolle sicherzustellen, dass keine besetzten 
Fortpflanzungs-/ Ruhestätten vorhanden sind. Bei Überschreitung der Geringfü-
gigkeit ist ein Befreiungsantrag gem. § 67 BNatSchG zu stellen. 

 Gem. § 202 BauGB ist Mutterboden, der bei der Errichtung baulicher Anlagen 
sowie Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, in nutzbarem Zu-
stand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Bei der 

 
3  https://botanikus.de/informatives/giftpflanzen/giftpflanzen-und-tiere/….… 
4  Ergebnis aus den Beteiligungen der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 und § 4 Abs. 2 BauGB 
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Bauausführung sind die Anforderungen der DIN 18915 zum fachgerechten Um-
gang mit dem Boden zu beachten. 

Es wird auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden (§ 16 Abs. 1 SDSchG) und das 
Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 2 SDSchG) bei Bodenfunden sowie auf § 28 
SDSchG (Ordnungswidrigkeiten) hingewiesen. 

Altlasten und Altlastenverdachtsflächen sind im Plangebiet zurzeit nicht bekannt. 
Sollten Altlasten bekannt werden, sind diese gem. § 2 Abs. 1 SBodSchG dem 
Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz mitzuteilen. 

Das Oberbergamt des Saarlandes weist darauf hin, dass sich der Bebauungs-
plan im Bereich von Einwirkungen des ehemaligen Steinkohlebergbaus befindet. 
Einwirkungen an der Tagesoberfläche sind erfahrungsgemäß abgeklungen. Zu-
künftiger Bergbau ist in diesem Bereich nicht geplant. 

Die RAG Montan Immobilien GmbH weist darauf hin, dass im Umfeld des ge-
planten Vorhabens mit Bruchspalten zu rechnen ist. Sollten im Bereich von Bau-
maßnahmen Anomalien in der Bodenbeschaffenheit bzw. im Bereich der oberen 
Erdschichten festgestellt werden, werden die Hinzuziehung eines Baugrundsach-
verständigen und die Erstellung eines gutachterlichen Nachweises zur Standsi-
cherheit auf Kosten des Bauherren empfohlen. 

Die Stabsstelle Klimaschutzkoordination der Landesregierung weist darauf hin, 
dass aus Sicht des Klimaschutzes bei Eignung die Installation von Anlagen zur 
Nutzung von Solarenergie auf den Dachflächen / Überdachungen empfohlen 
wird. 

Die energis-Netzgesellschaft mbH weist darauf hin, dass sich innerhalb des Gel-
tungsbereiches ein Straßenbeleuchtungskabel im Bereich der öffentlich gewid-
meten Fläche "Bremerhof" sowie Niederspannungsfreileitungen nebst Zubehör 
verlaufen. Eine Bebauung im Schutzstreifen bzw. unterhalb der Freileitung ist nur 
eingeschränkt und nach den geltenden DIN-VDE-Vorschriften möglich. Baumaß-
nahmen im Bereich der Anlagen sind im Vorfeld mit der energis-Netzgesellschaft 
mbH abzustimmen. 

Die Deutsche Telekom Technik GmbH weist darauf hin, dass sich im Planbereich 
Telekommunikationslinien befinden. Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, 
dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden 
werden und aus betrieblichen Gründen (z.B. im Falle von Störungen) der unge-
hinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbe-
sondere müssen Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabelschächten sowie 
oberirdische Gehäuse sowei Der EVS weist darauf hin, dass die entsprechenden 
Vorschriften der Abfallwirtschaftssatzung des EVS- hier die §§ 7, 8, 13, 15 und 
16 (Amtsblatt des Saarlandes Nr. 29 vom 01.01.2012, bzw. 13.07.2012 S. 736 ff) 
– sowie die einschlägigen berufsgenossenschaftlichen Vorschriften hier insbe-
sondere die DGVU Information 214-033 der BG Verkehr zu beachten sind. 

Die Vorgaben der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährde-
ten Stoffen (AwSV) sind zu beachten und einzuhalten. Wassergefährdende 
Stoffe sind feste, flüssige und gasförmige Stoffe und Gemische, die geeignet 
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sind, dauernd oder in einem nicht nur unerheblichen Ausmaß nachteilige Verän-
derungen der Wasserbeschaffenheit herbeizuführen, und als wassergefährdend 
eingestuft sind oder als wassergefährdend gelten. Hierzu zählen unter anderem 
die bei der Tierhaltung anfallenden JGS-Stoffe wie Festmist und Jauche. 

Die Lagerung der Betriebs- und Schmierstoffe sowie die Betankung von Arbeits-
geräten und Baustellenfahrzeugen während der Bauphase darf nur auf befestig-
ten Flächen vorgenommen werden. Ist dies nicht möglich, sind entsprechende 
Vorkehrungen zu treffen (Auffwangwanne, Bindemittel etc.) 

Für die Ausführung vorgesehener Sauberkeits-, Trag- oder Dränschichten sowie 
für die Verfüllung von Arbeitsräumen (Kanalgräben, Baugruben, usw.) darf nur 
Material verwendet werden, das keine auslaugbaren wassergefährdenden Be-
standteile enthält bzw. Material, das der Einbauklasse 1.1 (bei einem Mindestab-
stand von 1,00 m zwischen Grundwasser und Einbaumaterial) bzw. Einbau-
klasse 0 der LAGA Mitteilung M20 (Anforderungen an die stoffliche Verwertung 
von mineralischen Abfällen Stand, September 2005) entspricht.t frei gehalten 
werden. 

 

6 SICH WESENTLICH UNTERSCHEIDENEDE LÖSUNGEN 
Standortentscheidung Die vorliegende Planung will die bereits im Geltungsbereich aber auch angren-

zend auf Außenbereichsflächen stattfindende provisorische Tierhaltungs- und 
Weidenutzung des Gnadenhofs einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
zuführen und im Plangebiet konzentrieren. Der Vorhabenträger beabsichtigt die 
planungsrechtliche Sicherung und den Ausbau seiner gemeinnützigen / gewerb-
lichen Tätigkeit der Pferde-Ziegenalm. Da die Flächen beide im Eigentum des 
Vorhabenträgers liegen, der seine Bautätigkeit an die beschriebene Planung bin-
det, entfällt eine weitergehende Betrachtung von Alternativstandorten im Umfeld 
des Plangebietes.  

 Da das Grundstück bislang untergenutzt ist, findet durch die vorliegende Planung 
keine optische, jedoch eine qualitative Schließung der Baulücke statt. Die Positi-
onierung der geplanten Gebäude, insbesondere des Vereinsheims, im rückwär-
tigen Bereich des Plangebietes begründet sich durch Schutz- und Sicherheitsas-
pekte. Da die Tätigkeiten des Gnadenhofs auch die Betreuung und das Schaffen 
von Angeboten und Aktivitäten für Kinder- und Jugendgruppen umfassen, sind 
besondere Anforderungen zur Sicherheit dieser Zielgruppen zu berücksichtigen. 
In der Vergangenheit gab es in der Straße „Bremerhof“ bereits Fälle von Vanda-
lismus, Brandanschlägen sowie illegalem Handel mit Betäubungsmitteln. Zudem 
stellt sich die an das Plangebiet angrenzenden Rue Nationale als Straße mit einer 
hohen Verkehrsbelastung dar. Um Konflikten und Gefährdungen für die Besu-
cher der Pferde-Ziegenalm vorzubeugen, ist vorgesehen die besagten Anlagen 
im rückwärtigen Bereich des Plangebietes zu errichten. 

 Da eine etwaige Wohnnutzung des Vereinsvorstandes bzw. des Betriebsinha-
bers untergeordnet innerhalb des Vereinsheims stattfinden soll, entfällt aus o.g. 
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Gründen eine Standortalternative innerhalb des Geltungsbereiches.  

Es wird davon ausgegangen, dass das Grundstück zügig bebaut wird. 

0-Variante Die Planungsalternative Null-Variante würde bedeuten, dass die Flächen in ihrem 
jetzigen Zustand verbleiben würden und damit nicht mit Funktionsgebäuden und 
einem Vereinsheim bebaut werden würden. Die Baulücke in der Straße „Bremer-
hof“ könnte gem. rechtskräftigem Bebauungsplan mit einem Wohnhaus ge-
schlossen werden. Die Tierhaltung sowie die damit verbundene Vereinstätigkeit 
würden in ihrem jetzigen Zustand eines Provisoriums verbleiben. 

7 AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG - ABWÄGUNG 
Mit Realisierung der Planung können grundsätzlich Auswirkungen auf einzelne 
der in § 1 Abs. 6 BauGB genannten Belange verbunden sein. Diese Auswirkun-
gen werden im Folgenden erläutert und in die Abwägung eingestellt. Gemäß § 1 
Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen und pri-
vaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. 

Aufgrund der Festsetzungen lassen sich folgende Auswirkungen erwarten, die im 
Rahmen der Abwägung zu betrachten und auf ihre Erheblichkeit hin zu bewerten 
sind: 

Gesunde  
Wohn- und Arbeits- 
Verhältnisse Die Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden durch die Planung nicht beeinträch-

tigt, da die angrenzende Wohnbebauung keinen neuen oder dem Gebiet fremden 
Nutzungen ausgesetzt wird. Dies ist dadurch begründet, dass die Tätigkeiten die 
sich aufgrund der Tierhaltung und der damit verbundenen Begleitnutzungen er-
geben, bereits jetzt im unmittelbaren Umfeld stattfinden. Wie bereits im Kapitel 6 
ausgeführt, ist durch die Positionierung der Gebäude im rückwärtigen Bereich 
beabsichtigt, mögliche Konflikte durch den Brennpunkt „Bremerhof“ vorzubeu-
gen. Die gewählten Festsetzungen zur Art und Maß der baulichen Nutzung ga-
rantieren, dass sich das Vorhaben in die umliegende Umgebung einfügt.  

 Um Geruchsemissionen vorzubeugen werden die Ställe mit biologisch behandelt 
und der anfallende Mist regelmäßig fachgerecht durch einen Landwirt (Verwen-
dung als natürliche Düngung) entsorgt. Die gesetzlich vorgeschrieben Grenz-
werte der TA Luft sind einzuhalten. Ein entsprechender Hinweis ist der Planzeich-
nung zu entnehmen. 

 Durch die Planung wird es voraussichtlich zu einer Erhöhung des Besucherver-
kehrs im Plangebiet kommen. Da der Vereinsbetrieb jedoch bereits in unbefes-
tigter Art und Weise im Plangebiet stattfindet, kann davon ausgegangen werden, 
dass es durch die Planung nur zu einer geringfügigen Erhöhung der Besucher-
zahlen kommen wird. Aufgrund betrieblicher Erfahrungen wird davon ausgegan-
gen, dass durch Besucherverkehr im Durchschnitt 4 Fahrzeuge pro Tag das 
Plangebiet anfahren werden. Diese können vollumfänglich durch die Stellplätze 
im südlichen Plangebiet aufgenommen werden. Etwaige Lärmbelästigungen fal-
len betriebsbedingt nur sehr gering aus, bzw. sind nur an wenigen Tagen im Jahr 
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(z.B. Tag der offenen Tür / Vereinsfest) zu erwarten. Dies ist dadurch zu begrün-
den, dass den Tieren im Gnadenhof üblicherweise alters- oder krankheitsbedingt 
Ruhezeiten und -tage gewährt werden müssen. Dabei werden wöchentlich zwei 
Ruhetage (üblicherweise Sonntag und Montag) sowie eine Stallruhe ab 21.00 
Uhr und eine Mittagsruhe zwischen 12.00 Uhr und 15:00 Uhr eingehalten. Grund-
sätzlich ist vorgesehen die Pferde-Ziegenalm im üblichen Wochenbetrieb zwi-
schen 15:00 Uhr und 21:00 Uhr für Besucher zu öffnen. Wesentliche Beeinträch-
tigungen aufgrund auftretender Lärmemissionen sind, auch aufgrund der Be-
standsnutzung, nicht zu erwarten. Die gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte der 
TA Lärm sind einzuhalten. Ein entsprechender Hinweis ist der Planzeichnung zu 
entnehmen. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird daher davon ausgegangen, dass keine er-
heblichen Beeinträchtigungen auf die Arbeits- und Wohnverhältnisse im Umfeld 
durch die Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind. Auch, da im direk-
ten Umfeld des Plangebietes ein Allgemeines Wohngebiet im Bebauungsplan 
„Bremerhof“ festgesetzt ist, wo soziale, gesundheitliche und sportliche Nutzun-
gen bereits allgemein zulässig sind. 

Wohnbedürfnisse  
der Bevölkerung/ 
soziale u. kulturelle  
Bedürfnisse/ Kirchen Die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung werden durch die Planung nicht beein-

trächtigt, da die vorliegende Planung auch die Möglichkeit zur Wohnnutzung 
(Übernachtungsmöglichkeit) für Betriebsinhaber und den Vereinsvorstand offen-
hält bzw. in untergeordnetem Verhältnis im geplanten Vereinsheim ermöglichen 
soll. 

Soziale und kulturelle Bedürfnisse werden ebenfalls durch die vorliegende Pla-
nung gestärkt, da sowohl die Inklusion von Menschen mit Behinderung oder so-
zialen Schwierigkeiten als auch der Tierschutz durch die Erweiterung und Siche-
rung der Vereinstätigkeiten verbunden ist. Das Vermitteln des Umgangs mit Tie-
ren sowie von Tierschutzpositionen für Schulklassen, Kindergartengruppen, o.ä. 
trägt dazu bei, das kulturelle Angebot vor Ort zu erweitern. 

Für kirchliche Zwecke sind im Gemeindegebiet andere Flächen vorhanden. 

Belange von Sport,  
Freizeit und  
Erholung Für den Belang Sport sind im Gemeindegebiet andere Flächen vorhanden. 

Die beabsichtigte bereits ausgeführte Nutzung erfüllt auch in Verbindung mit dem 
vorgesehenen Vereinsgebäude eine Freizeitfunktion. 

Auf den Belang der Erholung sind keine negativen Auswirkungen zu erwarten. 
Die Vereinstätigkeit findet bereits jetzt im rückwärtigen Bereich der betreffenden 
und angrenzenden Grundstücke statt, sodass keine Verschlechterung des Ist-
Zustandes zu erwarten ist. Zusätzlich können einzelne Aktivitäten, die momentan 
noch im Freien stattfinden müssen, durch Realisierung der Planung in das beab-
sichtigte Vereinsgebäude verlagert werden. 
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Erhaltung/ Umbau  
vorh. Ortsteile /  
zentrale Versorgungs- 
bereiche Negative Auswirkungen auf die Belange des § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB sind nicht 

zu erwarten. 
 
Denkmalschutz Negative Auswirkungen auf die Belange des Denkmalschutzes und der Baukultur 

sind ebenfalls nicht zu erwarten. Ein Hinweis auf die Vorgaben des Denkmal-
schutzgesetzes sind der Planzeichnung zu entnehmen. 

Orts-/ 
Landschaftsbild Erheblich negative Auswirkungen durch die zu errichtenden baulichen Anlagen 

auf das Orts- und Landschaftsbild sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu 
erwarten. Die geplante Bebauung fügt sich hinsichtlich des Maßes der baulichen 
Nutzung sowie der Bauweise in die umliegende dörfliche Umgebung ein. Der 
vorhandene Baumbestand wird, soweit dies möglich ist, erhalten. 

Natur und Umwelt Die Festsetzungen werden so getroffen, dass die Auswirkungen auf die in § 1 
Abs. 6 Nr. 7 BauGB genannten Belange möglichst gering sind bzw. entsprechend 
kompensiert werden. 

Faktoren Auswirkungen 
Flora/ Fauna Mit den getroffenen Festsetzungen kann es zu Auswirkungen auf Flora 

und Fauna kommen. Mit dem vorliegenden Baugebiet werden jedoch 
nur vergleichsweise kleine Flächen beansprucht, so dass davon auszu-
gehen ist, dass keine erheblichen Auswirkungen auf die Flora und 
Fauna zu erwarten sind. Die vorhandenen Einzelbäume sollen, soweit 
dies möglich ist, erhalten bzw. durch Neupflanzungen ergänzt werden. 

Aufgrund der Strukturen im Plangebiet sind Auswirkungen auf streng 
geschützte Arten des Anh IV FFH-RL mit hinreichender Sicherheit aus-
zuschließen, vgl. saP. 

Fläche Mit der vorliegenden Planung werden zwei Grundstücke einer Nachver-
dichtung zugeführt. Die Erschließung kann direkt an die angrenzende 
Straße erfolgen. Die Realisierung der Planung an dieser Stelle bietet 
sich aufgrund der bereits jetzt auf Außenbereichsflächen stattfindenden 
Vereinstätigkeit an. 

Boden/ Wasser In den Untergrund und den Boden wird im Bereich der baulichen Anla-
gen und der internen Erschließung eingegriffen. Zu berücksichtigen ist 
dabei, dass Teile der Außenbereichsflächen des Plangebietes bereits 
zu Tierhaltungs- und Beweidungszwecken genutzt werden. Mit der 
Festsetzung der Grundflächenzahl können nur in einem sehr geringen 
Umfang Flächen versiegelt werden, damit ist sichergestellt, dass es zu 
keinen erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Was-
ser kommt. Auf die Vorgaben des § 202 BauGB zum Schutz des Mut-
terbodens sowie die Anforderungen der DIN 18915 zum fachgerechten 
Umgang mit dem Boden wurde in der Planzeichnung hingewiesen. 
Stellplätze und Zuwegungen sind in versickerungsfähiger Ausführung 
festgesetzt. Die Vorgaben des § 49a SWG werden, soweit dies möglich 
ist, umgesetzt. Es ist vorgesehen, das anfallende Regenwasser vor Ort 
zu versickern. 

Luft/ Klima Beeinträchtigungen der Schutzgüter sind als nicht erheblich zu bewer-
ten, da nur ein Baugebiet mit lockerer Bebauung durch die vorliegende 
Planung ermöglicht wird. Mit der Festsetzung der maximalen überbau-
baren Grundstücksfläche, der Bauweise, als auch durch die Vorgaben 
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Faktoren Auswirkungen 
des Vorhaben- und Erschließungsplans wird sichergestellt, dass ein 
großer Teil der Flächen weiterhin unversiegelt bleibt und auch der Luft-
fluss nicht eingeschränkt wird. Damit können diese unversiegelten Flä-
chen weiterhin ihre Funktionen für die Frisch- und Kaltluftproduktion so-
wie für das lokale Klima erfüllen. 

Wirkungsgefüge/ 
Wechselwirkungen 

Erhebliche Auswirkungen durch die vorliegende Planung sind auf 
Grund des geringen Umfangs nicht zu erwarten. Die Wechselwirkungen 
zwischen den Schutzgütern werden sich nur unwesentlich ändern, da 
die Nutzung defacto bereits vorhanden ist. 

Landschaft Durch die getroffenen Festsetzungen werden keine erheblichen Beein-
trächtigungen der Potenziale hervorgerufen, insbesondere auch im Hin-
blick auf den geringen Umfang der neuen Bebauung. 

Biologische Vielfalt Die Biodiversität im Plangebiet wird sich durch die geplanten Nutzun-
gen nur unwesentlich verändern, da die festgesetzten Nutzungen im 
Wesentlichen bereits vorhanden sind und durch den Bebauungsplan 
lediglich rechtlich gesichert werden. 

Schutzgebiete und -objekte sind nicht betroffen. 

Natura 2000-Gebiete Erhebliche Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und den Schutzzweck 
von Natura 2000-Gebiete sind nicht zu erwarten.  

Schwere Unfälle oder 
Katastrophen 

Nutzungen, welche zu schweren Unfällen oder Katastrophe führen kön-
nen, sind im Wohngebiet nicht zulässig. 

 

Durch die Umsetzung der Planung sind keine erheblichen Beeinträchtigungen 
der Umwelt sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes zu 
erwarten. 

Anzumerken ist, dass auch nach der Umsetzung der geplanten Bebauung noch 
genügend unversiegelte Flächen innerhalb des Plangebietes zur Verfügung ste-
hen werden, die zumindest für störungstolerante „Allerweltsarten“ Habitatstruktu-
ren darstellen werden. 

Belange der  
Wirtschaft/  
Arbeitsplätze Durch die Gewährleistung der Vereinsnutzung sind keine Auswirkungen bzw. 

Einschränkungen auf die Belange der Wirtschaft / Arbeitsplätze zu erwarten. 

Land- und  
Fortwirtschaft Der Teil der betreffenden Grundstücke, welcher sich innerhalb des Außenbe-

reichs befindet und im wirksamen Flächennutzungsplan als Landwirtschaftsflä-
che dargestellt ist, steht aufgrund privater Interessen der Grundstückseigentü-
merin und bestehender Nutzungen für die Landwirtschaft nicht mehr zur Verfü-
gung. De facto fand eine landwirtschaftliche Nutzung im Sinne einer produzieren-
den Nutzung als Acker oder Wirtschaftswiese innerhalb des Geltungsbereiches 
zu keiner Zeit statt, sondern lediglich Tierhaltung (keine Nutztiere i.S.d. Tier-
SchNutztV) und Weidenutzung bzw. Gartennutzung. Hinsichtlich der Umwid-
mungssperrklausel gem. § 1a Abs. 2 BauGB ist eine landwirtschaftliche Nutzung 
aufgrund langjähriger Überprägung durch die bestehende Tierhaltung auszu-
schließen. Eine Wiedernutzbarmachung für die Landwirtschaft wäre zwar mög-
lich, ist jedoch aufgrund langfristiger Planungsabsichten sowie der direkten Nach-
barnutzungen als zweifelhaft und nicht zielführend zu bewerten. 
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Negative Auswirkungen auf die Belange der Forstwirtschaft sind aufgrund nicht 
betroffener Waldflächen auszuschließen. 

Weitere Belange die in § 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB aufgeführt werden, sind nicht 
betroffen. 

Personen-/ 
Güterverkehr,  
Verteidigung/ 
Zivilschutz Die Belange, die in § 1 Abs. 6 Nr. 9 und 10 BauGB genannt sind, werden durch 

die Planung nicht beeinträchtigt. 

Städtebauliche  
Planungen Auswirkungen auf informelle Planungen sind durch den vorliegenden Bebau-

ungsplan nicht zu erwarten.  

Verkehr Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes sowie die Vorgaben des Vorha-
ben- und Erschließungsplanes wird dafür Sorge getragen, dass für den ruhenden 
Verkehr ausreichend Platz im südlichen Plangebiet geschaffen wird. Die innere 
Erschließung sieht die Errichtung von Parkplätzen für Besucher im südlichen Gel-
tungsbereich vor, womit potenziell steigender Parkraumdruck in der Straße „Bre-
merhof“ ausgeschlossen werden kann. Aufgrund der in der Vergangenheit statt-
gefunden Vereinstätigkeit können Rückschlüsse auf den Parkraumbedarf gezo-
gen werden. So sind mit durchschnittlich 4 Besucherfahrzeugen pro Tag zu rech-
nen, welche vollumfänglich innerhalb des Plangebietes aufgenommen werden 
können. 

Mit den zukünftigen Nutzungen wird nur geringfügig zusätzlicher Verkehr indu-
ziert. Dieser kann zu dem erwartenden Ausmaß über die bestehende Straße 
„Bremerhof“ abgewickelt werden 

Die Belange des ÖPNV werden durch den vorliegenden Bebauungsplan nicht 
beeinträchtigt. 

Hochwasserschutz Auswirkungen auf den Hochwasserschutz sind nicht zu erwarten. 

Flüchtlinge/  
Asylbegehrende Wohnungen für Flüchtlinge sind aufgrund der getroffenen Festsetzungen inner-

halb des Plangebietes nicht zulässig. Da es sich bei vorliegender Planung um die 
Realisierung und Sicherung von Wohnbau- und Vereinstätigkeiten der betreffen-
den Grundstückseigentümerin handelt, ist eine solche Nutzung auszuschließen. 
Eine Ausweisung von Wohnungen für Flüchtlinge / Asylbegehrende muss somit 
an anderer Stelle im Gemeindegebiet erfolgen. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine sonstigen Belange betroffen. 

Eine abschließende Abwägung ist erst nach Durchführung der erforderlichen Be-
teiligungsschritte möglich. 
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UMWELTBERICHT 

1. Einleitung 
Im Folgenden wird gem. Anlage 1 des BauGB ein Umweltbericht (Ergebnisse der 
Umweltprüfung) gem. § 2a BauGB verfasst, der die voraussichtlichen unmittel-
baren und mittelbaren Umweltänderungen und Auswirkungen auf die Schutzgü-
ter durch das vorgesehene Projekt bzw. die Planung beschreibt und bewertet.  

Im Rahmen der Bauleitplanung ist eine spezielle Artenschutzprüfung (saP) 
durchzuführen. Das Ergebnis ist dem Umweltbericht zu entnehmen. Detaillierte 
Aussagen zur saP sind in Kapitel 4 des Umweltberichtes (Artenschutzrechtliche 
Betrachtung) zu finden.  

2. Projektbeschreibung / Ziele des Bebauungsplanes 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von rund 0,5 ha 
und betrifft die Flurstücke 136 und 137/1 im Süden der Gemeinde Großrosseln 
im Ortsteil Naßweiler. 

Ziel des Bebauungsplanes ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
ein Baugebiet mit der Zweckbestimmung „Pferde- und Ziegenalm“ zu schaffen, 
in dem die Tätigkeit des gemeinnützigen Vereins Pferde-Ziegenalm Naßweiler 
e.V. einschließlich der Möglichkeit einer im Vereinsheim untergeordneten Wohn-
nutzung für den Vereinsvorstand / Betriebsinhaber planungsrechtlich gesichert 
bzw. ermöglicht wird.  

Der Flächennutzungsplan des Regionalverbandes stellt das Gebiet derzeit in Tei-
len als Landwirtschafts- und als Wohnbaufläche dar. Nach Aussage des Regio-
nalverbandes Saarbrücken vom 12.03.2021 kann der Bebauungsplan aus den 
Darstellungen des Flächennutzungsplanes entwickelt werden.  

Bedarf an Grund 
und Boden Das Plangebiet ist rund 0,5 ha groß. Laut aktuellem Bebauungsplanentwurf 

(Stand: April 2021) sollen rund 0,5 ha Baugebiet mit einer GRZ von 0,4 festge-
setzt werden. Somit können maximal rd. 0,2 ha Fläche durch die beabsichtigte 
Bebauung versiegelt werden. Hinzu kommt, dass Garagen und Stellplätzen mit 
ihren Zufahrten, Nebenanlagen sowie baulichen Anlagen unterhalb der Gelände-
oberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, die GRZ bis zu 
50 vom Hundert überschritten werden darf. Die maximal zulässige Neuversiege-
lung liegt somit bei rd. 0,3 ha (entspricht rd. 60 %), wobei Wege und Stellplätze 
lediglich als teilversiegelte Flächen zu bewerten sind, da sie in wasserdurchläs-
siger Ausführung festgesetzt sind. Laut Vorhaben- und Erschließungsplan, der 
eine Darstellung der geplanten Gebäude und der inneren Erschließung darstellt, 
findet eine Versiegelung von rund 0,2 ha statt.  



Gemeinde Großrosseln 
Bebauungsplan „Pferde-Ziegenalm“ 
Begründung 

 
 

agstaUMWELT GmbH Seite 21 

3. Relevante Fachgesetze und Fachpläne 
Das Baugesetzbuch enthält eine Reihe von naturschutzbezogenen Regelungen, 
Zielen und Vorgaben, die bei der Planung zugrunde zu legen sind. Darüber hin-
aus sind insbesondere die folgenden Fachgesetze und Fachpläne relevant. 

Tabelle 1:  Relevante Fachgesetze und -pläne 

Relevante Fachgesetze und 
Pläne 

Belange Berücksichtigung/ Betroffenheit 

Naturschutz  
(BNatSchG, SNG, FFH-Richtlinie, 
FSRL, Landschaftsprogramm) 

Natura2000, NSG, LSG, Ge-
schützte Landschaftsbestand-
teile, Naturdenkmäler, Ge-
schützte Biotope 
Zielvorgaben aus dem 
BNatSchG wurden im Land-
schaftsprogramm konkretisiert: 
 
- Arten-/ Biotopschutz 
 
 
 
 
 
- Klima 
 
 
 
 
 
 
 
- Boden 
 
- Grundwasser 
 
- Kulturgüter/ Kulturlandschaft 
 
- Erholung 
 
- Freiraumentwicklung/ -siche-

rung 
- Oberflächengewässer 
 
- Schutzgebiete 
 
 
- Land- und Forstwirtschaft 
 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine 
Schutzgebiete, geschützte Landschaftsbestand-
teile, Naturdenkmäler, o.ä. 
 
 
 

 
 
→  Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (§ 44 

BNatSchG ist Bestandteil der Umweltprüfung) 
→  Abhandlung im Zuge des Umweltberichts 
→ Plangebiet ist Teil einer ABSP-Entwicklungs-

fläche 
 
→  teilweise Freilandklimatop mit Ausgleichs-

funktion 
→ Berücksichtigung durch Festsetzungen zum 

Maß der baulichen Nutzung die ein Abströmen 
und Entstehen von Kaltluft nicht in erhebli-
chem Maße behindert (Höhe, offene Bau-
weise, GRZ von 0,4) 

 
→  keine Zielvorgaben aus dem LaPro 
 
→  keine Zielvorgaben aus dem LaPro 
 
→  keine Zielvorgaben aus dem LaPro 
 
→  keine Zielvorgaben aus dem LaPro 
 
→  keine Zielvorgaben aus dem LaPro 

 
→  keine Zielvorgaben aus dem LaPro 
 
→  innerhalb des Plangebietes sind keine Schutz-

gebiete betroffen bzw. vorhanden 
 
→  Außenbereichsflächen sind im LaPro als land-

wirtschaftliche Nutzfläche dargestellt. 
→  Die betroffenen Flächen, sowie die östlich und 

westlich davon angrenzenden Flächen sind 
bereits jetzt nicht mehr landwirtschaftlich ge-
nutzt und werden durch die vorliegende Pla-
nung lediglich in ihrer Bestandsnutzung gesi-
chert. 

 
Bundesbodenschutzgesetz - Altlasten 

 
- sparsamer Umgang mit 
  Grund und Boden 

- Erosion 

-  nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine 
Altlasten vorhanden 

-  Festsetzung: GRZ 0,4  

 
- mittlere Erosionsdisposition 
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Relevante Fachgesetze und 
Pläne 

Belange Berücksichtigung/ Betroffenheit 

Immissionsschutz (BImSchG, 
Verordnungen und Richtlinien) 

Auswirkungen von Lärm auf 
störempfindliche Nutzungen 

-  Das geplante Baugebiet fügt sich in die Umge-
bungsbebauung ein. Die geplanten Nutzungen 
entsprechen den Vorgaben des bestehenden 
rechtskräftigen Bebauungsplanes oder den 
bereits im rückwärtigen Bereich getätigten 
Nutzungen. 

Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung 

Umweltprüfung -  Umweltbericht/-prüfung ist Bestandteil des Be-
bauungsplanes. 

Wassergesetze (WHG/ Saarl. 
Wassergesetz) 

Wasserschutzgebiete -  kein WSG betroffen 

-  kein Überschwemmungsgebiet 

Saarl. Denkmalschutzgesetz Belange des Denkmalschutzes -  nach derzeitigem Kenntnisstand befinden 
sich innerhalb des Plangebietes keine Denk-
mäler,  

-  Hinweis auf die Anzeigepflicht und das befris-
tete Veränderungsverbot bei Bodenfunden 
gem. § 12 SDschG ist aufgeführt 

Landesentwicklungsplan, Teilab-
schnitt Umwelt 

Keine Aussagen für das Plan-
gebiet 

-  keine der Planung entgegenstehenden Fest-
legungen 

 

4. Artenschutzrechtliche Betrachtung / Prüfung (saP) 
Es ist zu prüfen, ob Verbotstatbestände (Zugriffsverbote) im Sinne des § 44 Abs. 
1 BNatSchG für streng geschützte Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie so-
wie für alle wild lebenden europäischen Vogelarten durch die Planung hervorge-
rufen werden, die zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der loka-
len Population einer Art führen können. 

Gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG ist die artenschutzrechtliche Prüfung im Zuge der 
Aufstellung von Bauleitplänen (§ 18 Abs. 1 BNatSchG) auf streng geschützte Ar-
ten des Anhangs IV der FFH- Richtlinie sowie auf europäische Vogelarten zu 
beschränken. Gem. § 44 Abs. 5 Satz 4 BNatSchG liegt bei der Betroffenheit an-
derer besonders geschützter Arten gem. BArtSchV bei Handlungen zur Durch-
führung eines Eingriffs oder Vorhabens zur Umsetzung eines Bebauungsplanes 
kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor. 

Prüfung Der Prüfung müssen solche Arten nicht unterzogen werden, für die eine Betrof-
fenheit durch das jeweilige Projekt mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen 
werden kann. Bei der Prüfung werden die einzelnen relevanten Artengruppen der 
FFH-RL bzw. der VS-RL berücksichtigt und eine Betroffenheit anhand der derzeit 
bekannten Verbreitung, der innerhalb des Plangebiets vorhandenen Habi-
tatstrukturen und deren Lebensraumeignung für die jeweilige relevante Art einer 
Tiergruppe, einem konkreten Nachweis im Plangebiet sowie ggf. durchzuführen-
der Maßnahmen (Vermeidungs-, Minimierungs-, Ausgleichmaßnahmen) bewer-
tet und textlich, sowie tabellarisch aufbereitet und ggf. kommentiert.  

Dazu reicht i.d.R. eine bloße Potenzialabschätzung aus (BayVerfGH, 
Entscheidung v. 03.12.2013 - Vf.8-VII-13, BayVBl. 2014, 237 (238)). 
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Hinweis Die artenschutzrechtliche Bewertung bezieht sich grundsätzlich auf die 
ökologische Situation und Habitatausprägung zum Zeitpunkt der 
Datenauswertung oder der örtlichen Erhebung(en). Änderungen der 
vorhandenen ökologischen Strukturen des Untersuchungsgebietes, die im 
Rahmen der natürlichen Sukzession stattfinden, können nicht abgeschätzt oder 
bei der Bewertung berücksichtigt werden. Natürliche Veränderungen der 
örtlichen Lebesraumstrukturen können in Einzelfällen dazu führen, dass sich 
neue Arten im Plangebiet einfinden, falls zwischen der artenschutzrechtlichen 
Prüfung und dem tatsächlichen Eingriff mehrere Vegetationsperioden vergehen. 

Entsprechend wird durch die artenschutzrechtliche Prüfung der aktuelle 
ökologische Zustand des Plangebeites bewertet und nicht der ökologische 
Zustand zum Zeitpunkt des Eingriffs (z.B. Erschließung, Baufeldräumung, etc.). 

Tabelle 2:  kurze tabellarische artenschutzrechtliche Prüfung 

Gruppen Relevanz / Betroffenheit Anmerkungen 

Gefäßpflanzen keine Betroffenheit keine Vegetationsstrukturen für planungsrele-
vante Gefäßpflanzen im Geltungsbereich 

Weichtiere, Rund-
mäuler, Fische 

keine Betroffenheit keine geeigneten Lebensraumstrukturen im 
Vorhabenbereich bzw. im direkten Umfeld 

Käfer keine Betroffenheit  keine geeigneten Lebensraumstrukturen (Bio-
top-/Mulmbäume) im Vorhabenbereich bzw. im 
direkten Umfeld(Gewässer) 

Libellen keine Betroffenheit  keine geeigneten Lebensraumstrukturen (sau-
bere Fließgewässer) im Vorhabenbereich bzw. 
im direkten Umfeld 

Schmetterlinge Keine Betroffenheit Die Wiesen-/ Rasen und Gartenflächen des 
Plangebietes bieten allgemein häufigen Arten 
potenzielle Lebensraumstrukturen. Magere ar-
tenreiche Wiesenflächen bzw. Patches mit 
Raupennahrungspflanzen relevanter Arten des 
Anh. IV FFH-RL sind nicht vorhanden. 

Im Umfeld des Plangebietes sind keine Nach-
weise bekannt 

Amphibien keine Betroffenheit  keine geeigneten Lebensraumstrukturen bzw. 
Laichgewässer im Vorhabenbereich bzw. im di-
rekten Umfeld 

Reptilien keine Betroffenheit  keine geeigneten Lebensraumstrukturen im 
Vorhabenbereich bzw. im direkten Umfeld 

Säugetiere (Fleder-
mäuse) 

keine erheblichen negati-
ven Auswirkungen auf po-
tenzielle Vorkommen 

potenzielle Quartiere in Form von Baumhöhlen, 
sowie in und an Gebäuden (Verkleidungen, 
Rollladenkästen, Dachstühle etc.) angrenzen-
der Wohnbebauung im Umfeld möglich 

Nutzung als Jagdhabitat anzunehmen 

weitere Säugetierar-
ten Anh. IV FFH-RL  

keine Betroffenheit  keine geeigneten Lebensraumstrukturen für Bi-
ber, Wildkatze oder Haselmaus im Vorhaben-
bereich 

Geschützte Vogelar-
ten Anh. 1 VS-RL 

keine erheblichen negati-
ven Auswirkungen auf po-
tenzielle Vorkommen 

Das Plangebiet und umliegende Bereiche bie-
ten potenzielle Habitatstrukturen für planungs-
relevante Arten 



Gemeinde Großrosseln 
Bebauungsplan „Pferde-Ziegenalm“ 
Begründung 

 
 

agstaUMWELT GmbH Seite 24 

Gruppen Relevanz / Betroffenheit Anmerkungen 

Im Umfeld des Plangebietes sind Nachweise 
des Neuntöters und des Schwarzkehlchens 
bekannt 

Sonst. europäische 
Vogelarten 

keine erheblichen negati-
ven Auswirkungen auf eu-
ropäische Vogelarten  

Im Vorhabenbereich und den daran angren-
zend vorhandenen Lebensraumstrukturen sind 
allgemein häufige und weit verbreitete europä-
ische Vogelarten zu erwarten, die i.d.R. lokale 
Habitatverluste gut ausgleichen können. 

 

Ergebnis Nach Auswertung der Datenlage sind planungsrelevante Arten des Anhang IV 
der FFH-Richtlinie bzw. des Anhang I der VS-Richtlinie im übergeordneten Pla-
nungsraum bekannt. Innerhalb des Plangebietes finden sich potenziell geeignete 
Habitatstrukturen für planungsrelevante Arten des Anh. IV der FFH-RL sowie für 
Vogelarten des Anh. I der VS-RL. Nachweise planungsrelevanter Arten liegen für 
das Plangebiet jedoch nicht vor. 

Tagfalter 
Innerhalb des Plangebietes sind nur artenarme Rasen- und Wiesenflächen bzw. 
Pferdeweiden, z.T. vegetationslose Standweiden vorhanden. Patches mit Rau-
pennahrungspflanzen relevanter Anhang-Arten fehlen. Im Umfeld sind potenziell 
blütenreiche Wiesenflächen vorhanden. Diese Flächen sind grundsätzlich als ge-
eignete Habitate für planungsrelevante Tagfalter anzusehen. Durch die geplante 
Bebauung und Koppelnutzung wird nur ein geringer Teil der Rasen- und Wiesen-
flächen entfallen. Im direkten Umfeld des Plangebietes und im übergeordneten 
Planungsraum bleiben noch ausreichend geeignete Habitatstrukturen erhalten. 
Da weder für das Plangebiet noch für den übergeordneten Planungsraum Nach-
weise planungsrelevanter Arten bekannt sind, kann eine erhebliche Betroffenheit 
und somit eine Verschlechterung des Erhaltungszustands lokaler Populationen 
mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden.  

Fledermäuse 

Es ist nicht auszuschließen, dass sich im Umfeld Baum- oder Gebäudequartiere 
synanthroper Arten befinden, deren Aktivitätsradius sich bis ins Plangebiet er-
streckt. Die offenen Rasen- und Gartenflächen und Koppeln des Plangebietes, 
sowie die Wiesenflächen im direkten Umfeld werden sehr wahrscheinlich als 
Jagdhabitat genutzt. Nach Umsetzung der Planung bleibt ein Großteil dieser Flä-
chen als begrünte Freiflächen erhalten und kann weiterhin von Fledermäusen als 
Jagdhabitat genutzt werden. Auch finden sich in unmittelbarer Umgebung des 
Plangebietes vergleichbare Flächen, die potenziell vorkommende Arten als Jagd-
revier nutzen können. Daher kann eine erhebliche Beeinträchtigung mit hinrei-
chender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Avifauna 
Innerhalb des Plangebiets ist der südöstliche Gehölzbestand (2 Birken, 1 Kiefer) 
als potenzieller Niststandort für die Avifauna hervorzuheben. Aufgrund der Sied-
lungsnähe sind hier allerdings vorwiegend störungstolerante Arten zu erwarten. 
Dabei handelt es sich in der Regel um allgemein häufige und nicht gefährdete 
Arten, deren Erhaltungszustand sich durch den Verlust einzelner Lebensräume 
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nicht erheblich verschlechtert. Die angrenzende halboffene und offene Land-
schaft mit Relikten von Streuobstbeständen, sowie Hecken und Feldgehölzen 
wäre von ihrer Struktur her grundsätzlich für planungsrelevante Arten geeignet. 
In diesen Bereichen liegen auch ältere Nachweise von Neuntöter und Schwarz-
kehlchen vor; innerhalb des Plangebietes jedoch nicht. In unmittelbarer Umge-
bung des Plangebietes sind folglich ausreichend vergleichbar oder besser struk-
turierte Flächen vorhanden, die potenziell vorkommenden Arten als Lebens-
räume dienen könnten. Diese Strukturen werden durch die Planung nicht negativ 
beeinträchtigt. Eine erhebliche Betroffenheit und negative Auswirkungen auf den 
Erhaltungszustand von Vogelarten können daher mit hinreichender Sicherheit 
ausgeschlossen werden.  

Folgende Maßnahmen sollten getroffen werden, um Konflikte zu vermeiden: 

• Rodungs-/ Freistellungsarbeiten bzw. umfassender Rückschnitt an angren-
zenden Bäumen dürfen nur im gem. BNatSchG vorgegebenen Zeitraum zwi-
schen 01. Oktober und 28. Februar vorgenommen werden.  

Durch das geplante Vorhaben werden keine Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 
1 BNatSchG einschlägig, wenn die o.a. Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen 
beachtet werden. Ferner sind keine erheblichen Beeinträchtigungen auf den Er-
haltungszustand einer lokalen Population relevanter Arten zu erwarten, wenn die 
gesetzlich vorgegebenen Rodungszeiten eingehalten werden. 

Ausnahmegenehmigungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nach derzeitigem 
Kenntnisstand nicht erforderlich. 

5. Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltaus-
wirkungen (Umweltprüfung) 

5.1 Bestandsaufnahme (Basisszenario) 
In diesem Kapitel erfolgt zunächst eine Beschreibung des Ist- Zustandes bezo-
gen auf die einzelnen Schutzgüter. Der Ist-Zustand ist Basis der Bewertung mög-
licher Auswirkungen der Planung: 

Schutzgüter  
Naturhaushalt/  
Arten / Biotope Das Plangebiet stellt sich überwiegend als unbebaute Rasen-, Garten bzw. Wei-

defläche (Koppeln, z.T. vegetationslose Standweiden) dar, die vereinzelten Ge-
hölzbestand (Laub- und Nadelbäume) aufweist und weitestgehend zur Tierhal-
tung, Beweidung und Gartennutzung verwendet wird. Naturnahe oder ökologisch 
hochwertige Strukturen sind im Plangebiet nicht vorhanden.  
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Foto 1::  Südlicher Teil des Geltungsbereiches mit Blick auf die Baulücke Bremerhof 50;  
links: brach gefallene Nutzgartenfläche mit Magnolienbaum;  
rechts: Vielschnittrasen / -wiese mit trittverträglichen Kräutern und Gräsern 

 

  

Foto 2:  Baumbestand im mittleren Plangebiet (2 Birken, 1 Kiefer) 
Foto 3:  Zufahrtsbereich (Baulücke Bremerhof 50) mit Trittvegetation und randlichem Gräser dominiertem 

Ruderalsaum 
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Foto 4 und 5: nördlicher Geltungsbereich mit Wechselweiden und z.T. vegetationsfreien Koppeln (Standweide 
mit provisorischen Unterständen) 
links (nordwestlich) an den Geltungsbereich angrenzen: private Gartenflächen mit Baumbestand 
rechts (nordöstlich) an den Geltungsbereich angrenzen: Pachtflächen mit weiteren Koppeln 
 

  
Foto 6 und 7:  nördlich angrenzender Bereich mit Wechselweiden (Pachtflächen) 

Westlich und östlich an den im Außenbereich liegenden Teil des Plangebietes 
grenzen bedingt anthropogen überprägte Freiflächen an. So schließt im Westen 
eine von Gehölzen durchzogene Grünfläche / Gartenfläche an, die an die dazu-
gehörige Wohnbebauung im Süden angegliedert ist. Östlich grenzen die momen-
tan vom Vorhabenträger überwiegend zur Tierhaltung genutzten Pacht-Flächen 
an. 

Schutzgebiete/ -objekte Schutzgebiete gemäß BNatSchG oder SNG sind nicht betroffen, auch liegt das 
Plangebiet weder in einem SPA-Gebiet (Special Protection Area, im Rahmen Na-
tura 2000), einem Vogelschutzgebiet (EU-Vogelschutz-Richtlinie) noch in einem 
IBA-Gebiet (International Bird Area).  

Natura2000- oder FFH-Gebiete sind ebenfalls nicht betroffen.   

Geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG (i.V.m. § 22 SNG) befinden sich 
keine innerhalb des Plangebietes.  

Schutzgut Boden Nach der naturräumlichen Gliederung des Saarlandes befindet sich das Plange-
biet innerhalb der naturräumlichen Einheit des Saar-Nahe-Berglandes (2.03.01). 
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Laut Bodenübersichtskarte des Saarlandes sind die Böden im Innenbereich lie-
genden Teilflächen des Plangebietes in der Hauptbodenart den Braunerden zu-
geordnet. 

Nach Aussage des Oberbergamtes und der RAG Montan Immobilien GmbH be-
findet sich das Plangebiet im Entwicklungsbereich ehemaliger Steinkohleab-
bautätigkeiten. Die Einwirkungen an der Tagesoberfläche sind erfahrungsgemäß 
bereits abgeklungen. Zukünftiger Bergbau ist in diesem Bereich nicht geplant. 

Schutzgut Wasser Aus hydrogeologischer Sicht wird das Plangebiet Festgesteinen (Sandsteinen) 
mit hohem Wasserleitvermögen zugeordnet.  

Wasserschutzgebiete oder Überschwemmungsgebiete sind nicht betroffen.  

Schutzgut Klima/Luft Das Plangebiet tangiert Teile eines Freilandklimatops mit aktiver Ausgleichsfunk-
tion, jedoch keine Abflussbahnen für Kaltluft. Durch die teilweise Umnutzung von 
Grünflächen sind geringfügige Veränderungen des lokalen Klimas nicht auszu-
schließen. Da aber in unmittelbarer Umgebung des Plangebietes weitere kalt-
/frischluftproduzierende Flächen liegen, ist nicht mit erheblichen Auswirkungen 
auf das lokale Klima sowie auf die Siedlungsdurchlüftung zu rechnen. 

Schutzgut  
Mensch Durch die geplanten Festsetzungen ist nicht mit erheblich negativen Beeinträch-

tigungen des Schutzgutes Mensch zu rechnen. Im Plangebiet, sowie dessen Um-
feld finden bereits jetzt die in der vorliegenden Planung beabsichtigten Nutzun-
gen statt. Südwestlich sowie östlich grenzt Wohnbebauung (Allgemeines Wohn-
gebiet im Bebauungsplan „Bremerhof“) an das Plangebiet an. Zusätzlich findet 
im rückwärtigen Bereich der benachbarten Grundstücke Tierhaltung, Beweidung 
oder Gartennutzung statt. 

Teile der Vereinstätigkeit, die momentan noch im Freien stattfinden müssen, kön-
nen durch die geplanten Festsetzungen in ein Vereinsgebäude verlagert werden, 
womit auch der Erholungsfunktion der angrenzenden Grundstücke nachgekom-
men wird. 

Soziale und kulturelle Bedürfnisse werden ebenfalls durch die vorliegende Pla-
nung wesentlich gestärkt, da sowohl die Inklusion von Menschen mit Behinde-
rung oder sozialen Schwierigkeiten als auch der Tierschutz durch die Erweite-
rung und Sicherung der Vereinstätigkeiten verbunden ist. Das Vermitteln des 
Umgangs mit Tieren sowie von Tierschutzpositionen für Schulklassen, Kinder-
gartengruppen, o.ä. trägt dazu bei, das kulturelle Angebot vor Ort zu erweitern. 

Schutzgüter Orts-  
und Landschaftsbild Das Landschaftsbild ist derzeit durch die angrenzenden baulichen Anlagen 

(Wohn- und Weidenutzung) und die offenen Grünflächen geprägt. 

Das Plangebiet fügt sich mit seinen Festsetzungen in die vorhandene Umge-
bungsbebauung ein. 

Schutzgut Kultur-  
und Sachgüter Innerhalb des Plangebietes befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine 

Kulturgüter. 



Gemeinde Großrosseln 
Bebauungsplan „Pferde-Ziegenalm“ 
Begründung 

 
 

agstaUMWELT GmbH Seite 29 

5.2. voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei 
Nichtdurchführung der Planung 

Die Nichtdurchführung der Planung (0-Variante) würde bedeuten, dass die Flä-
che in ihrem jetzigen Zustand verbleiben würde und die aktuelle Nutzung (Weide- 
und Gartennutzung) fortgesetzt wird.  

5.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei 
Durchführung der Planung 

Der Umweltzustand des Plangebietes wird sich durch die Umsetzung der Pla-
nung gegenüber dem Bestand verändern. 

Es wird zwar grundsätzlich auf zum Teil bereits anthropogen genutzte Flächen 
zurückgegriffen, aber es werden auch Bereiche in Anspruch genommen, die bis-
lang unbebaut waren. 

Durch die Festsetzung von Grünflächen sowie einer Grundflächenzahl von 0,4 
wird dennoch ein sehr hoher Grünanteil des Plangebietes gewährleistet, was sich 
positiv auf die einzelnen Schutzgüter auswirkt. 

5.3.1 Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase 
auf die Belange des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 

• Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, 
Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 

Während der Bauphase wird es in Teilbereichen zu Bodenbewegungen und lo-
kalen Bodenverdichtungen bzw. Umschichtung des Bodens kommen. Die Beein-
trächtigungen in der Bauphase sind jedoch nur temporär. Aufgrund der teilweise 
bereits vorhandenen Gartennutzung und der Lage im Siedlungsbereich sind die 
Auswirkungen als unerheblich anzusehen. Sollten Altablagerungen bekannt wer-
den, sind diese im Zuge der Erschließung ordnungsgemäß zu beseitigen, so dass 
demnach von einer Verbesserung für das Schutzgut Boden auszugehen ist. 

Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind durch das Vorhaben 
nicht zu erwarten. Die Flächenversiegelung ist verhältnismäßig gering, so dass 
eine Erheblichkeit ausgeschlossen werden kann. Das anfallende Regenwasser 
wird auf der Fläche versickert. 

Mit der Durchführung des Vorhabens kommt es während der Bauphase zu einer 
temporären Mehrbelastung der Luft durch Abgase und Staubbildung. Im Falle der 
Nichtdurchführung bleiben diese Beeinträchtigungen aus. 

Die Lärmbelastung wird im Vergleich zur bestehenden Situation für die Anwohner 
nur geringfügig verändert, sodass keine erhebliche Belastung vorliegt.  

Makroklimatisch wird die geplante Bebauung keine Änderung mit sich bringen, 
da eine offene, lockere Bebauung mit einem hohen Begrünungsanteil angestrebt 
ist. Zwar werden Randbereiche einer größeren kaltluftproduzierenden Fläche 
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überplant, die angestrebte Nutzung wird jedoch nur geringe Auswirkungen auf 
das lokale Klima haben. 

Mit der Realisierung baulicher Vorhaben ist stets ein Eingriff in die CO2-Bilanz 
verbunden. Der Bebauungsplan trifft deshalb grünordnerische Festsetzungen, 
die sich positiv auf die CO2-Bilanz auswirken.  

Im Zuge der Planung wird Bebauung entstehen, die sich am Bestand in der Um-
gebung orientiert. Da sich der Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen an der 
Umgebung orientiert, sind hinsichtlich des Landschaftsbildes keine negativen Be-
einträchtigungen zu erwarten. Der Bebauungsplan enthält grünordnerische und 
gestalterische Festsetzungen, um negative Auswirkungen zu minimieren. Die 
Tierhaltung im rückwärtigen Grundstücksbereich mit den landschaftsbildprägen-
den Unterständen und Umzäunungen ist bereits vorhanden. Erhebliche Auswir-
kungen sind deshalb nicht zu erwarten.  

Das Plangebiet verfügt insgesamt betrachtet über eine geringe bis mittlere öko-
logische Wertigkeit für planungsrelevante Tier- und Pflanzenarten. Die biologi-
sche Vielfalt ist folglich ähnlich zu bewerten. Insbesondere die menschlichen Ak-
tivitäten rund um die bereits vorhandene Vereinsnutzung und die Tierhaltung sind 
der Grund für die geringe biologische Vielfalt im Plangebiet. 

Besonders hervorzuheben ist der vorhandene Baumbestand (2 Birken, 1 Kiefer), 
der insbesondere der Avifauna gute Habitatbedingungen bieten kann. Lokal wer-
den somit potenzielle Lebensräume verloren gehen, falls diese Bäume gefällt 
werden sollten. Dies ist jedoch nicht vorgesehen. Durch die Umnutzung von Ra-
senflächen gehen Lebensräume von Insekten in geringfügigem Maße verloren. 
Die artenschutzrechtliche Bewertung ergab jedoch keine erheblich negativen 
Auswirkungen auf den Erhaltungszustand streng geschützter Arten. 

• Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase auf die Erhaltungsziele und den Schutzzweck 
der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes 

Natura 2000-Gebiete sind von der Planung nicht betroffen. 

• Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase auf den Menschen und seine Gesundheit so-
wie die Bevölkerung insgesamt 

Im Zuge der Bauphase sind insbesondere Lärmemissionen nicht zu vermeiden. 
Diese sind jedoch nur temporär. Es wird davon ausgegangen, dass während der 
Bauphase die einschlägigen Arbeitsschutzrichtlinien eingehalten werden. Even-
tuell vorhandene Altlasten werden saniert. 

Da die neue Nutzung mit sozialen Zwecken verbunden ist (u.a. Inklusion, Tier-
schutz /Gnadenhof etc.) sind positive Auswirkungen auf die Gesundheit des Men-
schen während der Betriebsphase zu erwarten.  

Es wird nur ein geringer Besucherverkehr  erwartet, der als nicht erheblich hin-
sichtlich der Lärmbelastung der angrenzenden Wohnbebauung eingestuft wird. 
Die Besucherzeiten sind ebenfalls stark reglementiert, da die Tiere des „Gnaden-
hofs“ umfängliche Ruhezeiten benötigen. Erhebliche Auswirkungen auf die Be-
völkerung (Wohnnutzung entlang der Straße „Bremerhof“) durch Gerüche sind 
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nicht zu erwarten, da tierische Abfälle (Stallmist) nur im rückwärtigen Bereich an-
fallen und regelmäßig durch einen Landwirt entsorgt werden (Nutzung als natür-
licher Dünger). 

• Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase auf Kultur- und Sachgüter 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind von der Planung keine Kultur- oder Sach-
güter betroffen. 

• Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase hinsichtlich der Vermeidung von Emissionen 
sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Während der Bauphase kommt es zu Abfällen, die vom jeweiligen Unternehmen 
fachgerecht zu entsorgen sind.  

Im Rahmen der Betriebsphase ist davon auszugehen, dass die Ver- und Entsor-
gung als gesichert angesehen werden kann, da an vorhandene Ver- und Entsor-
gungsanlagen angeschlossen werden kann. Die Abfallentsorgung erfolgt wie im 
restlichen Gemeindegebiet auch über entsprechende Unternehmen. Der anfal-
lende Pferdemist wird ordnungsgemäß gesammelt und dann einer landwirt-
schaftlichen Nutzung als natürlicher organischer Dünger zugeführt. Das auf den 
versiegelten / teilversiegelten Flächen anfallende Regenwasser wird auf dem 
Grundstück versickert und somit dem natürlichen Kreislauf wieder zugeführt. 

• Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase hinsichtlich der Nutzung erneuerbarer Ener-
gien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Anlagen für erneuerbare Energien sind im Bebauungsplan nicht explizit festge-
setzt, sind jedoch grundsätzlich möglich und zulässig. 

• Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase hinsichtlich der Darstellung von Landschafts-
plänen sowie sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts 

Es ist nicht davon auszugehen, dass sich der vorliegende Bebauungsplan auf die 
genannten Pläne auswirkt. 

Da der Flächennutzungsplan des Regionalverbandes Saarbrücken nicht  geän-
dert werden muss, ist davon auszugehen, dass auch der Landschaftsplan des 
RV Saarbrücken, der die Außenbereichsfläche ebenfalls als landwirtschaftliche 
Fläche darstellt, nicht geändert werden muss. 

• Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase auf die Erhaltung der bestmöglichen Luftqua-
lität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der EU fest-
gelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden 

Es sind keine genannten Gebiete von der Planung betroffen. 

• Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase auf die Wechselwirkungen zwischen den ein-
zelnen Belangen des Umweltschutzes 

Die möglichen Wechselwirkungen zwischen den Auswirkungen des Vorhabens 
und den betroffenen Schutz- bzw. Sachgütern sind in der folgenden tabellari-
schen Übersicht dargestellt. 

Tabelle: Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
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Schutzgut Eingriff Wechselwirkungen mit 
anderen Schutzgütern 

Bewertung 

Boden zusätzliche Bodenversiegelung 
und Bodenverdichtung. 
(Einschränkungen durch Vornut-
zung bereits vorhanden),  
 

- Grundwasserneubil-
dung  

 
 
 
 
 
 
- Mikroklima 
 
 
 
 
 
- Flora / Fauna 
 
 
 
 
- Landschaft / Ortsbild 
 
 

- Durch die geringfügige Versieglung 
wird grundsätzlich die Aufnahme 
von Wasser und damit Anreicherung 
des Grundwassers reduziert.  

 -> Regenwasser wird vor Ort versi-
ckert und dem natürlichen Kreislauf 
wieder zugeführt. 

 
- potenzielle Abnahme der Luftfeuch-

tigkeit, geringfügige Temperaturer-
höhung, dadurch werden lokalklima-
tische Verhältnisse geringfügig ver-
ändert. 

 
- Es gehen durch die Versieglung von 

Bodenoberfläche Lebensräume für 
Pflanzen und Tiere verloren (arten-
arme Rasenflächen) 

 
- Veränderung des Landschaftsbildes 

durch bauliche Anlagen 
 

Grundwasser keine Minderung der Grundwas-
serneubildung durch zusätzliche 
Neuversiegelung da Regenwas-
ser vor Ort versickert wird 
 

keine 
 

  
 

Oberflächen-
gewässer 

Nicht betroffen 
 

Keine 
 
 

 
 

Klima / 
Lufthygiene 

Geringfügige Veränderung der 
lokalklimatischen Verhältnisse 
durch Neu(Teil-)versiegelung 
von max. ca. 2.000 qm Flächen/ 
Verlust an Freiflächen. 
 
keine klimarelevanten Flächen 
betroffen. 
 

- Flora / Fauna 
 
 
 
- Mensch 
 
 

- Veränderung der Standortbedingun-
gen und damit geringfügige Arten-
verschiebung 

 
- Vollversiegelte Flächen heizen sich 

grundsätzlich schneller auf und küh-
len verzögert ab. Dies wirkt der Luft-
feuchtigkeit entgegen -> dadurch 
u.U. bioklimatische Auswirkungen, 
die jedoch aufgrund der geringen 
Flächengröße und der Lage an Rand 
des Freilandklimatops nicht erheb-
lich sind 

 
Pflanzen und 
Tiere 

- Beseitigung von geringwertiger 
Vegetation (Rasenflächen) 

- Aufwertung von Vegetations-
strukturen durch grünordneri-
sche Festsetzungen im BPlan. 

 

- Boden, Wasser 
 
 
- Klima  
 
 
- Landschaft 
 
 
 
- Flora / Fauna 
 
 
 
 

 s.o 
 
- Minderung mikroklimatischen Aus-

wirkungen 
 
- Verbesserung durch Eingrünung 

des Gebiets (Bepflanzung nicht 
überbaubarer Flächen) 

 
- Neuer Lebensraum für siedlungsge-

bundene Tierarten auf den nicht 
überbauten Flächen sowie im nördli-
chen Randbereichen (Hutung) 

 

Mensch  Nutzungsänderung 

 

- Boden 
 
 
- Wasser 

- Versiegelung und Veränderungen 
der Bodeneigenschaften 
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Schutzgut Eingriff Wechselwirkungen mit 
anderen Schutzgütern 

Bewertung 

 
 
- Klima 
 
 
 
 
 
 
- Flora / Fauna 
 
 
 
- Mensch 
 
 
 
 
 
- Sachgüter 
 

- keine Veränderung der Grundwas-
serneubildung 

 
- geringfügige Veränderung des 

Mikroklimas durch Flächeninan-
spruchnahme. Die versiegelten Flä-
chen heizen sich schneller auf und 
kühlen rascher ab. Dies wirkt der 
Luftbefeuchtung entgegen.  

 
- Verlust von geringwertiger Vegeta-

tion (Rasenflächen) und damit Le-
bensraum für die Fauna 

Positive Wirkung hinsichtlich Tier-
schutz (Gnadenhof) 

 
- Positive Wirkungen durch Schaffung 

und Sicherung einer sozialen Nut-
zung  

 
- Schaffung neuer Sachgüter durch 

Investitionen 
 

 
 

3.3.2  Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase 
gem. Anlage 1 BauGB Nr. 2b aa-hh 

• Auswirkungen infolge des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant 
einschließlich Abrissarbeiten 

Es sind keine Abrissarbeiten erforderlich. 

• Auswirkungen infolge der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser 
Ressourcen zu berücksichtigen ist 

Inanspruchnahme von Flächen und somit Boden, führt dazu, dass diese nicht 
mehr in ihrer bereits eingeschränkten natürlichen Funktion zu Verfügung stehen. 
Versiegelungen führen zu einer starken Einschränkung der Bodenfunktion und 
zu einem direkten Verlust von Lebensräumen für Flora und Fauna. Durch Flä-
chenverluste und Bodenversiegelungen geht ein lokaler Verlust von biologischer 
Vielfalt einher, der allerdings angesichts bereits vorhandener Nutzungen als ge-
ring und unerheblich einzustufen ist. Die artenschutzrechtliche Bewertung der 
sich ergebenden Beeinträchtigungen hat keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf den Erhaltungszustand streng geschützter Arten ergeben. 

• Auswirkungen infolge der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, 
Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen 

Emissionsbedingte Auswirkungen durch Wärme und Strahlung sind nicht zu er-
warten. Durch die geplante, lockere Bebauung ist nicht mit Belästigungen der 
o.g. Faktoren zu rechnen. 
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• Auswirkungen infolge der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwer-
tung 

Erzeugte Abfälle werden örtlich gesammelt, ordnungsgemäß entsorgt und nach 
§ 7 KrWG verwertet. Evtl. vorhandene Altlasten müssen auf entsprechende De-
ponien entsorgt werden.  

Der anfallende Stallmist wird ordnungsgemäß entsorgt und in der Landwirtschaft 
als organischer Dünger eingesetzt. 

• Auswirkungen infolge der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die 
Umwelt (z.B. durch Unfälle oder Katastrophen) 

Es sind keine Auswirkungen infolge von Risiken für die genannten Aspekte zu 
erwarten. Unfälle und Katastrophen sind durch die Umsetzung der Planung we-
der in der Bau-, noch in der Betriebsphase zu erwarten. Kulturelles Erbe ist von 
vorliegender Planung nicht betroffen.  

• Auswirkungen infolge der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plan-
gebiete unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicher-
weise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung natürlicher Ressour-
cen 

In unmittelbarer Umgebung des Plangebietes sind derzeit keine o.g. Vorhaben 
bekannt. 

• Auswirkungen infolge der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art 
und Ausmaß der Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegen-
über den Folgen des Klimawandels 

Auswirkungen des Vorhabens auf das Klima sind als geringfügig zu betrachten. 
Die Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels lässt 
sich lokal schwer vorhersagen. Regional betrachtet ist durch den Klimawandel 
ein Anstieg der Temperatur und weniger Niederschlag zu erwarten5.     

Im vorliegenden Fall findet der Abfluss von Schmutzwasser in den angrenzenden 
Mischwasserkanal der Straße „Bremerhof“ statt. Es ist vorgesehen, das anfal-
lende Niederschlagswasser auf dem Grundstück zu versickern. 

 

 

• Auswirkungen infolge der eingesetzten Techniken und Stoffe 

Durch das Vorhaben sind keine erheblichen Auswirkungen infolge der eingesetz-
ten Techniken und Stoffe zu erwarten. Im Rahmen der Bauarbeiten sind tempo-
räre Beeinträchtigungen zu erwarten. 

5.4 Geplante Maßnahmen 
Schutzgüter  
Naturhaushalt/  

 
5  Deutscher Klimaatlas des DWD 
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Arten und Biotope Geschützte Biotope, Schutzgebiete oder Natura2000-/ FFH-Gebiete sind von der 
Planung nicht betroffen. Maßnahmen zur Minimierung der Betroffenheit von Ar-
ten des Anhang IV der FFH-RL sind in der artenschutzrechtlichen Betrachtung in 
Kapitel 4 des Umweltberichtes beschrieben. 

Es wird festgesetzt, dass die nicht überbaubaren Flächen mit Bäumen bzw. 
Strauchgruppen zu begrünen sind. Damit entstehen innerhalb des Geltungsbe-
reiches neue Grünstrukturen. Des Weiteren wird eine private Grünfläche im nörd-
lichen Bereich des Plangebietes festgesetzt, die ebenfalls mit Gehölzen initial zu 
bepflanzen ist. Eine temporäre extensive Weidenutzung als „Hutung“ ist zulässig. 

Hinsichtlich des Artenschutzes sind in jedem Fall die Rodungszeiten gem. § 39 
BNatSchG zu beachten. Die artenschutzrechtliche Bewertung der sich ergeben-
den Beeinträchtigungen ergab keine erheblich negativen Auswirkungen auf den 
Erhaltungszustand streng geschützter Arten, so dass Ausnahmeanträge gem. § 
44 Abs. 7 BNatSchG nicht erforderlich sind. 

Schutzgut Boden Während der Bauphase wird es zu Bodenbewegungen und lokalen Bodenver-
dichtungen bzw. Umschichtung des Bodens kommen. Diese Beeinträchtigungen 
sind jedoch nur temporär und als geringfügig anzusehen. Der Boden im Eingriffs-
bereich ist bereits teilweise anthropogen geprägt oder überformt. Durch die bau-
lichen Anlagen und Wege / Stellplätze werden Flächen dauerhaft als Pflanzen-
standorte verloren gehen. 

 Grünordnerische Festsetzungen sowie die Festsetzung einer maximalen Grund-
flächenzahl von 0,4 tragen dazu bei, dass Grünstrukturen geschaffen werden und 
somit für die Aufnahme von Regenwasser und für die Infiltration zur Verfügung 
stehen. Die maximale Neuversiegelung (einschl. wassergebundener Flächen, 
wie Wege und Stellplätze) wird somit auf rd. 0,2 ha minimiert. 

Schutzgut Wasser Innerhalb des Plangebietes sind keine Oberflächengewässer vorhanden, auch 
liegt das Plangebiet nicht in einem Wasserschutzgebiet (WSG), daher ist eine 
Beeinträchtigung des Schutzguts Wasser nicht zu erwarten.  

Zwar wird ein Teil des Plangebiets versiegelt / teilversiegelt und steht so nicht 
mehr der Aufnahme von Regenwasser zur Verfügung, doch ist hier zu bewerten, 
dass die Neuversiegelung nur vergleichsweise gering ausfällt und Wege sowie 
Stellplätze in versickerungsfähiger Weise gebaut werden. Es ist vorgesehen, das 
anfallende Regenwasser innerhalb des Plangebiets zu versickern und somit dem 
natürlichen Kreislauf wieder zuzuführen. 

Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind durch das geplante 
Vorhaben nicht zu erwarten. Die Flächenversiegelung im Bereich des Baugebie-
tes, welches mit einer GRZ von 0,4 festgesetzt wird, ist als gering anzusehen, so 
dass eine Erheblichkeit ausgeschlossen werden kann.  

Kurzfristige Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden und Grundwasser 
(Schichtwasser) während der Bauphase sind jedoch nicht auszuschließen.  
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Schutzgut Klima/ Luft Eine erhebliche Verschlechterung des örtlichen Klimas ist nicht zu erwarten. 
Durch die Festsetzungen soll gewährleistet werden, dass zumindest in Teilberei-
chen Grünstrukturen neu geschaffen, bzw. erhalten werden, die zu einer Verbes-
serung des Kleinklimas beitragen.  

Mit der Realisierung baulicher Vorhaben ist stets ein Eingriff in die CO2-Bilanz 
verbunden. Der Bebauungsplan trifft deshalb grünordnerische Festsetzungen, 
die sich positiv auf die CO2-Bilanz auswirken. Klimatologische Auswirkungen hin-
sichtlich der CO2-Bilanz sind nicht kleinräumig bewertbar, sondern müssen an-
gesichts der Dynamik lokaler Windströmungen und Luftaustauschprozessen in 
größerem räumlichem Zusammenhang betrachtet werden.  

Schutzgut Mensch Da mit vorliegender Planung auf eine Fläche in der Innerortslage zurückgegriffen 
wird, in deren Umgebung sich bereits Wohnbebauung bzw. zur Tierhaltung und 
Beweidung genutzt Flächen befinden, ist mit keinen Beeinträchtigungen für das 
Schutzgut Mensch zu rechnen. Die geplanten Festsetzungen orientieren sich am 
Bestand in der Umgebung. 

Schutzgüter Orts- und Landschaftsbild  
Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes wird gewährleistet, dass sich die 
erlaubte Bebauung in die Umgebung einfügt und sich insbesondere hinsichtlich 
der Höhenentwicklung an der umgebenden Bebauung orientiert. Eine vorgese-
hene Bepflanzung im Geltungsbereich sowie die Festsetzung zur Erhaltung von 
Bäumen dienen der Wahrung des Landschaftsbildes. 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter  
Innerhalb des Plangebietes sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine Kulturgü-
ter vorhanden.  

Ausgleich Aufgrund der geringfügigen Beeinträchtigungen und der geringen Größe des 
Plangebietes kann ein externer Ausgleich entfallen. Eingriffe durch die geringfü-
gigen Versiegelungen werden durch vorgesehene Gehölzpflanzungen kompen-
siert. 

Wechselwirkungen Auf die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern ist bei den jeweiligen 
Schutzgütern bereits Bezug genommen worden. Darüber hinaus sind negative 
Auswirkungen durch Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern nicht zu er-
warten. 

5.5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
Inhalt des Umweltberichtes sind auch die in Betracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten.  

Im vorliegenden Fall sind dies: 

- Nichtdurchführung der Planung 
- Planungsalternativen 
 
Diese Planungsmöglichkeiten werden im Folgenden betrachtet:  

Nichtdurchführung Die Planungsalternative (0-Variante) würde bedeuten, dass die Flächen in ihrem 
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jetzigen Zustand verbleiben würden und damit nicht dichter bebaut werden wür-
den. Die Baulücke an der Straße „Bremerhof“ könnte geschlossen werden. Die 
Tierhaltung sowie die damit verbundene Vereinstätigkeit würden in ihrem jetzigen 
Zustand eines Provisoriums verbleiben. 

Standort- 
Entscheidung / 
Standort- 
alternativen Da es sich im vorliegenden Fall um eine Wiedernutzbarmachung einer brach ge-

fallenen Fläche, die sich im Privateigentum der Vorhabenträgerin befindet, han-
delt (Baulücke), entfallen Standortalternativen. Eine Platzierung der Gebäude im 
rückwärtigen Teil begründet sich, wie der Begründung des Bebauungsplans aus-
führlich zu entnehmen ist, aus Sicherheitsaspekten für die Besuchergruppen. 

Aus verkehrlicher Sicht ist der Standort bereits erschlossen.  

Der Bebauungsplan greift auf eine brach gefallene Fläche in der Innerortslage 
zurück. Die geplanten Baumaßnahmen auf Außenbereichsflächen dienen dar-
über hinaus lediglich der planungsrechtlichen Sicherung bereits an dieser Stelle 
stattfindender Vereinstätigkeiten. Daher wird mit vorliegender Planung dem spar-
samen Umgang mit Grund und Boden Rechnung getragen. 

Aufgrund dieser Standortvorteile ist die vorliegende Fläche für die beabsichtigte 
Planung gut geeignet. 

5.6 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen 
nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe j BauGB 

Durch die getroffenen Festsetzungen ist keine Ansiedlung eines Störfallbetriebes 
möglich.  

Somit kann davon ausgegangen werden, dass es durch die Planung zu keinen 
erheblichen nachteiligen Auswirkungen hinsichtlich der des oben genannten Pa-
ragraphen kommt. 

6. Zusätzliche Angaben 

6.1 Verwendetes Verfahren und Darstellung der Schwierigkeiten 
bei der Zusammenstellung der Angaben 

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen gab es nicht. 

Die vorhandenen Unterlagen wurden auf Grundlage bestehender Fachgesetze 
und mit Hilfe aktueller Literatur und Datenbanken sowie den frei zugänglichen 
Informationen aus dem GeoPortal Saarland erstellt. Zusätzlich erfolgten Aufnah-
men vor Ort. 

Die in der vorliegenden Umweltprüfung erarbeiteten Aussagen sind für die Um-
weltprüfung im Sinne des § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB und § 50 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung ausreichend.   
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6.2 Monitoring (Maßnahmen zur Überwachung) 
Da nach derzeitigem Kenntnisstand keine erheblichen negativen Umweltauswir-
kungen zu erwarten sind, kann ein Monitoring entfallen. 

6.3 Nichttechnische Zusammenfassung 
Planungsziel Ziel der Planung ist es die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung 

eines für Vereinstätigkeiten sowie private Zwecke vorgesehenen Gebäudes, ver-
schiedener Stallungen für die Unterbringung von Tieren, eines überdachten Ron-
dells und die innere Erschließung einschließlich Besucherparkplätzen zu schaf-
fen. 

Maßnahmen Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sowie Ausgleichsmaßnahmen 
sind die Festsetzung der Begrünung nicht überbaubarer Flächen (teilweise Neu-
schaffung von Grünstrukturen durch Festsetzung von Grünflächen mit Gehölzini-
tialpflanzungen), der Festsetzung einer Grünfläche mit Initialbepflanzung (Hu-
tung) sowie die Erhaltung von Bäumen. Die Einhaltung der Rodungszeiten sowie 
die Kontrolle zu fällender Bäume auf besetzte Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
dient zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte.  

Schutzgüter Die Bestandserfassung der Schutzgüter ergab, dass der Geltungsbereich des 
Bebauungsplans eine geringe bis mittlere ökologische Wertigkeit aufweist. Durch 
das Vorhaben werden keine Natur- oder Landschaftsschutzgebiete, Geschützte 
Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler, Nationalparke oder Biosphärenreser-
vate beeinträchtigt. Die Naturgüter Relief, Boden, Grundwasser, Mensch, Klima 
und Erholungsfunktion sowie Landschaftsbild des überplanten Gebietes werden 
durch die Maßnahme im Zusammenhang mit den Vermeidungs-, Verminde-
rungs- und Ausgleichsmaßnahmen nicht erheblich beeinträchtigt, so dass keine 
erheblichen Auswirkungen zu erwarten sind. 

Artenschutz Die artenschutzrechtliche Bewertung der sich ergebenden Beeinträchtigungen 
ergab keine erheblich negativen Auswirkungen auf den Erhaltungszustand streng 
geschützter Arten, so dass Ausnahmeanträge gem. § 44 Abs. 7 BNatSchG nicht 
erforderlich sind. Es werden keine Verbotstatbestände einschlägig, wenn die vor-
gesehenen Maßnahmen (Einhaltung der Rodungszeiten) eingehalten werden. 

6.4 Quellenverzeichnis 
Rechtsnormen: 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. No-
vember 2017 (BGBl. I, S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. 
August 2020 (BGBl. I S. 1728) geändert worden ist 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. November 2017 (BGBl. I, S. 3786) 

• Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 
58), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) ge-
ändert worden ist.  
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• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S 2542), 
das zuletzt durch 290 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) 
geändert worden ist 

• Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), 
das zuletzt durch Art. 3 Absatz 3 der Verordnung vom 27. September 2017 
(BGBl. I S. 3465) geändert worden ist. 

• Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 08. April 2019 (BGBl. I S. 432) geändert worden ist.  

• UVPG 2020 - Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694) 

• Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I, S. 2986), zuletzt ge-
ändert durch Art. 2 Absatz 14b des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 
2808) 

• Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 des Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 
2004[1] [2] zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. 
I S. 324).  

• Saarländisches Naturschutzgesetz (SNG) in der Fassung vom 05. April 2006 
(Amtsblatt S. 726), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Februar 2019 
(Amtsbl. I S. 324)  

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Saarland (SaarlUVPG) in 
der Fassung vom 30. Oktober 2002 (Amtsblatt. S. 2494), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. I S. 324)  

• Saarländisches Landesplanungsgesetz (SLPG) in der Fassung vom 18. No-
vember 2010 (Amtsblatt S. 2599), geändert durch das Gesetz vom 13. Feb-
ruar 2019 (Amtsbl. I S. 324)  

• Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) in der Neufassung vom 27. Juni 
1997 (Amtsblatt v. 01. August 1997, S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (Amtsbl. I S. 639) 

• Saarländisches Wassergesetz (SWG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 30. Juli 2004 (Amtsblatt S. 1994), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. I S. 324) 

• FFH-RL - Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, kurz: FFH-Richtlinie 

• VSRL - Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, 
kurz: VS-Richtlinie 

 
• LEP Umwelt - Landesentwicklungsplan - Teilabschnitt „Umwelt“ (Vorsorge für 

Flächennutzung, Umwelt und Infrastruktur) vom 13. Juli 2004, zuletzt geändert 
durch die Verordnung vom 27. September 2011 über die 1. Änderung betref-
fend die Aufhebung der landesplanerischen Ausschlusswirkung der Vorrang-
gebiete 
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• Landesentwicklungsplan Saarland (Siedlung und Umwelt) 

• Flächennutzungsplan des Regionalverbandes Saarbrücken 

• Landschaftsplan des Regionalverbandes Saarbrücken 

• Landschaftsprogramm Saarland 

• Biotopkartierung Saarland 

• Arten- und Biotopschutzprogramm Saarland 

 

Sonstiges: 

• Klimaatlas des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 

• GeoPortal des Saarlandes 

• MINISTERIUM FÜR UMWELT DES SAARLANDES UND DELATTINIA: „Rote 
Listen gefährdeter Pflanzen und Tiere des Saarlandes“, Atlantenreihe Band 4, 
Saarbrücken 2008 

• Rote-Listen 2019 Saarland (https://rote-liste-saarland.de/) 

• MEINIG, H.; BOYE, P.; DÄHNE, M.; HUTTERER, R. & LANG, J. (2020): Rote 
Liste und Gesamt-artenliste der Säugetiere (Mammalia) Deutschlands. – Na-
turschutz und Biologische Vielfalt 170 (2): 73 S. 

 

Artenschutz 

• BEZZEL, E. (1993): Kompendium der Vögel Mitteleuropas, Passeres-Singvö-
gel 

• BOS, J.; BUCHHEIT, M.; AUSTGEN, M.; MARKUS AUSTGEN; ELLE, O. 
(2005): Atlas der Brutvögel des Saarlandes. Ornithologischer Beobachterring 
Saar (Hrsg.), Atlantenreihe Bd. 3 

• BÜCHNER, S. & JUSKAITIS, R. (2010): Die Haselmaus 

• DELATTINIA - ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR TIER- UND PFLANZENGE-
OGRAPHISCHE HEIMATFORSCHUNG IM SAARLAND E.V.: 
http://www.delattinia.de/... 

• Faltblatt Heldbock: www.umwelt.sachsen.de/lfug 

• FloraWeb: http://www.floraweb.de/MAP/... 

• GeoPortal: Saarland http://geoportal.saarland.de/portal/de/... 

• HERRMANN, M. (1990): Säugetiere im Saarland; Verbreitung, Gefährdung, 
Schutz 

• Hirschkaefer-Steckbrief der AGNU Haan e.V.: http://www.agnu-
haan.de/hirschkaefer/ 

• insekten box: http://www.insektenbox.de/kaefer/heldbo.htm 

• MINISTERIUM FÜR UMWELT DES SAARLANDES UND DELATTINIA: „Rote 
Listen gefährdeter Pflanzen und Tiere des Saarlandes“, Atlantenreihe Band 4, 
Saarbrücken 2008 
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• Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr (Hrsg.), Daten zum Arten- und 
Biotopschutz im Saarland (ABSP – Arten-und Biotopschutzprogramm Saar-
land unter besonderer Berücksichtigung der Biotopverbundplanung, Fachgut-
achten) + Gewässertypenatlas des Saarlandes, Saarbrücken 1999 

• Moose Deutschland: http://www.moose-deutschland.de/ (...) 

• NABU Landesverband Saarland, Biber AG; Die Verbreitung des Bibers (Cas-
tor fiber albicus) im Saarland: http://www.nabu-saar.de/... 

• SAUER, E. (1993): Die Gefäßpflanzen des Saarlandes (mit Verbreitungskar-
ten), Schriftenreihe „Aus Natur und Landschaft im Saarland“, Sonderband 5, 
MfU Saarland / DELATTINIA e.V. (Hrsg.) 

• Steckbrief zur FFH-Art 1079, Copyright LUWG - Stand: 23.11.2010 

• TROCKUR, B. et al. 2010, Atlas der Libellen, Fauna und Flora der Großregion, 
Bd. 1, Hrsg.: Zentrum f. Biodokumentation, Landsweiler-Reden 

• WERNO, A. (2020): Lepidoptera-Atlas 2018. Verbreitungskarten Schmetter-
linge (Lepidoptera) im Saarland und Randgebieten. 
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ANMERKUNGEN ZUM VERFAHREN 
 
Die Öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 25.05.2021 bis 25.06.2021 statt. Die Behörden und Träger 
öffentlicher Belange sowie die Nachbarkommunen erhielten mit Schreiben vom 25.05.2021 die Möglichkeit, 
Stellung zu nehmen und evtl. in Bezug auf Ihren Aufgabenbereich bestehende Anregungen vorzubringen.  
 
Beteiligt wurden Träger öffentlicher Belange bzw. ähnliche Dienststellen einschließlich der Nachbargemeinden. 
Von den Stellen, die sich innerhalb der vorgesehenen Fristen nicht geäußert haben, ist anzunehmen, dass keine 
von ihnen wahrzunehmenden Belange durch die vorgelegte Planung berührt werden. 
 
Die Nummerierung der Stellungnahmen entspricht der dem Verfahren zugrunde gelegten Liste der Träger 
öffentlicher Belange. Stellungnahmen, in denen verschiedene Belange angesprochen werden, werden ggf. 
zwecks leichterer Zuordnung der Abwägungsvorschläge, nochmals untergliedert. 
 
 
 Anregungen der Träger öffentlicher Belange 
 
1 Amprion GmbH 

Robert-Schumann-Straße 7, 44263 Dortmund 
 
Mail vom 26.05.2021 
Az.: Vorgangs-Nr. 152773 
 
im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen 
keine Höchstspannungsleitungen unseres Un-
ternehmens. 
 
Planungen von Höchstspannungsleitungen für 
diesen Bereich liegen aus heutiger Sicht nicht 
vor. 
 
Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich wei-
terer Versorgungsleitungen die zuständigen 
Unternehmen beteiligt haben. 
 

  Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Keine Anregungen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine gesonderte Beschlussfassung ist hierzu nicht er-
forderlich.  

2 Arbeitskammer des Saarlandes   Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

3 Bischöfliches Generalvikariat   Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

4 Bund für Umwelt und 
Naturschutz 
Landesverband Saarland e. V. 

  Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

5 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz 
und Dienstleistungen der Bundeswehr 
Referat Infra I 3 
Fontainengraben 200, 53123 Bonn 
 
Schreiben vom 25.05.2021 
Az.: 45-60-00 / K-IV-646-21 
 
durch die oben genannte und in den Unterla-
gen näher beschriebene Planung werden Be-
lange der Bundeswehr berührt, jedoch nicht 
beeinträchtigt. 
Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und 

  Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Keine Anregungen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine gesonderte Beschlussfassung ist hierzu nicht er-
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Rechtslage bestehen zu der Planung seitens 
der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belan-
ge keine Einwände. 
 

forderlich.  

6 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Sparte Verwaltungsaufgaben 

  Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

7 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 

 Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

8 Creos Deutschland GmbH 
Am Zunderbaum 9, 66424 Homburg 
 
Mail vom 26.05.2021 
Az.: CR-2021-00905 
 
Die Creos Deutschland GmbH betreibt ein ei-
genes Gashochdruckleitungsnetz sowie ein ei-
genes Hoch- und Mittelspannungsnetz inklusi-
ve der zugehörigen Anlagen. Folgende Unter-
nehmen haben uns mit der Betreuung Ihrer Lei-
tungen und Anlagen im Rahmen der Planaus-
kunft beauftragt: 
 
- Nippon Gases Deutschland GmbH (Sauer-
stoff- und Stickstoffleitungen im Saarland) 
- Zentralkokerei Saar GmbH (ZKS-Leitung im 
Saarland) 
- Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH (Bi-
ogasleitung im Bereich Ramstein-Miesenbach) 
- Energis-Netzgesellschaft mbH (Gashoch-
druckleitungen im Bereich Sulzbach I Altenwald 
I Friedrichsthal) 
- Villeroy & Boch AG (Gashochdruckleitungen 
im Bereich Mettlach) 
 
Zu Ihrer Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass im 
angefragten Bereich keine Anlagen der Creos 
Deutschland GmbH und keine der von uns be-
treuten Anlagen vorhanden sind. 
 

  Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Keine Anregungen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine gesonderte Beschlussfassung ist hierzu nicht er-
forderlich.  

9 CSG GmbH  Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 
10 Deutsche Bahn AG - DB Immobilien 

Region Südwest 
Camberger Straße 10, 60327 Frankfurt 
 
Mail vom 26.05.2021 
Az.: TOEB-KAR-21-104913 
 
die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien als von 
der DB Netz AG bevollmächtigtes Unterneh-
men, übersendet Ihnen hiermit folgende Ge-
samtstellungnahme der Träger öffentlicher Be-
lange zum o.g. Verfahren: 
 
Durch den Vorhabenbezogener Bebauungs-
plan „Pferde-Ziegenalm" in der Gemeinde 

  Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Keine Anregungen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine gesonderte Beschlussfassung ist hierzu nicht er-
forderlich.  
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Großrosseln im Ortsteil Naßweiler werden die 
Belange der DB AG und ihrer Konzernunter-
nehmen nicht berührt. Wir haben daher weder 
Bedenken noch Anregungen vorzubringen. Auf 
die durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhal-
tung der Bahnanlagen entstehenden Immissio-
nen (insbesondere Luft- und Körperschall usw.) 
wird vorsorglich hingewiesen. 
 

11 Deutsche Telekom Technik GmbH 
NL Südwest PTI 11 
Pirmasenser Straße 65, 67655 Kaiserslautern 
 
Schreiben vom 25.05.2021 
Az.: 230-21/SB/JT 
 
die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend 
Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - 
hat die Deutsche Telekom Technik GmbH be-
auftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und 
Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen 
sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzu-
nehmen und dementsprechend die erforderli-
chen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Im Planbereich befinden sich keine Telekom-
munikationslinien der Telekom, wie aus beige-
fügtem Plan ersichtlich ist. 
 
Bei Konkretisierung Ihrer Planungen durch ei-
nen Bebauungsplan ist eine Planauskunft und 
Einweisung von unserer zentralen Stelle einzu-
fordern: 
Deutsche Telekom Technik GmbH, Zentrale 
Planauskunft Südwest, Chemnitzer Str. 2, 
67433 Neustadt a.d. Weinstr. 
E-Mail: planauskunft.suedwest@telekom.de 
 
Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu 
beachten. 
 
Sollte an dem betreffenden Standort ein An-
schluss an das Telekommunikationsnetz der 
Telekom benötigt werden, bitten wir zur Koor-
dinierung mit der Verlegung anderer Leitungen 
rechtzeitig, sich mit uns in Verbindung zu set-
zen. Für die Bestellung eines Anschlusses set-
zen sie sich bitte mit unserem Bauherrnservice 
0800 3301903 in Verbindung. 
 
Anlage: Leitungsplan 
 

  Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 
1 BauGB wurde von der Deutsche Telekom Technik 
GmbH NL Südwest PTI 11 in ihrer Stellungnahme 
vom 10.02.2021 angeführt, dass sich innerhalb des 
Geltungsbereiches Telekommunikationslinien der Te-
lekom befänden. Dies geht auch aus dem nun beige-
fügten Lageplan hervor. Dort sind Leitungen eingetra-
gen die sich im Bereich der öffentlichen Verkehrsflä-
che befinden, welche Teil des Geltungsbereiches ist. 
Der in der Stellungnahme vom 10.02.2021 aufgeführ-
te Hinweis wird daher vorsorglich in der Planzeich-
nung beibehalten 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine gesonderte Beschlussfassung ist hierzu nicht er-
forderlich.  

12 Deutsche Telekom Technik GmbH 
Technische Planung und Rollout 
Ziegelleite 2-4, 95448 Bayreuth 

 Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
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Mail vom 01.06.2021 
Az.: -/- 
 
vielen Dank für Ihr Schreiben. 
 
Derzeit betreiben wir in Nassweiler keine Richt-
funkstrecken und haben daher keine Einwände 
gegen den Bebauungsplan „Pferde-
Ziegenalm". 
 
Die Telekom hat auch bei der Fa. Ericsson 
Services GmbH weitere Verbindungen ange-
mietet. Die Daten dieser Strecken stehen uns 
leider nicht zur Verfügung. 
 
Wir weisen darauf hin, dass diese Stellung-
nahme nur für Richtfunkverbindungen des Te-
lekom - Netzes gilt. Bitte beziehen Sie, falls 
nicht schon geschehen, die Firma Ericsson 
Services GmbH, in Ihre Anfrage ein. Bitte rich-
ten Sie diese Anfrage an: 
Ericsson Services GmbH, Prinzenallee 21, 
40549 Düsseldorf 
oder per Mail an 
bauleitplanung@ericsson.com 
 
Anlage: Luftbild und Lageplan mit Geltungsbe-
reichsabgrenzung 
 

 
 
 
 
Begründung: 
Keine Anregungen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine gesonderte Beschlussfassung ist hierzu nicht er-
forderlich. 
 

13 Deutscher Wetterdienst 
Frankfurter Straße 135, 63067 Offenbach am 
Main 
 
Schreiben vom 08.06.2021 
Az.: PB24A/07.63.07/265-2021 
 
im Namen des Deutschen Wetterdienstes als 
Träger öffentlicher Belange bedanke ich mich 
für die Beteiligung an der Aufstellung des Be-
bauungsplanes „Pferde-Ziegenalm" im Ortsteil 
Naßweiler", Gemeinde Großrosseln. 
 
Ihre Planung wurde anhand der zur Verfügung 
gestellten Unterlagen durch unsere Fachberei-
che geprüft. 
 
Der DWD hat keine Einwände gegen die. von 
Ihnen vorgelegte Planung, da keine Standorte 
des DWD beeinträchtigt werden bzw. betroffen 
sind. 
 
Sofern Sie für Vorhaben in Ihrem Einzugsge-
biet amtliche klimatologische Gutachten für die 
Landes-, Raum- und Städteplanung, für die 
Umweltverträglichkeit (UVP) o. ä. benötigen, 

  Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Keine Anregungen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine gesonderte Beschlussfassung ist hierzu nicht er-
forderlich.  



     
 Bearbeitungsstand: Juli 2021 Seite     

 

Gemeinde Großrosseln 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Pferde-Ziegenalm“ 

 
      

 

Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

  
 

5 

können Sie diese bei uns in Auftrag geben 
bzw. Auftraggeber in diesem Sinne informieren. 

Für Rückfragen stehen Ihnen die Ansprech-
partner des DWD gerne zur Verfügung. 
 

14 DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Tower-Niederlassung Saarbrücken 

  Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

15 Eisenbahn-Bundesamt 
Standort Frankfurt 

  Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

16 energis GmbH   Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

17 Ericsson Services GmbH 
Contract Handling Group 
Prinzenallee 21, 40549 Düsseldorf 
 
Mail vom 02.06.2021 
Az.: -/- 
 
bei den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfsflä-
chen hat die Firma Ericsson bezüglich ihres 
Richtfunks keine Einwände oder spezielle Pla-
nungsvorgaben. 
Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Stellung-
nahme nur für Richtfunkverbindungen des 
Ericsson - Netzes gilt. 
Bitte beziehen Sie, falls nicht schon gesche-
hen, die Deutsche Telekom, in Ihre Anfrage 
ein. 
Richten Sie diese Anfrage bitte an: 
Deutsche Telekom Technik GmbH, Ziegelleite 
2-4, 95448 Bayreuth 
richtfunk-trassenauskunft-dttgmbh@telekom.de 
 
Von weiteren Anfragen bitten wir abzusehen. 
 

  Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Keine Anregungen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine gesonderte Beschlussfassung ist hierzu nicht er-
forderlich.  

18 Ev. Kirchengemeinde Völklingen-Warndt   Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

19 EVS Entsorgungsverband Saar 
Abwasserwirtschaft 
Mainzer Straße 261, 66121 Saarbrücken 
 
Mail vom 31.05.2021 
Az.: -/- 
 
In dem von Ihnen angegebenen Planungsge-
biet befinden sich keine Abwasseranlagen des 
EVS. 
 
Über mögliche Leitungsverläufe Anderer oder 
der Kommune liegen uns keine Informationen 
vor. 
 
Wir weisen darauf hin, dass sich diese Aus-
kunft ausschließlich auf den Verlauf der Samm-
ler bezieht. 
 

  Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Keine Anregungen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine gesonderte Beschlussfassung ist hierzu nicht er-
forderlich.  
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Soweit weitergehende Informationen, z.B. zu 
Eigentums- oder Nutzungsangelegenheiten 
von oder an Grundstücken erforderlich sind, 
sind diese von den jeweils zuständigen Stellen 
beim EVS oder anderer betroffenen Stellen, 
wie z.B. Gemeinde, Grundbuchamt oder Eigen-
tümer einzuholen. 
 
Zur Beantwortung evtl. weiterer Fragen stehen 
wir gerne unter leitungsanfragen@evs.de mit 
Angabe unseres Geschäftszeichens zur Verfü-
gung und verbleiben 
 

20 EVS Gesellschaft für 
Abfallwirtschaft mbH 
Untertürkheimer Straße 21, 66117 
Saarbrücken 
 
Mail vom 07.06.2021 
Az.: -/- 
 
Zu der o. g. Maßnahme werden seitens des 
EVS-Abfallwirtschaft – Anregungen und 
Bedenken nicht geltend gemacht. 
 
Wir bitten jedoch, bei der Planung die 
entsprechenden Vorschriften der 
Abfallwirtschaftssatzung des EVS- hier die §§ 
7, 8, 13, 15 und 16 (Amtsblatt des Saarlandes 
Nr. 29 vom 01.01.2012, bzw. 13.07.2012 S. 
736 ff) – sowie die einschlägigen 
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften hier 
insbesondere die DGVU Information 214-033 
der BG Verkehr zu beachten. 
 

  Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Um zu gewährleisten, dass die Vorschriften bei den 
weiteren Planungen berücksichtigt werden, wird ein 
entsprechender Hinweis im Bebauungsplan ergänzt.  
 
Beschlussvorschlag: 
Redaktionelle Ergänzung des Bebauungsplanes. Die 
Grundzüge der Planung werden hiervon nicht berührt.  
  

21 Handwerkskammer 
des Saarlandes 

  Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

22 Industrie- und Handelskammer 
des Saarlandes 

  Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

23 inexio GmbH 
Am Saaraltarm 1, 66740 Saarlouis 
 
Mail vom 27.05.2021 
Az.: Ticket#4947579 
 
vielen Dank für Ihre Anfrage. 
 
Im angefragten Bereich befinden sich derzeit 
keine Leitungen unseres Unternehmens. 
 
Für Auskünfte zu anderen Liegenschaften steht 
Ihnen unser Online Portal 
"https://planauskunft.inexio.net" zur Verfügung. 
 

  Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Keine Anregungen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine gesonderte Beschlussfassung ist hierzu nicht er-
forderlich.  

24 Kath. Pfarreiengemeinschaft "Pfarrei Heilig 
Kreuz im Warndt" 

 Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 
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25 Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz 
Don Bosco Straße 1, 66119 Saarbrücken 
 
Schreiben vom 05.07.2021 
Az.: 01/1311/1576/Wß 
 
Guten Tag, 
 
die Gemeinde Großrosseln hat die Einleitung 
des Verfahrens zur Aufstellung des 
Bebauungsplans „Pferde-Ziegenalm“ im 
Ortsteil Naßweiler beschlossen. Ziel des 
Verfahrens ist die Schaffung der 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 
gemeinnützige, tierschützerisch agierende 
sowie gewerblich auf unterschiedlichste 
Besuchergruppen ausgerichtete Tierhaltung, 
einschließlich relevanter einhergehender 
Begleitnutzungen. Analog soll auch die 
Möglichkeit der Wohnnutzung gesichert 
werden. 
 
Zu dem o.a. vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Pferde-Ziegenalm“ Gemeinde 
Großrosseln, Ortsteil Naßweiler bitten wir 
folgende Hinweise und Anmerkungen zu 
berücksichtigen: 
 
Gebiets- und anlagenbezogener 
Grundwasserschutz 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
befindet sich außerhalb eines geplanten oder 
festgesetztern Trink- bzw. 
Quellwasserschutzgebietes und nicht in der 
Nähe eines Oberflächengewässers. 
 
Folgende Punkte sind bei der weiteren Planung 
zu beachten: 
 
Die Vorgaben der Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdeten Stoffen 
(AwSV) sind zu beachten und einzuhalten. 
Wassergefährdende Stoffe sind feste, flüssige 
und gasförmige Stoffe und Gemische, die 
geeignet sind, dauernd oder in einem nicht nur 
unerheblichen Ausmaß nachteilige 
Veränderungen der Wasserbeschaffenheit 
herbeizuführen, und als wassergefährdend 
eingestuft sind oder als wassergefährdend 
gelten. Hierzu zählen unter anderem die bei 
der Tierhaltung anfallenden JGS-Stoffe wie 
Festmist und Jauche. 
 
Die Lagerung der Betriebs- und Schmierstoffe 
sowie die Betankung von Arbeitsgeräten und 

 Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Um zu gewährleisten, dass die Vorschriften bei den 
weiteren Planungen berücksichtigt werden, werden 
die in der Stellungnahme aufgeführten Hinweise im 
Bebauungsplan ergänzt.  
 
Beschlussvorschlag: 
Redaktionelle Ergänzung des Bebauungsplanes. Die 
Grundzüge der Planung werden hiervon nicht berührt.  
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Baustellenfahrzeugen während der Bauphase 
darf nur auf befestigten Flächen vorgenommen 
werden. Ist dies nicht möglich, sind 
entsprechende Vorkehrungen zu treffen 
(Auffwangwanne, Bindemittel etc.) 
 
Für die Ausführung vorgesehener Sauberkeits-, 
Trag- oder Dränschichten sowie für die 
Verfüllung von Arbeitsräumen (Kanalgräben, 
Baugruben, usw.) darf nur Material verwendet 
werden, das keine auslaugbaren 
wassergefährdenden Bestandteile enthält bzw. 
Material, das der Einbauklasse 1.1 (bei einem 
Mindestabstand von 1,00 m zwischen 
Grundwasser und Einbaumaterial) bzw. 
Einbauklasse 0 der LAGA Mitteilung M20 
(Anforderungen an die stoffliche Verwertung 
von mineralischen Abfällen Stand, September 
2005) entspricht. 
https://www.saarland.de/SharedDocs/Downloa
ds/DE/muv/abfall/dl_lagam20_muv.html  
 

26 Landesamt für Vermessung, 
Geoinformation 
und Landentwicklung 

 Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

27 Landesbetrieb für Straßenbau - Saarland   Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

28 Landesdenkmalamt 
Am Bergwerk Reden 11, 66578 Schiffweiler 
 
Schreiben vom 02.06.2021 
Az.: LDA/TÖB/Kn-scho 
 
Zu der vorliegenden Planung nimmt das 
Landesdenkmalamt wie folgt Stellung. 
Rechtsgrundlage ist das Gesetz Nr. 1946 zur 
Neuordnung des saarländischen 
Denkmalschutzes und der saarländischen 
Denkmalpflege (Saarländisches 
Denkmalschutzgesetz – SdschG) vom 13. Juni 
2018 (Amtsblatt des Saarlandes Teil I vom 
5.Juli 2018 S. 358ff.). 
 
Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind nach 
heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht 
betroffen. Auf die Anzeigepflicht und das 
befristete Veränderungsverbot bei 
Bodenfunden § 16 Abs. 1 und 2 SDschG) sollte 
in den textlichen Festsetzungen des Planwerks 
hingewiesen werden. 
Auf § 28 SDschG (Ordnungswidrigkeiten) sei 
an dieser Stelle hingewiesen. 
 

  Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die genannten Vorschriften sind bereits in der Plan-
zeichnung enthalten. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine gesonderte Beschlussfassung ist hierzu nicht er-
forderlich. 
  

29 Landeshauptstadt Saarbrücken 
Bahnhofstraße 31, 66111 Saarbrücken 
 

  Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
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Schreiben vom 22.06.2021 
Az.: -/- 
Wir bedanken uns für die Beteiligung im 
Rahmen der Aufstellung des o.g. 
Bebauungsplanes. 
 
Die Landeshauptstadt Saarbrücken sieht sich 
bezüglich der oben genannten Planung in Ihren 
Belangen nicht berührt.  

 
 
 
Begründung: 
Keine Anregungen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine gesonderte Beschlussfassung ist hierzu nicht er-
forderlich.  

30 Landespolizeipräsidium 
Direktion LPP 1 
LPP 125 - Kampfmittelbeseitigungsdienst 

 Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

31 Landwirtschaftskammer für 
das Saarland 
In der Kolling 310, 66450 Bexbach 
 
Mail vom 22.06.2021 
Az.: -/- 
 
Gegen den vorliegenden Bebauungsplan 
werden keine Bedenken vorgebracht.  

  Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Keine Anregungen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine gesonderte Beschlussfassung ist hierzu nicht er-
forderlich. 
 

32 Le Président de la communauté  
d’agglomeration Forbach 
110, rue des Moulins, F-57608 Forbach-
CEDEX 
 
Schreiben vom 27.05.2021 
Az.: DG/GL/21/138 
 
Wir haben Ihr Schreiben von 25. Mai 2021 zur 
Stellungnahme in der oben genannten Sache 
gut erhalten. 
 
Das Projekt am „Pferde-Ziegenalm" ruft keine 
besonderen Bemerkungen unserer Seite. Es 
scheint uns trotzdem wichtig dass durch die 
kommende Aktivitäten die in der Nähe wohn-
haften Bewohner nicht durch Geruchsemissio-
nen gestört werden. 
 

  Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Keine Anregungen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine gesonderte Beschlussfassung ist hierzu nicht er-
forderlich.  

33 Ministerium der Justiz   Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

34 Ministerium für Bildung und Kultur   Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

35 Ministerium für Inneres, Bauen und Sport 
Oberste Landesbaubehörde OBB 11:  
Landes- und Stadtentwicklung, 
Bauaufsicht und Wohnungswesen 
Halbergstraße 50, 66121 Saarbrücken 
 
Schreiben vom 17.06.2021 
Az.: OBB11-34-6/21 Be 

  Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
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mit o.a. Planung beabsichtigt die Gemeinde 
Großrosseln, die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen zur städtebaulichen Ordnung der 
bereits vorhandenen gemeinnützigen, tier-
schützerisch agierenden sowie gewerblich auf 
unterschiedliche Besuchergruppen ausgerich-
tete Tierhaltung zu schaffen. Gleichzeitig sollen 
Begleitnutzungen ermöglicht und Wohnnutzung 
für Betriebsinhaber und Vereinsvorstand gesi-
chert werden. 
 
Der 0,5 ha große Bereich liegt teilweise inner-
halb des Bebauungsplans „Bremerhof', der an 
dieser Stelle ein allgemeines Wohngebiet fest-
setzt, und teilweise im Außenbereich gemäß § 
35 BauGB. 
 
Ziele der Raumordnung stehen der Planung 
nicht entgegen. 
 
Da es sich vorliegend um einen vorhaben be-
zogenen Bebauungsplan handelt, wird davon 
ausgegangen, dass alle Komponenten des 
Projekts bekannt sind. Aus hiesiger Sicht be-
darf der Katalog der Konkretisierung hinsicht-
lich der geplanten Größenordnung der geplan-
ten Läden. 
 
Die entsprechende Ergänzung der Begründung 
sowie der Planzeichnung wird für erforderlich 
gehalten. 

 
Begründung: 
Die in der Stellungnahme angesprochenen Begleit-
nutzungen wurden nochmals konkretisiert. Da keine 
gewerbliche Tätigkeit vorgesehen ist, sind Läden und 
Dienstleistungseinrichtungen nicht mehr länger Teil 
des Nutzungskatalogs. Ferner wurde die gastronomi-
sche Nutzung insofern konkretisiert, dass nun „nicht 
gewerblich orientiere Bewirtungsmöglichkeiten für 
Vereinsmitglieder und Besucher zulässig“ sind. Aus 
der Begründung ist nun wortgemäß zu entnehmen: 
„Dadurch soll es ermöglicht werden die Besucher der 
Pferde-Ziegenalm in kleinerem Rahmen zu bewirten. 
Es ist nicht vorgesehen, auf dem Plangebiet einen 
gastronomischen Betrieb zu errichten.“ Da darüber 
hinaus keine gastronomischen Tätigkeiten oder Läden 
im Plangebiet verwirklicht werden sollen, ist es auch 
nicht mehr notwendig eine Verkaufsflächenzahl anzu-
geben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Redaktionelle Konkretisierung der Planunterlagen. Ei-
ne gesonderte Beschlussfassung ist hierzu nicht er-
forderlich.  

36 Ministerium für Inneres, Bauen und Sport 
Ref.OBB24 (Liegenschaften) 

  Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

37 Ministerium für Umwelt und 
Verbraucherschutz 
Abt. D – Forstbehörde 
Keplerstarße 18, 66117 Saarbrücken 
 
Schreiben vom 02.06.2021 
Az.: D/4-2401-0002#0168 2021/053023 
 
im Geltungsbereich des o. g. vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans befindet sich kein Wald 
im, Sinne des § 2 Landeswaldgesetz. 
 
Insofern sind die Belange der Forstbehörde 
nicht betroffen. 
 

  Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Keine Anregungen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine gesonderte Beschlussfassung ist hierzu nicht er-
forderlich.  

38 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie 
und Verkehr 
Franz-Josef-Röder-Straße 17, 66119 
Saarbrücken 
 
Schreiben vom 10.06.2021 

 Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
 
 
 
 



     
 Bearbeitungsstand: Juli 2021 Seite     

 

Gemeinde Großrosseln 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Pferde-Ziegenalm“ 

 
      

 

Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

  
 

11 

Az.: E/1-M05 Sch/VK 
 
Zu der o.a. Bauleitplanung bestehen aus Sicht 
des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie 
und Verkehr keine Bedenken. 
 

 
 
Begründung: 
Keine Anregungen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine gesonderte Beschlussfassung ist hierzu nicht er-
forderlich. 

39 
a 

Mittelstadt Völklingen 
Neues Rathaus, 66333 Völklingen 
 
Schreiben vom 07.06.2021 
Az.: -/- 
 
Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Pferde-Ziegenalm“ der Gemeinde Großrosseln 
bestehen seitens der Stadt Völklingen keine 
Bedenken.  

  Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Keine Anregungen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine gesonderte Beschlussfassung ist hierzu nicht er-
forderlich. 
 

39 
b 

Mittelstadt Völklingen 
Neues Rathaus, 66333 Völklingen 
Untere Bauaufsichtsbehörde 
 
Mail vom 23.06.2021 
Az.: -/- 
 
die Belange der UBA Völklingen werden von 
der Planung des im Betreff genannten B-Plans 
nicht berührt. 

 Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Keine Anregungen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine gesonderte Beschlussfassung ist hierzu nicht er-
forderlich. 
 

40 NABU, Naturschutzbund Deutschland 
Landesverband Saarland e. V. 

  Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

41 Nippon Gases Deutschland GmbH   Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

42 PYUR GmbH 
Messe-Allee 2, 04356 Leipzig 
 
Mail vom 04.06.2021 
Az.: Ticket: TC927343 
 
zu der von Ihnen gestellten Anfrage teilen wir 
Ihnen mit, dass die Primacom Gruppe an dem 
benannten Standort KEINE Leitungen betreibt. 
Diese Negativmeldung hat eine Gültigkeit von 
sechs Monaten, danach ist eine erneute Anfra-
ge notwendig. 
Das Ticket wird geschlossen. 
 
Bitte beachten Sie: 
Diese Leitungsauskunft beinhaltet nur den Be-

  Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Keine Anregungen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine gesonderte Beschlussfassung ist hierzu nicht er-
forderlich.  
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stand von PrimaCom. 
Der Leitungsbestand der TeleColumbus muss 
bis auf Weiteres separat angefragt und beaus-
kunftet werden, wenn nicht schon geschehen. 
 
Bitte wenden Sie sich hierzu an die Auskunft-
sportale der entsprechenden Bundesländer: 
für Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern 
und Berlin leitungsauskunft-
berlin@telecolumbus.de oder 
für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
leitungsauskunft-dresden@telecolumbus.de 
oder 
für die restliche Bundesrepublik leitungsaus-
kunft-ratingen@telecolumbus.de 
 

43 RAG Montan Immobilien GmbH 
Büro Saar 
Provinzialstraße 1, 66806 Ensdorf 
 
Mail vom 31.05.2021 
Az.: -/- 
 
wir verweisen in dieser Angelegenheit auf un-
ser Antwortschreiben vom 04.03.2021 zu glei-
chem Vorhaben, welches weiterhin Gültigkeit 
besitzt. 

Stellungnahme vom 04.03.2021: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach Prüfung teilen wir Ihnen mit, dass das 
Plangebiet nach unserer Kenntnis im Einwir-
kungsbereich bisheriger Abbautätigkeiten liegt 
und dass Einwirkungen erfahrungsgemäß ab-
geklungen sind 

Im Umfeld des geplanten Vorhabens ist mit 
Bruchspalten zu rechnen. Sollten im Bereich 
von Baumaßnahmen Anomalien in der Boden-
beschaffenheit bzw. im Bereich der oberen 
Erdschichten festgestellt werden, werden die 
Hinzuziehung eines Baugrundsachverständi-
gen und die Erstellung eines gutachterlichen 
Nachweises zur Standsicherheit auf Kosten 
des Bauherren empfohlen. 

Wir haben Ihre Anfrage zuständigkeitshalber 
auch an das Oberbergamt des Saarlandes wei-
tergeleitet. 
 

 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die in der Stellungnahme vom 04.03.2021 genannten 
Hinweise sind bereits in der Planzeichnung enthalten. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine gesonderte Beschlussfassung ist hierzu nicht er-
forderlich. 
 

44 Regionalverband Saarbrücken 
Fachdienst 60 - Regionalentwicklung, 
Planung 
Postfach 10 30 55, 66030 Saarbrücken 
 
Schreiben vom 24.06.2021 
Az.: -/- 

 Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
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per E-Mail vom 25.05.2021 haben Sie den Re-
gionalverband Saarbrücken als Träger der Flä-
chennutzungs- und Landschaftsplanung im 
Rahmen der Aufstellung des o. g. Bebauungs-
planes um Stellungnahme gebeten. 
 
Bereits im Zuge der frühzeitigen Behördenbe-
teiligung des vorliegenden Aufstellungsverfah-
rens wurde der Regionalverband Saarbrücken 
beteiligt und hat eine entsprechende Stellung-
nahme verfasst bzw. abgegeben (siehe Wort-
laut im Anhang dieses Schreibens). Diese be-
hält inhaltlich - auch unter den im Laufe des 
Verfahrens leicht geänderten Festsetzungen – 
im Wesentlichen ihre Gültigkeit 
 
Ich bitte um Übermittlung des B-Planes bei Er-
langung der Rechtskraft. 
 
Stellungnahme vom 12.03.2021 im Zuge der 
frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 (1) 
BauGB 
 
Im Flächennutzungsplan des Regionalverban-
des Saarbrücken wird der südliche Teil des 
Geltungsbereiches der vorliegenden Entwick-
lungsabsicht bzw. derjenige entlang der die be-
troffenen Grundstücke erschließenden Straße 
„Bremerhof“ als „Wohnbaufläche“ dargestellt, 
der nördliche, von der Erschließungsstraße her 
gesehen „rückwärtige“ Bereich als „Fläche für 
die Landwirtschaft“ 
 
Bezüglich der angestrebten hauptsächlichen 
Nutzung des rückwärtigen Bereiches als „ge-
meinnützige, tierschützerisch agierende sowie 
gewerblich auf unterschiedlichste Besucher-
gruppen ausgerichtete Tierhaltung“ ist der vor-
liegende Bebauungsplan(vor)entwurf aus den 
Darstellungen des Flächennutzungsplans ent-
wickelt.  
 
Demgegenüber wird jedoch im rückwärtigen 
Bereich innerhalb der dargestellten „Fläche für 
Landwirtschaft“ eine jenseits der in § 35 Abs. 1 
BauGB aufgeführten „privilegierten“ Vorhaben 
– untergeordnete – wohnbauliche Nutzung kri-
tisch gesehen. 
 
Eine Wohnbaunutzung in sog. „2. Reihe“ ist 
derzeit nicht in der Grundkonzeption des Flä-
chennutzungsplans vorgesehen und auch nicht 
geplant. 
 
In diesem Zusammenhang wird angeregt, die 

 
Begründung: 
Da nebenstehend auf die Stellungnahme vom 12.03. 
verwiesen wird, wird im Folgenden auf die einzelnen 
Punkte Bezug genommen: 
 
Wie in der Stellungnahme des Regionalverbandes 
Saarbrücken bereits dargelegt, kann die vorliegende 
Planung im Sinne einer „gemeinnützigen, tierschütze-
risch agierenden sowie gewerblich auf unterschied-
lichste Besuchergruppen ausgerichteten Tierhaltung“ 
aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans 
entwickelt werden. Der Regionalverband Saarbrücken 
sieht eine Wohnbaunutzung im bisherigen Außenbe-
reich des Geltungsbereiches als kritisch, nicht jedoch 
die übrigen in der Art der baulichen Nutzung festge-
setzten Nutzungen. Hierzu ist auszuführen, dass die 
Wohnnutzung lediglich im Sinne einer „Betriebswoh-
nung“ oder einer „Übernachtungsmöglichkeit" in das 
im Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) verortete 
und in den Detailzeichnungen aufgeführte Vereinsge-
bäude integriert werden soll. Es ist nicht vorgesehen 
ein Gebäude zu errichten das ausschließlich Wohn-
zwecken dient oder eine vom Betrieb der Pferde-
Ziegenalm entkoppeltes Wohnen ermöglicht. Dauer-
wohnen ist nicht vorgesehen. Da der Betrieb der Pfer-
de-Ziegenalm als sogenannter Gnadenhof konzipiert 
ist, wo auch kranke oder verletzte Tiere gepflegt wer-
den, benötigen die dortigen Tiere eine entsprechend 
haltungsgerechte Betreuung. Um den Tieren dies zu 
ermöglichen, ist die Gewährleistung einer dauerhaften 
räumlichen Nähe zu den Ställen von hoher Bedeu-
tung. Die angestrebte Wohnnutzung (Übernach-
tungsmöglichkeit) stellt sich darüber hinaus, wie auch 
die übrigen im Gebiet zulässigen Nutzungen, als eine 
nach § 35 BauGB dem Hauptbetrieb untergeordnete 
Nutzung dar. Demnach erfüllt die Nutzung sowohl die 
Anforderungen des § 35BauGB und kann damit auch 
aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans 
entwickelt werden.  
 
Zu den „ergänzenden Erläuterungen“ ist folgendes 
auszuführen:  
 
Die Erläuterungen auf S. 6 und S. 7 der Begründung 
zum Bauen in zweiter Reihe und zu den beabsichtig-
ten Wohnzwecken wurden entsprechend entfernt bzw. 
angepasst. Wortgemäß ist der Begründung nun auf S. 
7 zu entnehmen: „Darüber hinaus ist das Wohnen für 
Betriebsinhaber / den Vereinsvorstand zulässig. Damit 
kann für den Betriebsinhaber / den Vereinsvorstand 
die Möglichkeit bestehen im Vereinsheim zu nächti-
gen bzw. das Vereinsheim teilweise auch zu Wohn-
zwecken zu nutzen. Dabei ist nicht vorgesehen, dass 
Gebäude als Dauer-wohnsitz zu nutzen, sondern le-
diglich als „Übernachtungsmöglichkeit“. Aufgrund der 
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angestrebte Wohnnutzung im nach § 34 
BauGB bzw. § 30 BauGB (Bebauungspläne 
„Bremerhof“ sowie „Ortsmitte Nassweiler“ ) be-
reits jetzt baurechtlich zulässigen, erschlosse-
nen und noch unbebauten südlichen Teil des 
vorliegenden Geltungsbereiches zu realisieren.  
 
Der gültige Landschaftsplan des Regionalver-
bandes stellt für das Plangebiet entsprechend 
neben „Siedlungsflächen“ im Süden eine „Frei-
flächennutzung“ im Norden des Plangebietes 
dar. Es sind jedoch keine Maßnahmenflächen 
definiert, sodass der Landschaftsplan keine der 
Planung entgegenstehenden Aussagen trifft.  
 
Ergänzende Erläuterungen: 
 
Entgegen der Beschreibung auf Seite 6 oben 
des Entwurfs der Begründung (Stand Frühzei-
tige Beteiligung) zum Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan, wonach „keine Bebauung in 
zweiter Reihe ermöglicht werden soll“, sieht der 
vorgelegte Plan faktisch die Wohnbebauung in 
zweiter Reihe vor. Dies wird dadurch bestätigt, 
in dem auf Seite 7 der Begründung klargestellt 
wird: „Zulässig sind darüber hinaus Wohnun-
gen für Betriebsinhaber, Aufsichts- und Bereit-
schaftspersonen, sowie Wohnen im Bestand. 
Damit soll vor allem das Wohnen des Vereins-
vorstandes bzw. des Betriebsinhabers ermög-
licht werden, aber auch zukünftig davon ent-
koppeltes Wohnen möglich sein.“ 
 
Das im bisherigen Außenbereich vorgesehene 
Wohngebäude fügt sich im Gegensatz zur Be-
schreibung zu den Auswirkungen auf das Orts- 
und Landschaftsbild auf Seite 11 der Begrün-
dung nicht hinsichtlich der Bauweise und der 
Bautypologie in die umlegende Umgebung ein. 
Aus städtebaulicher Sicht entspricht das vorge-
sehene Wohngebäude nicht der Eigenart der 
der näheren Umgebung. 
 
Die entgegen den Vorgaben des bestehenden 
Bebauungsplans „Bremerhof“ vorgesehene 
rückwärtige Bebauung mit Wohnungen wird 
damit begründet, „dass der schmale Grund-
stückszuschnitt nur schwer eine Durchwegung 
zu den hinteren Gebäuden zulassen würde, 
sollte der südliche Teil bebaut werden.“ Dieser 
Argumentation kann nicht gefolgt werden, denn 
das Grundstück besitzt straßenseitig im Süden 
eine Breite von ca. 14m. Bei einer östlichen 
Grenzbebauung für das Vereinsheim mit Woh-
nungen, wie es der bestehende Bebauungs-
plan erlaubt und ortstypisch wäre, bliebe an der 

Eigenart eines Gnadenhofs bedürfen die oftmals ver-
letzten oder kranken Tiere ein hohes Maß an Pflege 
und Aufmerksamkeit. Damit auch bei gesundheitlich 
intensiveren Fällen eine Rundumpflege möglich ist, ist 
es daher vorgesehen, entsprechende Räumlichkeiten 
für den Vereinsvorstand / Betriebsinhaber vorzuhal-
ten. Die Wohnnutzung stellt dabei i.S.d. § 35 BauGB 
nur eine dem Hauptbetrieb untergeordnete Nutzung 
dar. Eine Wohnnutzung ist nur als Teilnutzung im 
Vereinsheim und an keiner anderen Stelle im Plange-
biet vorgesehen. Die Errichtung eines ausschließlich 
zu Wohnzwecken genutzten Gebäudes ist nicht vor-
gesehen.“ 
 
Der Regionalverband Saarbrücken führt an, dass sich 
das Wohngebäude hinsichtlich seiner Bauweise und 
Bautypologie nicht in das bauliche Umfeld einfügt. 
Hier ist nochmals darauf hinzuweisen, dass wie be-
reits ausgeführt und dem Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan zu entnehmen ist, lediglich ein einge-
schossiges Vereinsgebäude mit untergeordneter 
Wohnnutzung (Übernachtungsmöglichkeit) vorgese-
hen ist. Ein ausschließlich für Wohnnutzung oder zum 
Dauerwohnen vorgesehenes Gebäude ist nicht ge-
plant. Zur Typologie und Bauweise ist zusätzlich zu 
den Ausführungen in der Begründung folgendes dar-
zulegen: Da das Vereinsgebäude im hinteren Teil des 
Grundstückes errichtet werden soll, gelten auch ent-
sprechend andere Anforderungen an die Typologie 
und die Bauweise. Ein eingeschossiges Gebäude mit 
Pultdach (wie im VEP vorgesehen) würde sich unmit-
telbar an der Straße „Bremerhof“ in Verlängerung der 
dortigen Wohngebäude mit der Bestandsbebauung 
stadtgestalterisch nur schwierig vereinen. Ebenso 
würde sich jedoch auch ein zweigeschossiges Ge-
bäude mit Walmdach, wie umliegend vorhanden, nicht 
in das Umfeld des hinteren Teils des Geltungsberei-
ches einfügen. Im rückwärtigen Grundstücksbereich 
ist üblicherweise eine niedrigere Bebauung als im 
vorderen Grundstückbereich vorgesehen, wie auch im 
Bestand auf den benachbarten Grundstücken im wei-
teren räumlichen Umfeld in Form von Schuppen, Gar-
tenhäusern, etc. bereits vorhanden sind. Damit ent-
spricht das geplante Vereinsheim der rückwärtigen 
Bebauung des baulichen Umfeldes und fügt sich da-
her behutsam in das Orts- und Landschaftsbild ein. 
 
Entgegen der Aussage in der Stellungnahme des Re-
gionalverbandes ist keine rückwärtige Bebauung mit 
„Wohnungen“ vorgesehen, sondern wie mehrfach 
ausgeführt ein eingeschossiges Vereinsgebäude mit 
der Möglichkeit einer dem Hauptbetrieb untergeordne-
ten Wohnnutzung / Übernachtungsmöglichkeit für den 
Vereinsvorstand / den Betriebsinhaber. Die Alterna-
tivendiskussion in der Begründung sowie im Umwelt-
bericht wurde entsprechend der Stellungnahme er-
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westlichen Grundstücksgrenze genügend Platz 
für eine Zufahrt in den rückwärtigen Bereich 
des Grundstückes, wo die Stallungen errichtet 
werden sollen. Zwischen Wohngebäude und 
Straße verblieben ca. 12m Grundstücksfläche, 
so dass ein Teil der vorgesehenen Stellplätze 
auch straßenseitig vor dem Gebäude entste-
hen könnte. Die übrigen Stellplätze könnten 
hinter dem Gebäude liegen. 
 
Aus den genannten Gründen bleibt es unklar, 
warum diese Planungsalternative nicht in Be-
tracht gezogen und in der Begründung erläutert 
worden ist. Dies trifft auch für den Umweltbe-
richt bezüglich des Kapitels 5.5 „Anderweitige 
Planungsmöglichkeiten“ auf Seite 29 der Be-
gründung zu. 
 
Der Umweltbericht kommt auf Seite 29 der Be-
gründung bezüglich des Ausgleichs zu folgen-
dem Ergebnis: „Aufgrund der geringfügigen 
Beeinträchtigungen und der geringen Größe 
des Plangebietes kann ein Ausgleich entfallen“. 
Dieser Einschätzung wird keinesfalls gefolgt. 
Das Vorhaben ermöglicht die Zerstörung von 
bislang belebten Böden durch Versiegelungen 
und Teilversiegelungen in Folge des Baus von 
Wegen Stallungen und einem Wohngebäude 
im bisherigen Außenbereich und stellt keine 
ausgleichsbefreite Bebauung gemäß § 34 
BauGB dar. 
 
Aufgrund des vergleichsweise kleinen Vorha-
bengebiete entstehen keine großflächigen Ein-
griffe, dennoch erheblichen Eingriffe, insbe-
sondere in das Schutzgut Boden. Diese sind 
grundsätzlich zu kompensieren. Dies sollte re-
lativ einfach innerhalb des Plangebietes oder 
der Weideflächen der Pferde-Ziegenalm mög-
lich sein, indem beispielsweise einzelne Bäume 
oder kleine Gehölzgruppen oder -reihen ange-
pflanzt werden, die auch das Landschaftsbild 
bereichern können. 
 

gänzt und konkretisiert. Sinngemäß ist nun der Be-
gründung zu entnehmen: „Da das Grundstück bislang 
untergenutzt ist, findet durch die vorliegende Planung 
keine optische, jedoch eine qualitative Schließung der 
Baulücke statt. Die Positionierung der geplanten Ge-
bäude, insbesondere des Vereinsheims, im rückwärti-
gen Bereich des Plangebietes begründet sich durch 
Schutz- und Sicherheitsaspekte. Da die Tätigkeiten 
des Gnadenhofs auch die Betreuung und das Schaf-
fen von Angeboten und Aktivitäten für Kinder- und Ju-
gendgruppen umfassen, sind besondere Anforderun-
gen zur Sicherheit dieser Zielgruppen zu berücksichti-
gen. In der Vergangenheit gab es in der Straße „Bre-
merhof“ bereits Fälle von Vandalismus, Brandan-
schlägen sowie illegalem Handel mit Betäubungsmit-
teln. Zudem stellt sich die an das Plangebiet angren-
zenden Rue Nationale als Straße mit einer hohen 
Verkehrsbelastung dar. Um Konflikten und Gefähr-
dungen für die Besucher der Pferde-Ziegenalm vor-
zubeugen, ist vorgesehen die besagten Anlagen im 
rückwärtigen Bereich des Plangebietes zu errichten. 
Da eine etwaige Wohnnutzung des Vereinsvorstandes 
bzw. des Betriebsinhabers untergeordnet innerhalb 
des Vereinsheims stattfinden soll, entfällt aus o.g. 
Gründen eine Standortalternative innerhalb des Gel-
tungsbereiches.“ 
 
Bezüglich des in der Stellungnahme gewünschten 
Ausgleiches ist folgendes auszuführen: Wie in der 
Bestandsaufnahme im Umweltbericht dargelegt, sind 
innerhalb des Plangebietes keine naturnahen oder 
ökologische wertvolle Strukturen vorhanden. Verein-
zelt sind Laub- und Nadelbäume vorhanden, die als 
zu erhaltende Einzelbäume in die Planzeichnung 
übernommen wurden. Ein Ausgleich der zu versie-
gelnden Strukturen ist zwar vorgesehen, aufgrund der 
anthropogenen Vornutzung durch Tierhaltung und der 
geringen ökologischen Wertigkeit leidglich in gerin-
gem Umfang notwendig. Daher wurde im nördlichen 
Teil des Geltungsbereiches eine Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung „Ausgleichsfläche / Hutung" fest-
gesetzt, auf der nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB eine 
Gehölzentwicklung mit einheimischen Gehölzen vor-
gesehen ist. Ferner sind dem Vorhaben- und Er-
schließungsplan weitere Standorte vorgesehener Ge-
hölzpflanzungen zu entnehmen. Die im VEP darge-
stellten Wege sind nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB als 
wassergebundene Wege / Schotterrasen auszufüh-
ren.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Da die wesentlichen Ergänzungen bereits vor der öf-
fentlichen Auslegung in die Planunterlagen aufge-
nommen wurden, sind nun lediglich einzelne redaktio-
nelle Konkretisierungen erfolgt. Eine gesonderte Be-
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schlussfassung ist hierzu nicht erforderlich. 
 

45 SaarForst Landesbetrieb  Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

46 Saarländischer Rundfunk 
Funkhaus Halberg 

 Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

47 Saarwald-Verein e. V. 
c/o Landratsamt Haus Sturm 
Prof.-Notton-Straße 5, 66740 Saarlouis 
 
Schreiben vom 02.06.2021 
Az.: MJ/2021 
 
Der oben genannten Änderung des Bebau-
ungsplanes stimmt der LV Saarwald-Verein 
e.V. ohne Bedenken zu. 

 Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Keine Anregungen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine gesonderte Beschlussfassung ist hierzu nicht er-
forderlich. 
 

48 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
Landesverband Saarland e. V. 
Herrn Günther v. Bünau 

 Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

49 STEAG GmbH 
Trierer Straße 4, 66111 Saarbrücken 
 
Mail vom 01.06.2021 
Az.: -/- 
 
vielen Dank für die erneute Beteiligung im Ver-
fahren. Wir haben keine weiteren Anregungen 
und verweisen auf unsere Stellungnahme vom 
02.03.2021 (Fehlanzeige). 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. 
 
Anlage Stellungnahme vom 02.03.2021 
 

 Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Keine Anregungen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine gesonderte Beschlussfassung ist hierzu nicht er-
forderlich. 
 

50 STEAG New Energies GmbH 
PT-P / Zentrale Planauskunft 
Frau Martina Burger 
St.Johanner Straße 101-105, 66115 
Saarbrücken 
 
Mail vom 26.05.2021 
Az.: 210526-07BM 
 
die STEAG New Energies GmbH ist von den 
genannten Planungen nicht betroffen, insbe-
sondere sind in dem von Ihnen gekennzeichne-
ten Planbereich keine Versorgungsleitungen 
unserer Zuständigkeit vorhanden. 
 
Zentrale Planauskunft für die Fernwärme-
Verbund Saar GmbH und die STEAG New 

 Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Keine Anregungen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine gesonderte Beschlussfassung ist hierzu nicht er-
forderlich. 
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Energies GmbH. 
 

51 Telefonica Germany GmbH & Co. OHG 
Südwestpark 35, 90449 Nürnberg 
 
Mail vom 10.06.2021 
Az.: -/- 
 
die Überprüfung Ihres Anliegens ergab, dass 
auch weiterhin keine Belange von Seiten der 
Telefonica Germany GmbH & Co. OHG zu er-
warten sind. 
Zur besseren Visualisierung erhalten Sie beige-
fügt zur E-Mail ein digitales Bild. Das Plange-
biet ist im Bild mit einer dicken roten Linie ein-
gezeichnet. 
 
Hier: Luftbild mit Geltungsbereichsabgrenzung 
 
Sollten sich noch Änderungen der Planung/ 
Planungsflächen ergeben, so würden wir Sie 
bitten uns die geänderten Unterlagen zur Ver-
fügung zu stellen, damit eine erneute Überprü-
fung erfolgen kann.  
 
Bei Fragen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfü-
gung. 
 

 Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Keine Anregungen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine gesonderte Beschlussfassung ist hierzu nicht er-
forderlich. 
 

52 Verband der Gartenbauvereine 
Saar/Pfalz e.V. 
Kulturzentrum Bettinger Mühle 

 Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

53 Ville de Freyming-Merlenbach  Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

54 Ville de Petite-Roselle  Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

55 Vodafon GmbH / Vodafone Kabel 
Deutschland GmbH 

 Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

56 Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
Verteilnetzplanung 

 Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

57 VSE Net GmbH 
Nell-Breuning-Allee 6, 66115 Saarbrücken 
 
Schreiben vom 11.06.2021 
Az.: VNT AM ho-lj 
 
gegen die Aufstellung des o. g. Bebauungspla-
nes bestehen unsererseits keine Bedenken, da 
sich innerhalb des Geltungsbereiches keine 
von uns betriebenen Versorgungsanlagen be-
finden. 
 
Hinweis auf die digitale Bearbeitung zukünftiger 
Planungsanfragen! 
Im Hinblick auf eine zeitnahe und ressourcen-
schonende Bearbeitung von Planungsanfragen 

 Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Keine Anregungen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine gesonderte Beschlussfassung ist hierzu nicht er-
forderlich. 
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haben wir seit dem 01.01.2021 den entspre-
chenden Prozess in unserem Haus digitalisiert 
und zu diesem Zweck das E-Mail-Postfach 
 
stellungnahmen@vse-verteilnetz.de 
 
eingerichtet. Wir bitten Sie, uns Ihre entspre-
chenden Anfragen (einschließlich der zugehö-
rigen Planunterlagen im .pdf-Format) zukünftig 
digital zukommen zu fassen. Bitte teilen Sie 
uns dabei auch mit, ob Sie die entsprechende 
Stellungnahme ebenfalls per E-Mail oder, wie 
bisher üblich, per Brief oder Telefax erhalten 
wollen.  
 
Bei weiteren Fragen steht Ihnen Herr Stefan 
Hoffmann gerne zur Verfügung. 
 

58 VSE Verteilnetz GmbH  
Heinrich-Böcking-Straße 10-14, 66121 
Saarbrücken 
 
Schreiben vom 11.06.2021 
Az.: VNT AM ho-lj 
 
gegen die Aufstellung des o. g. Bebauungspla-
nes bestehen unsererseits keine Bedenken, da 
sich innerhalb des Geltungsbereiches keine 
von uns betriebenen Versorgungsanlagen be-
finden. 
 
Hinweis auf die digitale Bearbeitung zukünftiger 
Planungsanfragen! 
Im Hinblick auf eine zeitnahe und ressourcen-
schonende Bearbeitung von Planungsanfragen 
haben wir seit dem 01.01.2021 den entspre-
chenden Prozess in unserem Haus digitalisiert 
und zu diesem Zweck das E-Mail-Postfach 
 
stellungnahmen@vse-verteilnetz.de 
 
eingerichtet. Wir bitten Sie, uns Ihre entspre-
chenden Anfragen (einschließlich der zugehö-
rigen Planunterlagen im .pdf-Format) zukünftig 
digital zukommen zu fassen. Bitte teilen Sie 
uns dabei auch mit, ob Sie die entsprechende 
Stellungnahme ebenfalls per E-Mail oder, wie 
bisher üblich, per Brief oder Telefax erhalten 
wollen.  
 
Bei weiteren Fragen steht Ihnen Herr Stefan 
Hoffmann gerne zur Verfügung. 
 

 Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Keine Anregungen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine gesonderte Beschlussfassung ist hierzu nicht er-
forderlich. 
 

59 Wasser- und Schifffahrtsamt 
Saarbrücken 

 Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 
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60 Wasserzweckverband Warndt 
Am Bürgermeisteramt 1, 66333 Völklingen 
 
Mail vom 26.05.2021 
Az.: -/- 
 
seitens des WasserZweckVerband Warndt be-
stehen keine Einwände oder Bedenken zum 
geplanten Vorhaben. Wir geben lediglich den 
Hinweis, dass der Brandschutz mit der Feuer-
wehr abzustimmen ist, zumal die Hauptleitung 
zwar an der Grundstücksgrenze verläuft, die 
Bebauung jedoch weit in das Grundstück hin-
einreicht und der notwendige Abstand zum 
nächsten Feuerlöschhydrant überschritten 
werden könnte. 
 

 Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Wie auch in der Stellungnahme zur frühzeitigen Betei-
ligung der Behörden bereits vom Wasserzweckver-
band Warndt angeregt fand in der Zwischenzeit eine 
Begutachtung durch die Feuerwehr Großrosseln mit 
folgendem Ergebnis statt: 
 
„Am Montag 22.02.2021 fand eine Begehung durch 
die Feuerwehr Großrosseln (…) der Pferde und Zie-
genalm in Naßweiler statt. Grund ist das Bauvorhaben 
einer offenen Stallung und der damit einhergehnden 
Wasserversorgung im Brandfall. 
Aus Sicht der Feuerwehr, bestehen keine Bedenken 
gegen dieses Bauvorhaben, da die Wasserversor-
gung mit den vorhandenen Hydranten und mit den 
Fahrzeugen der Feuerwehr durch eine Befahrung der 
Flächen möglich ist.“ 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine gesonderte Beschlussfassung ist hierzu nicht er-
forderlich. 
 

61 Westnetz GmbH 
DRW-S-LK-TM 

 Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

 



Investitionsprogramm 2021-2025 
Änderungs- und Ergänzungsvorschläge der Ortsräte 

 
 
 
Dorf im Warndt 
• Keine Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge. 
 

Emmersweiler 
• Sanierung/Erneuerung Teilstück „In den Kreuzlängten“ (20.000 €). 

Bei einer geplanten grundhaften Sanierung (Neuherstellung Trag- und Deckschicht) sind 
Mittel hierfür im Investitionsprogramm bereitzustellen. Bei einer ausschließlichen Sanierung 
der Deckschicht handelt es sich um eine Sanierung, welche im Ergebnishaushalt zu 
veranschlagen ist. 

• Anschaffung eines Baumständers/einer Bodenhülse (5.000 €). 
Aufnahme in das IVP gemäß Beschluss HA am 07.09.2021. 

 

Großrosseln 
• Mittelbereitstellung für die Beschaffung von zwei Basketballkörben in der Turnhalle (keine 

Betragsangabe). 
Keine Aufnahme in das IVP gemäß Beschluss HA am 07.09.2021. Beschaffung über die 
Grundschule. 

• Mittelbereitstellung für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung des Fußweges zwischen 
Großrosseln und Dorf im Warndt (keine Betragsangabe). 
Der Hauptausschuss stellt hierfür Mittel in Höhe von ca. 20.000 € bereit. Sofern die Maßnahme 
umgesetzt werden soll, wird vorgeschlagen, diese über fünf Jahre abzuwickeln. 

 

Karlsbrunn 
• Keine Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge. 

 

Nassweiler 
• Keine Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge. 
 

St. Nikolaus 
• Mittelbereitstellung für die Erstellung von Bebauungsplänen zur Erschließung eines kleinen 

Neubaugebietes im Bereich „Im Spitzenfeld“ in Richtung der „Merlebacher Straße“ (50.000 
€). 
Nein. Die Bereitstellung hierfür muss über den Ergebnishaushalt erfolgen, sofern die 
Maßnahme durch den Gemeinderat gewünscht ist. 

• Sperrung der Dorfplatzmitte für den Kfz-Verkehr durch Stellung von Pflanzkübeln inkl. 
entsprechender Bepflanzung (10.000 €). 
Sofern Investitionen getätigt werden, soll vorsorglich eine Mittelbereitstellung über das 
Investitionsprogramm in Höhe von 5.000 € erfolgen. Ansonsten Abwicklung über den 
laufenden Ergebnishaushalt. 

• Ausbau und Verschönerung des Platzes (im unteren Bereich) vor der alten Schule (30.000). 
Nein. Die Maßnahme ist bereits in Umsetzung (Planungsphase). 

• Allgemeines Investitionsbudget für den Ortsrat (5.000 €). 
Die derzeitige Haushaltssituation lässt aus Sicht der Verwaltung die Bildung eines 
Ortsratsbudget mit pauschalen Ansätzen zur Erledigung der Aufgaben nach § 73 Absatz 3 
KSVG nicht zu. Die Gemeinde ist seit Jahren defizitär. Dies stellt keine solide Basis für freie 
Budgets der Ortsräte dar. Vorgesehene Maßnahmen der Ortsräte sollten vielmehr  - wie 
bereits seit Jahren gängige Praxis – Einzelfallbezogen im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt 
durch den Gemeinderat bereitgestellt werden. 

 
 
Anmerkungen: 
1. Gemäß § 19 Absatz 1 Satz 2 KommHVO bleiben Ermächtigungen für Investitionsmaßnahmen, welche 

im Haushaltsjahr nicht begonnen wurden, bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden 
Jahr verfügbar. 

2. Die Änderungs- und Ergänzungsvorschläge basieren auf den Entwürfen der Sitzungsniederschriften. 
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       Gemeinde Großrosseln

Stand: 07.09.2021 (HA-Sitzung)
- Änderungen 'grau' hinterlegt -

E N T W U R F

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m

- in 1000 EURO -
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Nr. Bezeichnung OT Einzhlg. Auszhlg. Einzhlg. Auszhlg. Einzhlg. Auszhlg. Einzhlg. Auszhlg. Einzhlg. Auszhlg.

1 Geräte und Ausstattung EDV (Software) Vd - - 0 10 0 20 0 10 0 10 0 10

2 Errichtung WLAN-Hotspot Vd - - 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Geräte und Ausstattung Verwaltung Vd - - 0 10 0 15 0 15 0 15 0 15

4 Geräte und Ausstattung EDV (Hardware) Vd - - 0 10 0 15 0 15 0 15 0 15

5 Verkauf und Erwerb von Immobilien Vd  -  - 65 94 65 109 65 94 40 40 40 40

6 Anschaffung von mobilen Markthütten Vd - - 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Abriss und Neugestalt. Fläche Rudolf-Voltz-Halle Ka 350 0 315 350 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Veranstaltungsstätte / Dorfgemeinschaftshaus Ka 850 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Brandschutzmaßnahmen Altes Klostergebäude Gr 230 20 0 100 0 110 0 0 0 0 0 0

10 Anschaffung eines Baumständers/einer Bodenhülse Em 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

11

                                           

Ersatzbesch. Feuerwehrfahrzg. (LF 8/6 LB West) Vd 250 0 0 0 0 0 100 250 0 0 0 0

12 Geräte und Ausstattung Feuerwehr Vd - - 0 29 0 25 0 20 0 20 0 20

13 Planung Feuerwehrgerätehaus Ost Gr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Trinkwassernotbrunnen Vd - - 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0

2022 2023 2024 2025geplante Maßnahme Gesamt-

kosten

bisher

zur Vfg.

2021

    Investitionsprogramm
       - Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

11030101.08220000

11040101.02190000

11030101.08222000

12050101.08210000

12050101.07120000

11050104.09600000 / 400-004

12050101.09600000 / 300-011

11030101.04990000

11030101.01120000

11050106.09600000 / 300-007

11050104.09600000 / 400-001

VE VE

11040101.03990000

VE

VE

VE

12050108.04520000

11050108.04990000
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Nr. Bezeichnung OT Einzhlg. Auszhlg. Einzhlg. Auszhlg. Einzhlg. Auszhlg. Einzhlg. Auszhlg. Einzhlg. Auszhlg.

2022 2023 2024 2025geplante Maßnahme Gesamt-

kosten

bisher

zur Vfg.

2021

    Investitionsprogramm
       - Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

15 Anlagen des Zivil- u. Katastrophenschutzes Vd - - 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0

16 Geräte und Ausstattung Schulbetrieb Vd - - 0 4 0 5 0 5 0 5 0 5

17 Geräte und Ausstattung Schulbetrieb (Digitalpakt) Vd 129 0 116 129 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Erneuerung Schulturnhalle Ni 1840 945 238 425 95 235 90 235 0 0 0 0

19 Erneuerung Dach Grundschule Ni 300 50 220 250 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Geräte und Ausstattung Nachmittagsbetreuung Vd - - 0 2 0 5 0 5 0 5 0 5

21 Erneuerung Hartplatz Dorf im Warndt Do 220 0 0 0 0 0 66 220 0 0 0 0

22 Erneuerung Hartplatz Emmersweiler Em 204 204 0 0 -72 0 0 0 0 0 0 0

23 Beregnungswagen Ka 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

24 Erneuerung Hartplatz Naßweiler Na 350 0 0 0 0 0 52 175 53 175 0 0

25 Beregnungswagen Ni 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

26 Erneuerung/Ausbau Bushaltestellen Vd 1640 955 540 685 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Ertüchtigung "Rosseltalbahn" Gr 50 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0

28 Anschaffung von Pflanzkübeln für den Dorfplatz Ni 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

21010105.09600000 / 600-002

21010102.08211000

21020401.08210000

54010101.03920000

42020101.09600000

21010105.09600000 / 600-008

21010102.08211000

54010101.04290000

VE

VE

12050108.04910000

42020105.09600000

42020104.08210000

42020106.08210000

VE VE

42020102.09600000 / 200-002

54020101.04840000
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Nr. Bezeichnung OT Einzhlg. Auszhlg. Einzhlg. Auszhlg. Einzhlg. Auszhlg. Einzhlg. Auszhlg. Einzhlg. Auszhlg.

2022 2023 2024 2025geplante Maßnahme Gesamt-

kosten

bisher

zur Vfg.

2021

    Investitionsprogramm
       - Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

29 Behindertengerechte Gestaltung der Gehwege Vd  -  - 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5

30 Errichtung Absturzsicherung "Kohlwaldstraße" Gr  -  - 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

31 Erneuerung Weg "Schwarzer Weg" in Emmersw. Em 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0

32 Erneuerung "Rathaustreppe" in Großrosseln Gr 222 25 0 0 0 60 0 137 0 0 0 0

33 Erneuerung Straße "Bremerhof" Na 120 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0

34 Erweiterung Straßenbeleuchtung Vd  -  - 0 12 0 10 0 15 0 15 0 15

35 Erweiterung Beleuchtung Fußweg "Karlsbrunnerstr." Gr 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0

36 Geräte und Ausstattung Kinderspielplätze Vd - - 0 17 0 32 0 20 0 20 0 20

37 Zuwendungen für Leader-Maßnahmen Vd 200 75 18 25 18 25 18 25 18 25 18 25

38 Bauliche Umsetzung neue Friedhofssatzung Vd 353 165 0 63 0 40 0 55 0 30 0 0

39 Geräte und Ausstattung Friedhöfe Vd  -  - 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5

40 Geräte, Maschinen für Bauhof Vd  -  - 0 10 0 15 0 100 0 15 0 15

41 Fahrzeuge für Bauhof Vd  -  - 0 42 0 52 0 0 0 0 0 0

1. Zwischensumme Investitionsein- und auszahlungen               1512 2305 106 869 391 1516 111 520 58 195

55010101.08210000

54020104.01200000

57030101.07240000

55020101.08220000

57030103.07112000

54020102.04823000

54020102.09600000 / 500-010

55020101.05790000

54020102.09600000 / 300-008

55010101.09600000

54020102.09600000 / 200-004

VE VEVE VE VE

VE

54020102.04990000

54020104.01200000
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Nr. Bezeichnung OT Einzhlg. Auszhlg. Einzhlg. Auszhlg. Einzhlg. Auszhlg. Einzhlg. Auszhlg. Einzhlg. Auszhlg.

2022 2023 2024 2025geplante Maßnahme Gesamt-

kosten

bisher

zur Vfg.

2021

    Investitionsprogramm
       - Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

1.1 Zuführung des Ergebnishaushaltes / Kredittilgung                                     411 411 430 430 444 444 444 444 444 444

1.2 Sonstige Einzahlungen / Auszahlungen des Finanzhaushaltes                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Pauschale Investitionszuweisung des Landes                                     155 125 125 125 125

1.4 Kreditaufnahme                                                                                        638 638 1000 284 12

2.1 Kindertageseinrichtung Großrosseln GR 1000 600 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0

2.2 Sonderkreditaufnahme 0 400 0 0 0

3. Volumen des Investitionshaushaltes                                                          2716 2716 1699 1699 1960 1960 964 964 639 639

###### ######

PROGRAMMENTWURF
Großrosseln, 09.09.2021

gez.
J o c h u m 

36010101.09600000 / 300-012
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Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2021-2025
- Kernhaushalt -

zu Pos. 1-4

zu Pos. 5

zu Pos. 7

zu Pos. 8

zu Pos. 9

zu Pos. 11

zu Pos. 12

zu Pos. 13 Die eingeplanten Mittel sollen der Planung eines regelkonformen Umbau's des Feuerwehrgerätehauses Ost dienen.

Die bereitgestellten Mittel sollen der Anschaffung von Materialien für die Verwaltung sowie der Anschaffung von Hard-
und Software dienen.

Die bereitgestellten Mittel sollen dem standardmäßigen An- und Verkauf von Immobilienvermögen dienen. Ebenso
sind Mittel für den Grundstücksankauf aus dem RAG-Kommunalpaket II vorgesehen. Diese gar über den
Finanzplanungszeitraum bis einschließlich 2023. Die Verwaltung plant hierbei die Vermarktung von einzelnen
Grundstücken aus diesem Paket und rechnet mit Einnahmen von rd. 100 T € über den vorgenannten Zeitraum.

In 2023 ist beabsichtigt, ein neues Löschfahrzeug für die Gemeindewehr zu beschaffen. Das Fahrzeug soll ein
Löschgruppenfahrzeug 8/6 (voraussichtlich im LB 2 West) ersetzen. Die beiden in der Gemeindewehr vorhandenen
Löschgruppenfahrzeuge 8/6 sind Baujahr 1993 (LB 2 West) bzw. 1995 (LB 3 Süd) und werden zu diesem Zeitpunkt
29 Jahre bzw. 27 Jahre alt sein.

Es ist zu entscheiden, welchem Zweck die vorhandene Rudolf-Voltz-Halle in Zukunft dienen soll. Bspw. könnte die
Halle abgerissen und an dieser Stelle eine Wohnbebauung vollzogen werden. Derzeit gibt es hierfür entsprechende
Fördermöglichkeiten des Landes. Entsprechende Mittel wurden im Jahr 2021 bereitgestellt.

Aus einer stattgefundenen brandschutztechnischen Begehung des Objektes und der damit einhergehenden
Berichterstattung des Brandschutzgutachters, sollen notwendige durchzuführende bauliche Maßnahmen für den
Bereich des Brandschutzes umgesetzt werden.

Mit den eingeplanten Mitteln soll der Neubau einer Veranstaltungsstätte auf einem bereits vorhandenen Baugrund
der Gemeinde in der Ortslage von Karlsbrunn realisiert werden.

Die Mittel sollen der Beschaffung von Gerätschaften für die Feuerwehr dienen. Unter anderem sollen
Atemschutzgeräte, eine Rettungsplattform, ein Permanentsauger und eine Rettungssäge beschafft werden.
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Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2021-2025
- Kernhaushalt -

zu Pos. 14

zu Pos. 15

zu Pos. 17

zu Pos. 18

zu Pos. 19

zu Pos. 21, 22 
u. 24

Mit den eingestellten Mitteln plant die Gemeinde - als Schulträger (verpflichtend) - die schulische Einrichtung
"Schulturnhalle St. Nikolaus" in einem ordnungsgemäßen und gesetzes- bzw. regelkonformen Zustand zu halten.
Hierfür wurden (für einen 3. BA) bereits im Jahr 2020/2021 Mittel in Höhe von 850 T€ eingeplant. Nach akuteller
Vorlage der Kostenberechnung zeigt sich jedoch, dass die Kosten der Maßnahme rd. 1,2 Mio. € betragen werden.
Somit muss ein Betrag in Höhe von rd. 350 T€ nachfinanziert werden. Hinzu kommt eine voraussichtliche jährliche
Kostensteigerung in Höhe von rd. 5% (insgesamt rd. 120 T€). Die Gemeinde erhofft sich auch hier wieder die
Bezuschussung aus Mitteln des Ausgleichsstock in Höhe von 50 v.H.

Es sind Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Hochwasserabsperrungen vorzunehmen. Neben den Sperrwänden als
solchen sind auch Maßnahmen für die Abdichtungen der Kanalisation von Nöten. Weiterhin bedarf es der
Erneuerung der Einrichtungen zur Messung der Pegelstände an der Rossel sowie des Erwerbs und der Installation
von stromnetzunabhängigen Kommunikationsmitteln.

Die Mittel sollen der Umsetzung lernförderlicher und digitaler technischer Infrastrukturen sowie von Lehr-Lern-
Infrastrukturen dienen. Hierzu stellt das Land Fördermittel in einer Größenordnung von rd. 90 v.H. zur Verfügung.

Es sind Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Trinkwassernotversorgung vorzunehmen. Dies umfasst Pumpanlagen,
Stromgeneratoren, Steigrohre und Wasserverteiler für die Nutzer der Brunnen.

Das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II des Bundes (KInvFG II) bietet den Kommunen im Saarland wiederholt
die Möglichkeit von Förderungen in Höhe von 90 v.H. für Maßnahmen. Die Verwaltung hat die Sanierung des
Flachdaches des Grundschulgebäudes als auch der Turnhalle im Ortsteil St. Nikolaus hierfür angemeldet.

Die Gemeinde plant die Sanierung dreier Hartplätze beginnend mit dem Haushaltsjahr 2018. Die Förderquote beträgt
rd. 30 v.H. Eine Förderung kann die Gemeinde jedoch nur erhalten, sofern sie sich an die Empfehlungen bzw.
Vorgaben des vorliegenden Sportstättenentwicklungskonzeptes für den Bereich der Sportplätze in der Gemeinde
hält.
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Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2021-2025
- Kernhaushalt -

zu Pos. 26

zu Pos. 30

zu Pos. 31

zu Pos. 32

zu Pos. 33

zu Pos. 38

zu Pos. 40

zu Pos. 41

zu Pos. 2.1 Die Mittel sollen der weiteren Umsetzung der Planung der Maßnahme dienen.

Die Mittel sollen der Erneuerung des Weges "Schwarzer Weg" in Emmersweiler dienen. Der Weg verbindet
Wohnhäuser mit der Straße "Im Hanfgarten". Der Wegekörper soll ausgekoffert werden, eine Schottertragschicht soll
eingebracht und eine entsprechende Deckschicht aufgebracht werden.

Die Mittel sollen der weiteren baulichen Umsetzung der neuen Friedhofssatzung dienen.

Der Bagger des Bauhofes wird immer reparaturanfälliger. Ersatzteile sind nur noch sehr schwer zu erhalten, da die
Marke so nicht mehr existiert. Das Fahrzeug ist Baujahr 2003. Es ist geplant, den Bagger in 2023 zu ersetzen.

Aktuell befindet sich die Gemeinde Großrosseln in einer rechtlichen Überprüfung der Baulastzugehörigkeit zur
Thematik einer Stützmauer in der Kohlwaldstraße. Nach aktuellem Ergebnis zeichnet es sich ab, dass die Gemeinde
die Baulast für die Absturzsicherung übernehmen muss. Aus diesem Grund meldet der FB3 vorsorglich die
nachfolgenden Mittel zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht an.

Die Mittel sollen der Ersatzbeschaffung eines in die Jahre gekommenen Bauhoffahrzeuges dienen (Baujahr 2006).
Ebenso sollen mit den Mitteln diverse Zusatzgeräte für den im Einsatz befindlichen "Multicar" angeschafft werden.

Die Mittel sollen der Erneuerung der Straße "Bremerhof" in Naßweiler (flankierend zur Kanalmaßnahme) dienen.

Die Gemeinde hat bis zum Ende des Jahres 2021 den barrierefreien Ausbau ihrer Haltestellen durchzuführen. Hierfür
wurden bereits im Jahr 2017 rd. 570.000 € und in 2019 rd. 385.000 € bereitgestellt. Hierzu erhält die Gemeinde
insgesamte Zuwendungen in Höhe von 761.000 €. In 2021 sind verpflichtend weitere Mittel in Höhe von 385.000 €
eingestellt. Die Zuwendungen hierzu betragen rd. 319.000 €. In einem 3. BA sollen weitere 7 Haltepunkte in der
Gemeinde ausgebaut werden. Auch hier rechnet die Gemeinde wieder mit entsprechenden Zuwendungen.

Die Mittel sollen der Erneuerung der "Rathaustreppe" im Ortsteil Großrosseln dienen. Die Treppe ist im Bereich der
Treppenwange in einem desolaten Zustand. Die an der Treppenwange befindliche Wassermulde - ausgebaut mit
Kleinpflaster - löst sich in großen Bereichen aus ihrem Mörtelbett.
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Finanzplan Teil A  -  Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Planungszeitraum

Nr. Bezeichnung OT Einzahlg. Auszahlg. Einzahlg. Auszahlg. Einzahlg. Auszahlg. Einzahlg. Auszahlg. Einzahlg. Auszahlg.

1 Geräte, Ausstattung und Fahrzeuge  - - - 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

2 Personal- u. Verwaltungskostenerstattung  - - - 0 67 0 67 0 67 0 67 0 67

3 Kanalbestandsuntersuchung  - 281 131 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30

4 Kanalerneuerung "Karlsbrunner Straße" Gr 150 100 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0

5 Kanalerneuerung "Merlebacher Straße" Ni 80 50 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0

6 Kanalerneuerung "Zum Tiefen Graben" Ka 1240 350 0 0 0 0 0 445 0 445 0 0

7 Erneuerung Pumpwerk EVS Großrosseln Gr 1400 0 0 700 0 700 0 0 0 0 0 0

8 Kanalerneuerung "Gensbacher Straße" Em 1008 80 0 428 0 500 0 0 0 0 0 0

9 Kanalerneuerung "Garten- und Tulpenstraße" Do 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0

10 Kanalerneuerung "Bergstraße" Em 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0

11 Kanalerneuerung "Bremerhof" Na 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Kanalerneuerung "Rosseler Straße" Em 400 0 0 0 0 0 0 200 0 200 0 0

2025

Seite 14 

geplante Maßnahme Gesamt-

kosten

bisher

zur Vfg.

2021 2022 2023 2024

Investitionsprogramm
- Sonderrechnung Abwasser (in 1000 Euro) -

VE

VE

VE

VE
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Finanzplan Teil A  -  Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Planungszeitraum

Nr. Bezeichnung OT Einzahlg. Auszahlg. Einzahlg. Auszahlg. Einzahlg. Auszahlg. Einzahlg. Auszahlg. Einzahlg. Auszahlg.

2025

Seite 14 

geplante Maßnahme Gesamt-

kosten

bisher

zur Vfg.

2021 2022 2023 2024

Investitionsprogramm
- Sonderrechnung Abwasser (in 1000 Euro) -

13 Neubau von zwei Kanalhaltungen "Rosenberg" Gr 155 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0 0

14 Ern./Ausbau Pumpwerk "Zum Kesselbrunnen" Gr 35 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0

15 Entwässerungssituation "Am Hirschelheck" Na 45 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0

16 Regenwasserkanal "Lauterbacher Straße" Ka 67 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0

Summen                                                                                                                         0 1227 0 1459 0 811 0 999 0 99

472 485 491 491 491

0 13 0 0 0 0 0 0 0 0

Abschreibungen                                                                                                             397 397 397 397 397

10 10 10 10 10

74 74 74 74 74

Kreditaufnahme somit                                                                                                    1399 1631 989 1177 277

Volumen des Vermögensplanes                                                             1796 1796 2028 2028 1386 1386 1574 1574 674 674

Auflösung von Zuwendungen                                                                                         

Kredittilgung                                                                                                          

Jahresgewinn / Jahresverlust

Beiträge (bereinigt um Auflösungen)                                                                             
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Finanzplan Teil A  -  Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Planungszeitraum

Nr. Bezeichnung OT Einzahlg. Auszahlg. Einzahlg. Auszahlg. Einzahlg. Auszahlg. Einzahlg. Auszahlg. Einzahlg. Auszahlg.

2025

Seite 14 

geplante Maßnahme Gesamt-

kosten

bisher

zur Vfg.

2021 2022 2023 2024

Investitionsprogramm
- Sonderrechnung Abwasser (in 1000 Euro) -

Nachrichtlich DM: #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV

PROGRAMMENTWURF 
Großrosseln, 09.09.2021

gez.
J o c h u m


























































































































































































































































































































































